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stenogia^
Phischen
Äericht«

23 — 75

24 55 76

25 — 76

16 _ 8
14 — 3

— — 38

22 20 64

16. 2U — 8, 26

22 15 47
49

16, 23 8, 65

20 40 27

20 10 25
20 10 25

18 — 12

18 — 12

18 66 13

24 — 75

24 76

Loenarlj, Nechtsanwall, dessen Wahl zum
Mitglied des Provinzialausschusses

— dessen Wahl zum Mitglied der Kom-
Mission für die Erweiterung der Selb-
ständigteitsrechte der Provinzen . .

Lohnausfall bei Abgeordneten, Festsetzung
einer Entschädigung ......

M.
Vtans, Fabrikant, Konsul, dessen Wahl

zu>» Mitglied der Kommissionzur Aus-
arbeitung einer neuen Geschäftsordnung

Mitgliederverzeichnis des Proninzial¬
landtages ..........

— der Fachkommissionen ......
Mönnig, Iustizrat, dessen Wahl zum Mit¬

glied der Kommission für die Erweite¬
rung der Selbstandigleitsrechte der
Provinzen .........

Müller, Transportarbeiter, dessen Wahl
zum Mitglied der Kommission für die
AngelegenheitenderProuinzial-Straßen-
verwaltung.........

N.
NächstebreH, Gemeinde, deren Vereinigung

mit der Stadt Barmen.....
Neuwahl der Mitglieder des Provinzialaus¬

schusses und derProuinziallommissionen
Niedieel, Frau, Nentnerin, deren Wahl

zum Mitglied des Provinzialausschusses
— deren Wahl zum Mitglied der Kom»

Mission für die Angelegenheiten der
Provinz«! - Taubstummen -, Blinden -,
Hebammen- und Fürsorgeerziehungsan-
stalten ...........

D.
Dlbertz vr., Geheimer Sanitätsrat, über¬

nimmt den Altersuorsitz.....
Vrlopp, Gewerlschaftssekretar,dessen Wahl

zum Mitglied der Kommission für die
Angelegenheiten der Provinzial-Heil-
und Pflegeanstalten und der Arbeits-
anstalt Nrauweiler.......

Vtto, Lehrerin, deren Wahl zum Mitglied
der Kommissionfür die Angelegenheiten
derProvinzilll-Taubstummen-.Nlinden-,
Hebammen- und Fürsorgeerziehungsan'
stalten ...........

5ett«n,«yl

der
Titzungs-
protololle

der
Anlagen

23 —

24 —

25 —

25 __

1
17

24 —

24 —

18 66

23 5

23 —

24 —

13 —

24 —

24

des
stenugra»
Wichen
Beiich»«

75

76

7»

— 77

— 76

75

13

75

75

- 75

— 75

— 75
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P.
Pattberg, Vergwerksdirektor, dessen Wahl

zum Schriftführer des Prouinzialland-
tages ...........

— dessen Wahl zum stellvertretenden Mit¬
glied des Provinzinlausschusses, . .

Pensionierung
siehe Inruhestanduersetzung

Pflegegeld für blinde und taubstumme
Kinder ...........

Pflegepersonal in der Provinzial-Krüppel-
heilanstalt Süchteln .......

Plun», Agnes, Frau, deren Wahl zum
Mitglied der Kommission für die An¬
gelegenheiten der Provinzinl»Taub¬
stummen-, Vlindcn-, Hebammen- und
FUrsorgeerziehuugsnustlllten . . . ,

— oeren Wahl zum Mitglied der Kommission
für die Erweiterung der Selbständig-
teitsrechte der Provinzen.....

Protest der Fraktion der Vereinigt««
Kommunisten gegen die Ablehnung der
Beurlaubung des Abgeordneten Klint-
müller aus der Haft.......

Provinzialausfchuß, Neuwahl der Mit¬
glieder ...........

— Wahl des Vorsitzenden .....
— Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden
— Zuziehung der Mitglieder zu den

Beratungen der Kommission für die
Erweiterung der Selbständigkeitsrechte
der Provinzen........

Proviuzialbeamte. einstweilige Nicht-
anrcchnung des denselben im Dezem¬
ber 1820 gezahlten Vorschusses. . .

— Aenderung des § 1? des Reglements,
betreffend deren Versetzung in den
Ruhestand ..........

Provinzialeinrichtungcn, Besichtigung
und Kontrollo derselben durch die Ab¬
geordneten sowie Uebernahme der Reise¬
kosten ...........

Provinzial'Feuerversicherungs«
anstatt, Aenderungder Satzung . .

Proviuziallommifsionen, Neuwahl der
Mitglieder .........

Provinzial Krüppelheilanstalt Süch¬
teln, deren Errichtung .....

— Pflegepersonal der Anstalt , . . .

der
Litnma,s
Protokolle

l3

23

21

24

24

23
23
23

25

18

I«

letten,«!!

der
Anlagen

t
de«

stenoarn»
Phischen
Berichts

3

— 75

12 29

— 47

— 75

— 76

19

23

22

53

11

15

58

75
75
75

76

13

12, 14

38

2U

75

4?
49

Provinziallandtag, Mitgliederuerzeich-
nis............

— dessen Eröffnung .......
— dessen Beschlußfähigkeit . . . . .
— Wahl des Vorsitzenden .....
— Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden
— Wahl der Schriftführer.....
— Genehmigung der Tagung durch den

Delegierten der Vesotzungsbehörde, .
— Prüfung der Wahlen......
— Bestimmungen über die vorzunehmenden

Wahlen ..........
— Wahl der Fachkommissionen . , . .
— Schluß ...........

Provinzialstraßen, Erhaltungder Alleen
an denselben .........

Provinzialwirtschaftsrat, Antrag des
Prouinzialverbandes „Rheinland" des
Gastwirteverbandes,betreffend die Wahl
eines Vertreters zu demselben . . .

Provinztalzentralverwaltung, Ein¬
setzung der Stelle für einen Landes»
medizinalratin den Hanshaltsplan .

Prüfnng der Wahlen für den Provinzial¬
landtag ..........

R.
Reglement, betreffend die Versetzung der

Provinzialbeamte« in den Ruhestand,
Aenderung des 8 l?......

iNiNg. Gewerkschllstssekretär, dessen Wahl
zum Mitglied der Kommission für die
Angelegenheiten der Prouinzialstraßen-
verwllltung.........

Ruhegehalt und Hinterbliebenenuersorgung
der Prouinzialbenmten, Aenderung der
bezüglichen Bestimmungen , ' , .

S.
Saassen Nr., Landrat, dessen Wahl zum

Mitglied der Kommission für die Er¬
weiterung der Selbständigleitsrechte der
Provinzen ..........

Tanders, Stadtverordneter, dessen Wahl
zum Mitglied des Provinzialausschusses

Satzung der Provinzial-Feuerversicherungs-
anstlllt, Aenderung derselben . . .

der
Litznug«-
Protokolle

der
Anlage»

13
13
13
13
16

14
14, 23

16
26

23

16, 19

20

14, 23

18, 19

24

19

24

23

19

10

53

41

11



60, RheinischerProuinzicillcmdillg,AlphabetischesSachregister, XI

Schaaf, Arbeitersekretär, dessen Wahl zum
Mitglied der Kommission für die Ange¬
legenheiten der Provinzialstraßenver-
waltung..........

Schäfer, Erster Beigeordneter, dessen Wahl
zum Mitglied der Kommission fNr die
Erweiterung der Selbständigkeitsrcchte
der Provinzen........

Schluß des Prouinziallandtags ....
Schmilz, Studienrat, dessen Wahl zum

Mitglied der Kommission für die An¬
gelegenheiten der Prouinzial-Heil- und
Pflegeanstalten und die Arbeitsanstalt
Brauweiler.........

Schriftführer des Prouinziallandtags,
deren Wahl .........

Schülerinnen der Provinzial-Hebammen-
lehranstalten, Aenderung der Aufnahme¬
bedingungen .........

Schwarz, Lehrer, dessen Wahl zum stell¬
vertretenden Mitglied des Provinzial-
ausschusses.........

Selbständigleitsrechte der Provinzen,
Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf
über die Erweiterung derselben. . .

— Wahl einer Kommissionzur Norberatung
des Gesetzentwurfs .......

Simon, Nrauereibesitzer, dessen Wahl zum
Mitglied der Kommission für die Er¬
weiterung der Selbständigkeitsrechte der
Provinzen..........

Staatstommifsare für den Provinzial-
landtag ..........

StaatSrat, Einreichung von Wahlvor-
fchlägeu ..........

— vereinfachtes Verfahren bei den
Wahlen ..........

— Vornahme der Wahlen.....
-- Wllhluerhandlung.......
— Einspruch gegen die Vornahme der

Wahlen ..........
Steinbüchel, Redakteur, dessenWahl zu,»

Mitglied des Provinzialausschusses

Steinmeyer, Rektor, dessen Wahl zum
stellvertretenden Mitglied des Provin¬
zialausschusses ........

Stellvertreter, ständiger, des Landes¬
hauptmanns, Festsetzung einer Zulage

der
Litzmigj-
Protokolle

24

K<ite»,»»c

der
Anlage»

24
26

24

18

20

23

14, 24

24

24

14

14

15
22
2?

15

23

23

20

14

55

«2

«2
62

des
stenogra¬
phischen
Bericht«

40

76
82

75

28

75

4, 76

76

76

4

4

4, 58
58

5

75

75

2?

Struttt, Gewerkfchafissekretär,dessen Wahl
zum stellvertretenden Mitglied des Pro¬
vinzialausschusses .......

Suchtet«, Errichtung der Provinzial-
Krüppelheilanstalt .......

— Pflegepersonal in diefer Anstalt . .

T.
Tarifsätze der von den Armenuerbänden

zu erstattenden Armenpflegekosten,deren
Aenderung .........

Taubstumme Kinder, Erhöhung des Wege¬
geldes, dessen Berechnung, sowie Bei-
lragsleistung der Erziehungsberechtigten

Trier, Anstellung eines zweiten Weinbau¬
lehrers an der Prouinzial-Wcin- und
Obstbauschule. . ......

Turn« und Sportverein in Saßnitz,
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses
zu den Kosten eines Touristen- rind
Turnerheims bei Stubbenkammer . ,

u
Ullenbaum ^un., Geschäftsführer, dessen

Wahl zum zweiten stellvertretenden Vor¬
sitzenden des Prouinziallandtags , .

Untersuchungsausschuß zur Prüfung
aller Vorkommnisse bei der Prouinzial-
Hebammenlehranstalt in Köln und der
Beschuldigungen gegen den Anstalts¬
leiter ...........

der
Lilmngs-
Protokolle

23

Ketten,«yc

der
Anlagen

V
Vereinigung der Gemeinden Langerfeld

und Mchstebreckmit der Stadt Barmen

VertretUNgstosten für Abgeordnete, Fest¬
setzung einer Entschädigung . . . .

Verwaltungsausfchuß und Vorstand des
Laudesarbeitsllmtes, Gewährung grö¬
ßerer Selbständigkeit für dieselben

Verzeichnis der Mitglieder der Fach¬
kommissionen .........

Vorlagenverzeichnis .......
Vorschuß an die Prouinzialbeamten und

Angestellten vom Dezember 1920, einst¬
weilige Abstandnahme von der An¬
rechnung auf die höheren Bezüge . ,

22

2l

21

22

23

15

69

12

dei
stenogra>
Vhischen
Bericht«

75

47
47

l3

16, 21

18

25

16, 23

1?

18

66

46

29

63

75

7, 37

13

79

8, 65

9

13
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Vorsitzender des Provinzialausschusses,
dessen Wahl ........

— stellvertretender, des Prouinzialaus¬
schusses,dessen Wahl ......

— des Provinziallandtags, dessen Wahl .
— erster stellvertretender, des Prouinzial-

landtages, dessen Wahl .....
— zweiter stellvertretender, des Prouinzial-

landtages, dessen Wahl .....
— des Provinzillllandtages, dessen Zu¬

ziehung zu den Beratungen der Kom¬
mission für die Erweiterung der Selb»
ständigkeitsrechte der Provinzen . .

— des Landesarbeitsamtes, Bestellung des¬
selben ...........

W
Wahl des Prouinzialausschusses . . .

— des Vorsitzenden des Provinzialaus-
schusses . . ........

— des stellvertretenden Vorsitzenden des
Prouinzialausschusses ......

— der Provinzialkommissionen ....
— des Vorsitzenden des Provinzialland-

tages ...........
— der stellvertretenden Vorsitzenden des

Provinzillllandtages......
— der Schriftführer des Provinzilllland¬

tages ...........
— der Fachkommissionen des Provinzilll¬

landtages ..........
— einer Kommission zur Vorberatung des

Gesetzentwurfs, betreffend die Erweite¬
rung der Selbständigkeitsrechte der Pro¬
vinzen ...........

— einer Kommission zur Ausarbeitung
einer neuen Geschäftsordnung für den
Prouinziallandtag.......

— des OberarztesDr. Wiehl zum Landes-
medizinalrat .........

Wahlen zum Staatsrnt......
WahlprnfttNgen des Provinzillllandtages
Wahlprüfungstommisston, deren Wahl
Wahlsystem für die von dem Prouinzial-

landtag vorzunehmendenWahlen, Be¬
stimmungenhierüber ......

Wallraf, Staatsminister, Staatssekretär
a. D., dessen Wahl zum stellvertreten¬
den Mitglied des Provinzialausschusses

der
Zitznngs-
Protokolle

Seitenzoy

bei
Anlagen

des
stenogra»
phischen
Bericht«

23 — 75

23 75
13 — 2

13 — 3

13 — 3

25 — 76

16, 23 — 8, 65

23 5 75

23 5 75

23 5 75
23 5 75

13 — 2

13 — 3

13 — 3

16 — 8

24 55 76

25 — 77

20 10 25
22 62 58

14, 23 — 4, 65
16

7

8

23 j 75

Weber»Kray, Prokurist, dessen Wahl zum
stellvertretenden Mitglied des Prouin¬
zialausschusses ........

deWeerthv.vr.,Regierungsassess°ia.D.,
dessen Wahl zum Mitglied der Kom¬
misston für die Erweiterung der Selb¬
ständigkeitsrechte der Provinzen . .

— dessen Wahl zum Mitglied der Kom¬
mission zur Ausarbeitung einer neuen
Geschäftsordnung .......

Weinbaulehrer, Bestellung eines solchen
für die Provinzial-Wein- und Obstbau¬
schule in Kreuznach ......

— Nnsässigmachung eines folchen für die
Untermosel, bezw. Anstellung eines
solchen an der Provinzial-Wein- und
Obstblluschule in Trier ....

Wesenfeld vr., Nechtsanwalt. Iustizrat,
dessen Wahl zum ersten stellvertreten»
den Vorsitzenden des Provinzilllland¬
tages ...........

Wehers, Parteisekreträr, dessen Wahl zum
Schriftführer des Provinzillllandtages

Wiehl »r., Oberarzt, dessen Wahl zum
Lanoesmeoizinlllrat.......

Winterschule bei der Lllndwirtfchnftsschule
in Bitburg, Erhöhung des Zuschusses .

Woehler, Architekt, dessen Wahl zum Mit¬
glied der Kommission für die Erwei¬
terung der Selbstandigkeitsrechte der
Provinzen ..........

Z
Ziegler, Unternehmer, dessen Wahl zum

Mitglied der Kommission für die Ange¬
legenheiten der Prouinzial-Straßen-
Verwaltung .........

Zollgrenze, Erklärung der Fraktionen des
Zentrums, der Arbeitsgemeinschaft und
Sozialdemokratischen Partei gegen deren
Errichtung durch die Entente . . .

Zulage für den ständigen Stellvertreter
des Landeshauptmanns .....

Zuschuß für die Landwirtschaftsschulen in
Bitburg und Cleue, dessen Erhöhung .

— für den Betrieb der Winterschule bei
der Landwirtschllftsschule in Bitburg,
dessen Erhöhung .......

Seitenzahl
der

Eitzungs-
protololle

der
Nnlanen

23 —

24 —

25 —

16, 20 —

22 —

13 —

13 —

20 10

18 —

24 —

24 —

25 —

20 40

18 —

18

des
stenogra»
tchischen
Berichts

75

76

7?

8, 26

62

3

3>

25

12

76

75

79

2?

12

12



Verzeichnis
der Mitglieder des 60. Rheinischen Provinziallandtages.

Vorsitzender: OberbürgermeisterGielen in M.Gladbach.
I. stellvertretender Vorsitzender: Rechtsanwalt, Iustizrat Dr. Wesenfeld in Barmen.

II. stellvertretender Vorsitzender: GeschäftsführerMlenbaum jun. in Elberfeld.

Lfde.
Zu- und Vorname Wohnort Stand Wahlkreis Fraktion

»Nr. (einschl, Straße)

I. Regierungsbezirk Aachen.
1 Farwick, Wilhelm Aachen,

Pontstl. 13
Oberbürgermeister Aachen-Stadt Zentrum

2 Kühnen, Ludwig Aachen,
Iülicherstr. 208

Beigeordneter " Sozillldemokratische.
Partei

3 Dr,°Ing. c. h. Talbot, Aachen, Fabrikant „ Deutsche
Georg Monheimsallee24 Volkspartei

4 Weber, Ewald Aachen,
Iunkerstr. 41

Gewerkschaftssekretär « Zentrum »

5 Daunich, Gustav Höngen, Kreis
Aachen-Land,

Steinstr,

" Aachen-Land Sozialdemokratische.
Partei

' 6 Deppe, Robert Alsdorf, Kreis
Aachen-Land,

Oidtweilcrweg585

Stricker " Vereinigte
Kommunist.Partei

- ? Greven, Wilhelm Stolberg, Kreis
Aachen-Land,

Verbindungsstr,9

Metzgermeister " Zentrum

8 Müller, Maria Eschweiler,Kreis
Aachen-Land,

Talstraße 24

Oberlehrerin " "

9 Bongartz, Joseph Düren,
Fiiedrichstr. 11

Fabrikant Düren !! »

10 Schalls, Theodor Düren,
Bergstr. 6

Arbeitersekretär " » >

11 Krapoll, Wilhelm Immerath, Kreis
Erkelenz

Ehrenbürgermeister Heinsberg-
Erkelenz

» »

12 Freiherr Spies von Bülles»
heim

Haus Hall
bei Ratheim, Kreis

Heinsberg

Rittergutsbesitzer " !! »

13 Dr. Fischer, Peter Mich,
Kurfürstenstr.8

Rechtsauwalt Iülich-
Geilenkircheu

» »

14 Iansen, Nikolaus Lammeisdorf,
Kreis Monschau

Pfarrer " "

- 15 Fettweiß, Franz Glehn
bei Mechernich,
Kreis Schleiden

Landwirt Schleiden-
Monschau

"
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Lfde.
Nr. Zu- und Vorname Wohnort

(einschl. Straße)
Stand Wahlkreis Fraktion

II. Regierungsbezirk Coblenz.
16 Dr. Heß. Joseph Coblenz und

Ahrweiler
Oberregierungsrat Ahrweiler-Adenau Zentrunl

17 Effect, Johann Betzdorf a, t>. Sieg,
KreisAltenkirchen,
Schützcnstr.24

Gcwerkschaftsbcamter Altenkirchen « .

18 u. Stedman, Karl Hans Bcfselich, Post
Vllllendar, Kreis

Coblenz -Land

Gutsbesitzer. Major a.D. " Deutschnlltionale,
Volkspaitei

19 Loenartz, Georg Coblenz,
Simrockstr.7

Rechtsanwalt Coblenz-Stadt Zentrum -

20 Dr. ^ur. Graf Adelmann
von Adelmmmsfelden,
Sigmund

Coblenz,
Kaiser Wilhelm^

Ring

Landrat Coblenz-Land »

"21 Bauknecht, Otto Coblenz,
MoselweißerwcgZN»,

Litograph,z.Zt. Referent
beim Reichskommissar
für das besetzte Gebiet

" Sozialdemokratische^
Partei

22 Andres, Karl Gntlenthof bei
Kreuznach

Gutsbesitzer Kreuznach Deutsche
Volkspartei

23 Dr. Capallo, Arnold Kreuznach Buchdruckereibefitzer » Zentrum
24 Milan, Paul Kreuznach,

Helencnstr, 7
Professor « Deutsch-Demo->

kratische Partei
25 Schwitz, Johannes Andernach Studieurnt Maycn Zentrum

26 Mehne. Verthold Neuwied,
Nismarckstr.w

Cisenbahnbetriebs-
ingenieur

Neuwied Sozialdemokratische.
Partei

2? Simon, Theodor Kirn a. d. N., Kreis
Kreuznach

Fabrikaut " Deutsche
Volkspurtei

28 Graf Westcrholt, Fritz Ariendorf bei Hön-
ningen, Kreis

Neuwied

Giltsbesitzer ,/ Zentrum »

29 Ley, Adolf Geoeuich,Kreis
Cochem

Pfarrer St. Goar-Cochein «

30 Dr. Schüler, Wilhelm Vüchenbeuren,
Kreis Zell

Arzt und Landwirt Simmern-Zell Deutsche . ^
Volksparte,

31 v. Salis-Soglio, Antonio Schloß Gewunden,
Kreis Simmern

Rittergutsbesitzer, Geh.
Regierungsrat

Zentrum

32 Bausch. Adolf Kölschhausen, Kreis
Wetzlar

Pfarrer Wetzlar Dentschnationale.
Volkspaitei

33 Schwarz, Karl Wetzlar-Nieder-
girmes,

Schulstr, 20

Lehrer " Sozialdemokratische.
Partei
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Lfde
Nr. Zu- und Vorname Wohnort

(einschl. Straße)
Stand Wahlkreis Fraktion

in. Negiernngsbezirt Düsseldorf.
34 Vamberger, Rudolf Barmen Lehrer Barmen Unabhängige

Sozialdem. Partei
35 Eberle, Karl Barmen,

Elsternstr.16
Beigeordneter " Sozialdemokratische »

Partei
36 Dr. Hartmann, Paul Barmen Oberbürgermeister " Deutsch-Demolr. '

Partei
3? Kandzia. Emil Barmen,

Vartholomims«
straße 102

Gewerkschaftsvorsitzender " Deutsche
Volksvartei

38 Dr. Wesenfeld,Paul Barmen,
Otwstr. 31

Rechtsanwalt. Iustizrat " Deutschnationale >
Voltspartei

39 Brücker, Wilhelm Ho'nnepel,
Kreis Cleve

Gutsbesitzer.OekonomieratCleve Zentrum

40 v. Itter, Alfred Crefeld,
Hindenbuigstr. 16

Religionslehrer Crefeld-Stadt Zentrum

41 Weyers, Cäsar Crefeld,
Elisabethstr.2?

Parteisekretär " Sozialdemokllltische.
Partei

42 Dr. Saassen, Konrad Crefeld,
Vismaickplatz 32

Landrat Crefeld-Land Zentrum .

43 Esser, Matthias Duisburg,
Vrückenstr. 94

Former Duisburg Vereinigte
Kommunist.Partei

44 Dr. Zaires, Karl Duisburg,
Mülheimer Str. 46

Oberbürgermeister " Deutsche
Volkspartei

45 Müller, Ernst Duisburg.
Hammer Str. 1

Transportarbeiter » Sozialdemokratische.
Partei

46 Ring» Franz Duisburg,
Reichstr. 189

Gewerkschaftsfekretiir " Unabhängige
Sozialdem. Partei '

4? Sanders, Johann Duisburg.
Grünstr. 17

Schieinermeister,Stadt»
verordneter

'' Zentrum

48 Ziegler, Karl Wesel Unternehmer « Deutschnationale .
Volkspartei

49 Adams, Clemens Düsseldorf,
Friedrichstr.68

Generaldirektor,Landes¬
rat a. D.

Düsseldorf-Stadt Zentrum <

50

51

Becker, Elisabeth

Brauer, Ferdinand

Düsseldorf,
Borstgstr. 25

Düsseldorf.
Aachener Str. 24

Hausfrau

Gewerkfchaftssekretär »

Unabhängige
Sozialdem. Partei ,

Zentrum

52 Gellach. Paul Düsseldorf.
Esmarchstr. 8

Schriftleiter " Sozialdemolratische.
Partei

53 Hcmck, Artur Düsseldorf Arbeiterfekretär » Unabhängige
Sozialdem. Partei
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Lfde. Zu- und Vorname Wohnort Stand Wahlkreis FraktionNr. (einschl. Straße)

54 Klinkmüller. Max Düsseldorf Gärtner Düsseldorf-Stadt Vereinigte
Kommunist. Partei

55 Dr. Küttgen, Emil Düsseldorf,
Inselstr. 2?

Oberbürgermeister » —

56 Frau Niedieck Düsseldorf.
Schumannstr. 13

Rentnerin .. Zentrum ,

57 Steinmeyer, Christoph Düsseldorf,
Aachener Str.

Rektor n Deutsch-Demo».
kratische Partei

58 Wühler, Max Düsseldorf.
Rubenssti. 7

Architekt » Deutschnationale-
Vulkspartei

59 Hillen, Karl Hilden, Kreis
DüsseldochLand,
Feldstr. 118

Geschäftsführer Düsseldorf-Land Zentrum ' !

60 Dr. Dichgans, Hermann Elberfeld,
Simonsti. 23

Apotheker Elberfeld «

61 Hoffmann Oskar Elberfeld Redakteur " Unabhängige
Sozialdem. Partei.

62 Tillmlllins, August Her¬ Elberfeld, Kaufmann !! Deutsche
mann Aue 27 Voltspartei

63 Ullenbaumjun., Wilhelm Elberfeld,
Roßstr. 7

Geschäftsführer " Sozialdemutratische.
Partei

64 V.Dr.deWeerth.Wilhelm Elberfeld.
Orabenstr. 7

Regierungsassessora. D. " Deutschnationllle,
Volkspartei

65 Daams, Wilhelm Essen-Borbeck,
Feldstr. 29.

Arbeitersekretär Essen-Stadt Zentrum . ß

66 Goldschmidt, Bernhard Essen-Bredeney,
Frühlingstr. 55

Fabritdirektor " Deutschnationale '
Volkspaitei

6? Gosewinkel,Franziska Essen.
Karnaper Str. 20

Volksschullehrerin " Zentrum >

68 Hebborn, Gerhard Solingen Gewerkschaftssekretür „ ' V
69 Lotz, Heinrich Elberfeld,

Trooststr. 2
Rektor !< Deutsche .^

Volkspartei
70 Orlopp. Joseph Essen (Mllrga,

rethenhöhe),
Laubenweg22

Gewerkschaftsangestellter " Unabhängige
Sozialdem. Parte«.

71 Schäfer, Heinrich Essen.
Rellinghausener-

Straße 113»

I. Beigeordneter « Zentrum ' z

72 Schroer, Hermann Essen.
KeilhoM. 248

Verginllnn « Vereinigte
Kommunist. Parte,

73 Steinbüchel, Johann Essen.
Würthsti. 2U

Redakteur » Sozialdemokratische-
Partei

74 Steinkopf, Karl Effen.
Freytagstr. 15.

Metallarbeiter !' "
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75 Theihen, Karl Essen.
Ginsteiweg24

Oberstadtselretär Essen-Stadt Vereinigte
Kommunist.Partei

76 Vielhaber, Heinrich Essen.
Hohenzollernstr.23

Werksdirektor " Deutsche
Volkspartei

77

78

Büchsenschütz, Otto

Hold, Karl

Varmen

Kainap,
Kreis Essen-Land,
Künigstr.

Gewerlschaftssetretär

Ehrenbürgermeister

Essen-Land Deutschnationale '
Volkspartei

Deutsche
Volkspartei

79 Kemper, Emil Kettwig,
Feldstr. 40

Lagerhalter Sozialdemokratische.
Partei

80 Plum, Agnes Stoppenberg,
Landkreis Essen,
Künigstr.

Ehefrau » Vereinigte
Kommunist. Partei

81 Weber, Jakob Kray,
Kreis Essen-Land,
Eickenscheiderstr.64

Prokurist !» Zentrum '

82 Wieber, Franz Duisburg,
Heeistr. 52

Verbandsvorsitzender « "

83 van Aerßen, Heinrich Kevelaer,
Kreis Geldern

Kaufmann Geldern » .

84 Gielen, Franz M. Gladbach Oberbürgermeister M. Gladbach-
Stadt

..

85 Elfes, Wilhelm M. Gladbach,
KyfflMserstr.ü

Schriftleiter Gladbach »

86 Konnertz, Heinrich Viersen,
Kreis Gladbach,
Große Nluchstr.

Fabrikant " «

87 Rath, Wilhelm Grevenbroich,
Lindenstr.5

Amtsgerichtsrat Grevenbroich "

88 Küppers, Anton Varmen Schulrektor Hamborn ..
89 Völker, Karl Hamborn,

Rllnenbergstr.58
Maurer " Vereinigte

Kommunist. Partei
90 Albers, Johann Heinrich Dülken,

Kreis Kempen
Winterschuldirektor Kempen Zentrum

91 Wolters, Johann Hüls,
Kreis Kempen

Pfarrer " !!

92 Betzold, Peter Ronsdorf,
Kreis Lennep

Expedient Lennep Vereinigte
Kommunist. Partei

93 Dr. Hentzen, Fritz Lennep,
Kölner Str. 82

Landrat " Deutschnationale >
Volkspartei

94 Vierwirth, Peter Paul Mettmann Volksschullehrer Mettmann Zentrum
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95 Hllberland, Reinhold Vohwinkel,
Nlumenstr. 10

Lagerhalter Mettmann Sozialdemokratische
Partei

96 Kemmann, Albert Haus Katers
bei Mettmann

Gutsbesitzer,
Oekonomierat

" Deutschnationale»
Bolkspartei

97 Quabeck,Fritz Haan,
Kreis Mettmann

Gewerkschaftssetretär « Vereinigte
Kommunist, Partei

98 Schlieper, Franz Haus Ücmbach,
Kreis Mettmann

Landwirt » Deutsche
Bolkspartei

99 Andres. Wilhelm Millheim-Ruhr,
Oberstr. 42

Gewerkschaftssetretär Mülheim-Ruhr Sozialdemokratische^
Partei

100 Viesgen, Heinrich Mülheim-Rnhr,
Im Siegen 64

Dreher !! Vereinigte <
Kommunist. Partei

101 Lenze. Franz Mülhcim-Ruhr
Vurgstr. 78

Fabrikdirektor » Zentrum

102 Dr. Neuendurff,Edmund Mülhcim-Ruhr
Kllisersti.66

Realschnldirettor " Deutschnationalê
Bolkspartei

103 Freiherr von Plettenberg-
Mehrum

Voerde
a. Niederrhein,
Kreis Dinslaken

Rittergutsbesitzer " Deutsche '
Volkspartei

104 Pattberg. Heinrich Homberg a. Rhein,
Kreis Mors,

Mörser Str. 151

Bergwerksdirektor Mors Deutsche .
Bolkspartei

105 Schroer, Jakob Hochhalenbei
Homberg a. Rhein,

Kreis Mors

Landwirt ^ Deutschnationale»
Bolkspartei

106 Schürhufs, Eduard Hochemmerich,
Kreis Mors,

Atroperstr. 25

Studienrat " Zentrum - ^

10? Zimmer, Peter Mors,
Aktienstr.

Bezirksleiter " Sozialdemokratische
Partei

108 Grootens, Robert Büttgen,
Kreis Neuß

Bürgermeister Neuß-Stadt und
Land

Zentrum ''

109 Dörr, Wilhelm Oberhausen Baukontrolleur Oberhausen „
110 Lensing, Felix Hüthum,

Kreis Rees
Gntsbesitzer,

Oekonomierat
Rees » »

111 Koch, Wilhelm Remscheid,
Schützenstr. 2?

Beigeordneter Remscheid Vereinigte ',
Kommunist. Parte,

112 Hueck. Arnold Aue b.Hückeswagen,
Kreis Lennep

Tuchfabrikant,
GeheimerKommerzienrat

" Deutsche
Bolkspartei

113 Bick, Alfred Gräfrath,
Kreis Solingen-

Land

Parteisekretär Solin gen-Land Sozialdemokratische
Partei
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114 Dinger, Karl Wald, Kreis
Solingen-Land,

Schnuppeistr, 16

Reichsangestellter Solingen-Land Deutsch-Demo- .
kratische Partei

115 Dr. Iansen, Johann Leverkusen, Kreis
Solingen-Land,

Karl Rumpfstr. 31

Chemiker " Zentrum '

116 üllchem, Anton Höhscheid, Kreis
Solingen-Land,

KaternbergerStr. 105

Schuhnmchermeister " Vereinigte
Komnlnnist. Partei

11? Zell, Karl Ohligs,
Oberwalderstr. 40

Fabrikdirektor " DeutscheVolks- -
Partei

IV. Regierungsbezirk Köln.
Freiherrvon Loe, Clemens Burg Bergelhausen

bei Blatzheim,
Kreis Neigheim

Rittergutsbesitzer Vergheim Zentrum

Bottler, Fritz

Dr. Olbertz, Peter Joseph

Bonn,
Cobleuzerstr. 212

Bonn,
Friedrichstr.6

Oberbürgermeister

Geheimer Sanitätsrat,

Bonn-Stadt Deutsche
Volkspartei
Zentrum

Völlig, Fritz Köln,
UllN Werthstl. 8

Landesökonomiemt Bonn-Land » «

Heuser, Benedilt Haus Dürfental
bei Iülpich,
Kreis Euskirchen

Gutsbesitzer Euskirchen » »

Krawinkel,Bernhard Vollmerhausen,
Kreis Gummers-
bllch

Fabrikant, Kommerzienrat Gummersbach-
Waldbröl

Deutschnationale
Volkspartei

Pfafi, Richard Gummcrsbach, Kcuizlcigehilfe " Sozialdemukratische
Partei

Dr. Adenauer, Konrad Köln.
Max Nruchstr.6

Oberbürgermeister Köln-Stadt Zentrum

Frau Dieckerhofs, Anna Köln,
Flandiischestr.20

— » Deutsche
Volkspartei

Falk, Bernhard Köln.
Christophstr.39

Rechtsllnwalt, Iustizrat !! Deutsch-Demo¬
kratische Partei

Funt, Waldemar Köln,
Vonner Str. 54

Parteisekretär » Sözillldemokratische
Partei

Haas,' August

Dr. Hägen, Louis

Köln,
Vonner Str. 8?

Köln,
Sachsenring 91/93

Beigeordneter

Geheimer Kommerzienrat,
Präsident der Handels¬

kammer

» Zentrum .
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131 Hoff. Fritz Köln,
Noltsgartenstr. ?0

Kaufmann, Geschäfts¬
führer

Köln-Stadt Sozialdemokratische
Partei

132 Hüllen, Wilhelm Köln,
Burgunderstr. 36

Bezirkssekretär " .,

133 Iansen, Karl Köln-Bickendorf,
Lansstr. 6

Gewerkschaftssetretär " Zentrum

134 Dr. Kaiser, Johannes Köln,
Worringer Str. 6

Iustizrat " Deutsche
Volkspartei

135
i

Knab, Peter Köln-Kalk,
HoUwegstr. 19

Volksschullehrer >, Vereinigte
Kommun. Partei

136 Kohl, 'Wilhelmine Köln-Lindenthal,
Landgrafenstr. 29

Seminarlehrerin " Zentrum

13? Maus, Heinrich Köln.
Vorgebiigstr. !6

Fabrikant, Konsul " „ >

.138 Melich. Johann Köln-Zollstock,
HünnmgerWegl?»

Schlosser " Vereinigte -
Kommun. Partei

139 MönnH, Hugo Köln,
Geieonshof 29

Nechtsanwalt, Iustizrat « Zentrum -

140 Wallraf', Mar, Bonn,
Coblenzer Str. 95

Staatsminister, Staats¬
sekretär a. D.

" Deutschnationale
Volkspartei

141 Floßduif, Johann Meschenich,
Kreis Köln-Land,
Hlluptstr. 280

Gewerkschaftssekretär Köln-Land Zentrum

142 Otto, Helene Frechen,
Kreis Köln-Land,
Funlenstr. 58

Lehrerin " Sozialdemokratische
Partei

143 Esser, Thomas Euskirchen Genossenschaftsleiter Mülheim-Rhein-
Wipperfllrth

Zentrum

144 Odenthal, Johann Berg. Gladbach,
Kreis Mülheim

am Rhein

Bürgermeister « > "

145 Hanten, Hermann Warth b. Hennef,
Siegkreis

Landwirt Siegkreis !!

146 Dr.-Ing. e. h. Hüser Oberkassel im Sieg-
treis

Fabrikbesitzer " Deutsche
Volkspartei

147 Mmr,, Franz Bonn,
RhemdorferStr.71

Parteisekretär « Sozialdemokratische
Partei

148 Steidl, Ludwig Siegburg,
Friedrichstr,50

Arbeitersekretär !! Zentrum .
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v. lNegierungsbezirtTrier.
149 Bergweiler, Zacharias Wehlen,

Kreis Bernlastel
Weingutsbesitzer Bernkastel Zentrum

150 Simon, Joseph Bitburg Brauereibesitzer Bitburg !'
151 Kranz, Kaspar Gillenfeld,

Kreis Dann
Pfarrer Daun » »

152 Knopp, Karl Hentern,
Kreis Saarburg

Pfarrer Saarburg'Merzig .. .

153 Dr. Esch, Joseph Trier,
Egbertstr. 11

Rechtsanwalt Trier-Stadt «

154 v. Bruchhllusen,Albert Trier,
Katharinenufer 3

Oberbürgermeister Trier-Land-
St. Wendel

Arbeitsgemeinschaft
(D.N.P., D.V.P.,

und D.D.P.)
155 Gertner, Peter Oberleuken,

Kreis Saarburg
Landwirt » ChristlicheVolks-

Partei
156 Meyer, Joseph Conz,

Kreis Trier-Land
Granastr. 41

Eisenbahnvorschlosser « Zentrum «

157 Reese, Gottlieb Trier,
Nagelstr. 10

Schriftleiter !> Sozialdemokratische.
Partei

158 Rulof, Alois Pluwig,
Kreis Trier-Land

Pfarrer '' Zentrum ,

159 Gcssinger,Jakob Lanfeld,
Kreis Wittlich

Landwirt Wittlich "





Protokolle
zu den Sitzungen des 60. Rheinischen Provinziallandtages.





Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Sonntag, den 13. März 1921.

Nach Teilnahme an dem in beiden HauptkirchenabgehaltenenFestgottesdiensteversammelten
sich die Mitglieder des auf heute einberufenen 60. RheinischenProvinziallandtags gegen 12 Uhr
im Sitzungssaal« des Ständehauses.

Von einer Abordnung geleitet trat um 12 Uhr 35 Minuten der Staatslommissar,
Ober-Präsident der Rheinprovinz, v. Groote, Exzellenz, in den Saal und eröffnete den Provinzial-
landtag mit einer Ansprache. (Vergleicheden stenographischen Bericht.)

Als das an Jahren älteste Mitglied des Provinziallandtags wurde der Abgeordnete
Geheime Sanitätsrat Dr. Olbertz aus der Reihe der Anwesenden ermittelt. Der Abgeordnete
übernimmt als Alterspräsident den Vorsitz mit einer Ansprache (vergleiche den stenographischen
Bericht) und beruft die beiden jüngsten Mitglieder des Provinziallandtags, die Abgeordneten
VolksschullehrerKnab und Landwirt Gertner, als Schriftführer und Stimmzähler.

Bei der auf Anordnung des Alterspräsidenten stattfindendenAuszählung des Provinzial¬
landtags ergibt der Namensaufruf die Anwesenheitvon 151 Mitgliedern und damit die Beschluß¬
fähigkeit der Versammlung.

Der Alterspräsident fordert nunmehr die Versammlung auf, in Gemäßheit des § 32
der Provinzialordnung zur Wahl eines Vorsitzendenzu schreiten.

Auf Vorschlag des AbgeordnetenMönnig erfolgt die Wahl durch Zuruf, wobei nach dem
gemachten Vorschlageder AbgeordneteOberbürgermeisterGielen einstimmiggewählt wird,

OberbürgermeisterGielen nimmt mit dem Ausdruck aufrichtigen Dankes die Wahl an.
Hierauf wird zur Wahl des stellvertretendenVorsitzenden geschritten.
Der Abgeordnete Dr. Iarres macht den Vorschlag, zum ersten stellvertretendenVor¬

sitzenden den AbgeordnetenDr. Wesenfeld durch Zuruf zu wählen.
Der AbgeordneteHaas macht den Vorschlag, zum zweiten stellvertretendenVorsitzenden

den AbgeordnetenUllenbaum, und zwar ebenfalls durch Zuruf zu wählen.
Die Versammlung stimmt diesen Vorschlägenzu.
Die Gewählten nehmen die Wahl an.
Der Alterspräsident ersucht den OberbürgermeisterGielen, den Vorsitz zu übernehmen,

was geschieht.
Der Vorsitzende nimmt zunächst Veranlassung, dem Alterspräsidenten für die Mühe¬

waltung und die ausgezeichnete Weise, mit er die Verhandlungen des Provinziallandtags eingeleitet
hat, den Dank des Hauses auszusprechen.

Bei der sodann erfolgten Wahl der Schriftführer werden auf die Vorschläge aus dem
Hause durch Zuruf gewählt:

1. Schriftleiter Elfes, 3. Parteisekretär Weyers,
2. BergwerksdirektorPnttberg, 4. ArbeitersekretiirHauck.

Die Gewählten nehmen die Wahl an.
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Der Vorsitzende spricht den Schriftführern den Dank des Hauses für die betätigte
Mühewaltung aus.

Das Schriftführeramt für den weiteren Teil der Sitzung übernehmen die Abgeordneten
Pattberg und Hauck.

Der hier versammelte 60. Rheinische Provinziallandtag ist auf Grund des Gesetzes,
betreffenddie Wahlen zu den Provinziallandtagen und zu den Kreistagen vom 3. Dezember 1920,
hervorgegangen;er setzt sich aus 159 Mitgliedern zusammen.

Von den neugewählten Mitgliedern hat der im Wahlkreis Kreuznach-Meisenheimgewählte
WeingutsbesitzerBiermann die Wahl nicht angenommen.

An seine Stelle tritt nach der Feststellung des Provinzialausschussesder zweite Bewerber
des betreffendenWahlvorschlag.es,Buchdruckereibesitzer Dr. Capallo in Kreuznach.

Der Vorsitzende begrüßt die Abgeordneten zu gemeinsamemWirken im Interesse der
Heimatprovinz.

Der Vorsitzende macht dem Staatskommissar die Mitteilung, daß der 60. Rhei¬
nische Provinziallandtag durch die Wahl seines Vorstandes sich zusammengesetzt habe.

Der Vorsitzende macht folgende geschäftliche Mitteilungen:
Seine Exzellenz der Herr Staatskommissar hat mitgeteilt, daß er die Herren Ober-

präsidilllrat Dr. Brandt und Geheimen Regierungsrat Kilburger als seine Kommissarezu den
Sitzungen des Provinziallandtags und der von diesem zur Vorbereitung seiner Beschlüsse gewählten
Kommissionenanmelde.

Auf Anfrage hat der Delegierte der Besatzung von Düsseldorf-Stadt in einem Schreiben
vom 10. d. M. mitgeteilt, daß die Versammlung des Provinziallandtags mit dem Vorbehalte,
genehmigt werde, daß hier kein Angriff gegen die Vesatzungsbehördenund die Besatzungstruppen
gerichtet werde und daß ein von dem Oberst-Delegierten bestimmter Offizier der Tagung bei¬
wohnen werde.

Ein Verzeichnisder Abgeordnetendes 60, Provinziallandtags befindetsich auf den Plätzen.
Nach den hier vorliegenden Mitteilungen ist der Abgeordnete Klinkmüller-Düsseldorf

verhindert, an der Tagung teilzunehmen.
Die AbgeordnetenDr. Hüser und Freiherr von Loö sind für heute entschuldigt.
Der Provinzialausschuß hat die Unterlagen für die Ermittelung des Ergebnisses der

Provinziallandtagswahlen dem Provinziallandtag vorgelegt. Diese Unterlagen gehen an die Wahl¬
prüfungskommission.

Außer den den Abgeordnetenbereits zugegangenenDrucksachen ist noch eine Reihe weiterer
Vorlagen eingegangen; es sind dies die Drucksachen Nr. 10—15, die in dem auf die Plätze ver¬
teilten Vorlagenverzeichnisaufgeführt sind.

Zwei dieser Vorlagen möchte ich mit Rücksicht auf ihre besondereBedeutung, die sie für
die Provinz haben, hervorheben. Es find dies die im Verzeichnis an erster und zweiter Stelle
stehendenVorlagen der Staatsregierung; nämlich

der Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Stellungnahme des
Provinziallandtags zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Erweiterung der
Selbständigkeitsrechteder Provinzen

und

der Bericht des Provinzialausschusses,betreffenddie Wahlen zum Staatsrat.
Was die letztere Vorlage anlangt, so ist die Vornahme der Wahl der Mitglieder zum

Staatsrat von Seiner Exzellenz dem Herrn Ober-Präsidenten als Staatskommissar beim Provinzial-
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landtag auf kommenden Dienstag, 3 Uhr nachmittags, anberaumt. Etwaige Wahlvorschlägemüssen
nach der vom Herrn Ober-Präsidenten erlassenen Bekanntmachungbis Montag mittag 3 Uhr beim
Herrn Landeshauptmann eingereicht sein.

Ich schlage vor, die Wahlen nach dem im § 23 des Gesetzesvom 16. Dezember 1920
angegebenen vereinfachten Verfahren vorzunehmen. Wenn Sie mit meinem Vorschlage einver¬
standen sind, bitte ich die Fraktionen, hiernach zu verfahren. Da kein Widersprucherfolgt, stelle
ich ihr Einverständnis fest.

Gegen die Vornahme der Wahlen zum Staatsrat am 15. d. Mts. hat Amtsgerichtsrat
Dr. Schmitz in Duisburg in einem an den Herrn Landeshauptmann gerichteten SchreibenEinspruch
erhoben (vergleicheden stenographischen Bericht). Die geltend gemachtenBedenkensind durch die
vom Herrn Ober-Präsidenten unterm 26. Februar erlassene, in einer Sonderausgabe der Regierungs«
Amtsblätter veröffentlichtenBekanntmachung, betreffend die Einladung zur Vornahme der Wahlen
zum Staatsrat, beseitigt.

Der in dem Vorlagenverzeichnisunter Nr. 5 aufgeführte Bericht und Antrag des
Provinzilllausschusses,betreffenddie Vertretung des Landeshauptmanns — Drucksachen Nr. 9 —,
wird Ihnen noch zugehen.

Ferner ist noch eingegangen:
1. Ein Belicht und Antrag des Provinzilllausschusses, betreffend die Tarifsätze der von den

Aimenveibänden zu erstattendenArmenpflegekosten. — Diese Vorlage geht an die IIK Fach¬
kommission. —

2. Ein Antrag des Turn- und Sportvereins — E. V. — in Saßnitz auf Gewährung eines
Zuschusses zu den Kosten der Errichtung eines Touristen- und Turnerheims bei Stubbenkammer.
— Diese Vorlage geht, an die I. Fachkommission. —

Wie aus den den Abgeordneten zugegangenenDrucksachen Nr. 1 hervorgeht, hat der
Provinziallandtag bei seiner eisten Tagung die Neuwahlen zum Provinzialausschuß und zu den
Provinzialkommissionengemäß § 24 des Gesetzes, betreffend die Wahlen zu den Provinzialland-
tagen und zu den Kreistagen vom 3. Dezember 1920, vorzunehmen. Ich bitte, zur Vorbereitung
der Wahlvorschlägeso rechtzeitig zusammenzutreten,daß die Vornahme der Wahlen am Dienstag
erfolgen kann.

Was nun die Bildung der Kommissionenanlangt, so möchte ich die Fraktionen bitten,
zur Vorbereitung der Wahlvorschlägeso rechtzeitig zusammenzutreten, d«ß in der Vollsitzungam
Montag die Wahlen getätigt weiden können.

Für die nächste Vollsitzung schlage ich als Zeitpunkt Montag vormittag 10 Uhr mit
folgender Tagesordnung vor:

1. Eingänge.
2. Kommissionswahlen.
3. Entscheidungüber die geschäftliche Behandlung der eingegangenenVorlagen.

Ein Widersprucherfolgt nicht, ich stelle Ihr Einverständnis fest.
Weiteres ist nicht zu verhandeln, ich schließe die Sitzung.

— Schluß der Sitzung 1 Uhr 30 Minuten.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Vielen. Pattberg. A. Hauck.
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Zweite Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Standehauses zu Düsseldorf

am Montag, den 14. März 1921.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10 Uhr 40 Minuten.
Das Protokoll der gestrigenSitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für heute find die AbgeordnetenElfes und Weyers.
Eingegangen find folgende Anträge:
1. Der SozialdemokratischenFraktion folgendenInhalts:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen:Aus Mitgliedern aller Fraktionen ist ein
Untersuchungsausschußzu bilden, der das seit vielen Jahren angesammelteMaterial,

^.. sämtlicheVorkommnisseund Urteile, betreffenddie Hebammenlehranstaltin Köln, und«
die Beschuldigungengegen ihren langjährigen Leiter zu prüfen hat. Dem Provinzial¬
landtag ist über das Ergebnis Bericht zu erstatten".

2. Gin Antrag derselbenFraktion folgendenInhalts:
„Dem Verwaltungsausschußund Vorstand des Landesarbeitsamtes ist eine weit größere
Selbständigkeit zu gewähren als bisher. Bei der Bestellung des Vorsitzendenist vor
allen Dingen darauf Rücksicht zu nehmen, daß derselbedas Vertrauen des Vorstandes
und des Verwaltungsausschussesdes Landesarbeitsamtes besitzt".

3. Des Provinzialverbandes Rheinland des deutschen Gastwirteveibandes in Mülheim°Ruhr,
betreffenddie Wahl eines Vertreters zum Provinzialwirtschaftsrat.

4. Des Abgeordneten Andres-Kreuznach um fofortige Bestellung eines Weinbaulehrers
an der Provinzial-Wein- und Obstbauschulein Kreuznach, dem in erster Linie die Außentätigkeit
eines Weinbaulehrers als Weinbauwanderlehrerobliegensoll.

5. Der SozialdemokratischenPartei auf Bestellung einer Ibgliedrigen Kommission zur
Ausarbeitung einer neue» Geschäftsordnung.

Es werden die Anträge überwiefen: zu 1 der II». Fachkommission,zu 2, 3 und 4 der
I, Fachkommission, zu 5 der Geschäftsordnungskommission.

Ferner ist eingegangen:
Ein Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Stellvertretung des

Landeshauptmanns.
Die nach den Vorschlägender Fraktionen getätigten Kommissionswahlenhatten das aus

dem beiliegendenVerzeichnisersichtliche Ergebnis.
Der Zeitpunkt der nächsten Vollsitzungwird auf Dienstag vormittag 10 Uhr festgefetzt.

Schluß der Sitzung 11 Uhr 30 Minuten.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Vielen. W. Elfes. C. Weyers.
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Verzeichnisder Kommissionen beim 60. Rheinischen Provinziallandtag.
Wahlprüfungskommission:

Vorsitzender:Voller, stellvertretender Vorsitzender: Tillmanns, Schriftführer: Holten, stell¬
vertretenderSchriftführer:Dr. Capallo, Mitglieder: Dinger, Dr. Efch, Floßdorf, Frl.
Gosewintel, Grootens, Haberland, Dr. Hartmann, Lotz, Ring, Rulof, Schürhoff.

I. Fachkommission:
Vorsitzender:Dr. Hagen, stellvertretender Vorsitzender: Fall, Schriftführer: Hoff, stellvertretender
Schriftführer: I)r. Dichgans, Mitglieder:Brauer, Farwick, Hoffmann, Dr. Iarres, Knab,

Freiherr von Los, Dr. Saassen, Simon-Kirn, Simon-Bitburg, Ullenbaum,
Dr. Wesenfeld.

II», Fachkommission:
Vorsitzender:Dr. Kaiser, stellvertretenderVorsitzender:Reese, Schriftführer:Frl. Kühl, stell¬
vertretenderSchriftführer: Küppers, Mitglieder: Bausch, Frau Becker, Daams, Frau
Dieckerhoff, Dr. Fischer, Grootens, Dr. Heß, Frau Niedieck, Frl. Otto, Frau Plum,

, Steinmeyer.

Ild Fachkommission:
Vorsitzender:Dr. Gsch, stellvertretenderVorsitzender: Funk, Schriftführer: Büchsenschütz, stell¬
vertretenderSchriftführer: Ianfen (Köln), Mitglieder: Bierwirth, Bottler, Deppe. Frl.

Gosewintel, v. Itter, Kandzia, Krapoll, Kühnen, Milau, Orlopp, Sanders.

III. Fachkommission:
Vorsitzender: Mehne, stellvertretender Vorsitzender: Dr. Hentzen, Schriftführer: Graf Adel-
MllNN von Adelmannsfelden, stellvertretenderSchriftführer:von Bruchhausen, Mitglieder:
Betzhold, Effert, Hold, Iansen (Üammersdorf),Dr. Iansen (Leverkusen), Krawintel, Marx,

Meyer, Müller (Duisburg),v. Salis-Soglio, Weber (Kray).

1^. Fachkommission:
Vorsitzender: von Stedman, stellvertretender Vorsitzender: Völlig, Schriftführer: Theifsen,
stellvertretender Schriftführer: Albers, Mitglieder: Bamberger, Bergweiler, Brücker, Gessinger,

Lensing, Pfaff, Schlieper, Schroer.Hochhalen,vr. Schüler, Steidl, Weyers.
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Dritte und vierte (Schluß-) Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Dienstag, den 15. März 1921.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10 Uhr 12 Minuten.
Das Protokoll der gestrigenSitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind die AbgeordnetenPattberg und Hauck.
Der Vorsitzende macht die folgenden geschäftlichen Mitteilungen:
Eingegangen find zwei Anträge des AbgeordnetenSimon auf

a) Erhöhung des Zuschusses des Provinzialverbandes für die Landwirtfchaftsschulenin Vitburg
und Eleve für das Rechnungsjahr 1921 und

b) Gewährung des gleichen Zuschusses an die Landwirtschaftsschulein Bitburg für den Betrieb
der Winterschule, wie an die Landwirtschaftsschulein Eleve. Beide Anträge werden dem
Provinzialausschuß überwiesen.
Ferner ist eingegangenein Antrag der SozialdemokratischenFraktion zu Punkt 5 der Tages¬

ordnung, betreffend die Aenderung des § 17 des Reglements über die Inruhestandsversetzungder
Provinzialbeamten. Dieser Antrag wird mit der betreffendenZiffer der Tagesordnung verbunden.

Der Vorsitzende erbittet und erhält die Ermächtigung, wie in früheren Jahren so auch
jetzt das Protokoll der letzten Sitzung gemeinsammit den Schriftführern endgültig festzustellen.

Auf den Antrag der I. Fachkommiffionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Herbeiführung eines Gutachtens des Provinziallandtags über die Frage
der kommunalen Vereinigung der Gemeinden Langerfeld und Nächstebreck mit der Stadt Barmen,
beschließt der Provinziallandtag Aussetzung der Beschlußfassungbis zur Tagung des nächsten
Provinziallandtags zweäs Herbeiführung einer Aeußerung der beteiligten Gemeinden und des
Provinzialverbandes Westfalen.

Entsprechenddem Antrag der I. Fachkommission zu dem Antrag des Landesverbandes der
Beamten und Angestelltender Rheinischen Provinzialverwaltung, den im Dezember 1920 gezahlten
Vorschußauf die erhöhten Bezüge (Ausgleichszuschlagund Kinderbeihilfen)nur insoweit anzurechnen,
als letztere für die Zeit vor dem 1. Januar 1921 bewilligt werden, beschließtder Provinzial¬
landtag, von der Anrechnungeinstweilenabzusehen.

Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffenddie Versetzungdes Landesbaurats, Geheimen Baurats Esser in den Ruhe¬
stand, beschließt der Provinziallandtag die Versetzungdes Landesbaurats, GeheimenBaurats Esser
in den Ruhestand vom 1. Juli ds. Is. ab unter Bewilligung der ihm reglementsmäßig zustehenden
Nuhegehaltsbezüge.

Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffendAenderung des § 17 des Reglements, betreffend die Versetzung der Provinzialbeamten
der Nheinprovinz in den Ruhestand.
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Der Antrag des Provinzialausschusseslautet:
Der Provinziallandtag wolle folgende Aenderung des Reglements, betreffenddie Ver¬

setzung der Provinzialbeamten der Rheinprovinz in den Ruhestand, vom -^-«^
1908 beschließen:

§ 17 bisherige Fassung: § 17 neue Fassung:
Hat ein Provinzmlbeamter das 65. Lebens- Provinzialbcamte, welche das 65. Lebens¬

jahr vollendet, so kann er gegen seinen Willen jähr vollendet haben, können sowohl ihrerseits
in den Ruhestand versetzt weiden, wenn von der die Versetzungin den Ruhestand beanspruchen,
ihm unmittelbar vorgesetztenDienstbehörde bezw. als auch durch Beschluß der in § 15 Absatz 2 ge°
von dem Landeshauptmann, bezw. wenn es sich nannten Stellen in den Ruhestandversetzt werden,
um die Versetzungdes Landeshauptmanns in Im ersteren Falle ist der Beamte zur An¬
den Ruhestand handelt, von dem Vorsitzenden gäbe von Gründen nicht verpflichtet, im letzteren
des Provinzilllausschussesdie Erklärung abge- Falle hat er keinen Anspruch auf Mitteilung
geben wird, daß sie nach pflichtmäßigemEr- der Gründe, muß aber auf feinen Antrag ge¬
messen den Beamten für unfähig halten, seine hört werden. Von der Absicht, ihn in den
Amtspflichtenferner zu erfüllen. Ruhestandzu versetzen,ist der Beamte 4 Wochen

Provinzialbcamte, welche das 65. Lebens- vor der Beschlußfassungzu benachrichtigen,
jähr vollendet haben, können auch ihrerfeits die Der gemäß Absatz 1 ergehende Beschluß ist
Versetzung in den Ruhestand ohne den Nachweis endgültig. Er tritt drei Monate nach Ablauf
der Dienstunfähigkeitbeanspruchen, des Monats, in dem er ergangen ist, in Kraft.

Die Bestimmungender nachfolgenden §§ 18
bis 21 finden für die Fälle, in denen Beamte
wegen Vollendung des 65. Lebensjahres in den
Ruhestand versetzt werden, keine Anwendung.

Der Provinzillllandtag beschließt unter Ablehnung des Antrages der Sozialdemokratischen
Partei die unveränderte Annahme des Antrages des Provinzilllausschussesmit der Maßgabe, daß
im Absatz 2 des 8 17 statt 4 Wochen 1 Monat gesetzt wird.

Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend Aenderungeiner Bestimmungin der Satzung der Provinzial-Feuerversicherungs-
llnstalt, beschließt der Provinziallandtag die unveränderteAnnahme des nachstehenden Antrages des
Provinzialausschusses:

„Der letzte Satz der Ziffer 8 in ß 7 der Satzung der Provinzial-Feuerversicherungs-
anstlllt erhält folgende Fassung:

— Wenn die Summe von 30000 Mark überschrittenwird, ist die Geneh¬
migung des Provinzialausschusseseinzuholen —".

Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Antrag des Provinzialoerbandes Rhein¬
land des DeutschenGastwirteverbandes, Vertreter des Wirtegewerbes in den Wirtfchllftsrat zu
wählen, wird diese Angelegenheitdem Provinzialausschuß überwiesen.

Auf den Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht des Provinzialansschusses,betreffend
die Aenderung der Besoldungsordnungund der Bestimmungenüber Ruhegehalt und Hinterbliebenen-
Versorgung der Provinzialbeamten, beschließt der Provinziallandtag die Annahme des nachstehendenAn¬
trages des Provinzialausschussesmit der Aenderung,daß der Abslltz 2 des neuen § 2 in Wegfallkommt:

„Der Provinziallandtag wolle von der durch den Provinzialausschußbisher beschlossenen
Aenderungder Vesoldungsordnuugsowie der Bestimmungenüber Ruhegehalt und Hinter-

3»
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bliebenenversorgung der Provinzialbeamten Kenntnis nehmen und ihn mit der Durch
führung der weiteren Aenderungen— unter Beobachtungdes Beschlusses des 59. Pro-
vinziallllndtllgsvom 9. Dezember 1920 — beauftragen".

Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend Einsetzung der Stelle eines Landesmedizimlrats in den Haushaltsplan der
Provinzial-Zentralverwaltungund Wahl eines Landesmedizinalrats,beschließt der Provinziallandtag:

1. die Einsetzung der Stelle eines Landesmedizinalrats in den Haushaltsplan der Provinzial-
Zentralverwaltung zu genehmigen;

2. den Oberarzt Dr. Wiehl zum Landesmedizinalrat zu wählen und der Wahl folgende
Bedingungen zu Grunde zu legen:
a) Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre vom 1. April 1921 ab.
d) Das Besoldungsdienstalterwird auf den 1. April 1911 festgesetzt,
o) Der Gewählte hat die Bestimmungender zurzeit bestehenden und der etwa künstig noch

zu erlassenden Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der
Rheinprovinz als für sich verbindlichanzuerkennen,

ä) Er ist verpflichtet,sich jederzeit,falls der Landeshauptmann es für zweckdienlich erachtet,
unter Beibehaltung seines Gehaltes in die Stelle eines Oberarztes oder eines Direktors
an einer Heil- und Pflegeanstalt zurückversetzenzu lassen.

Dem Antrag der I. Fachkommission zu dem Antrag des Abgeordneten Dr. Dichgans
ans etatsmäßige Anstellung der ApothekerGeikowitz und Schütter vom 1. April 1920 ab ent¬
sprechend, beschließt der Provinziallandtag, die Stellen in den Haushaltsplan für 1920 einzusetzen.

Dem Antrag der I. Fachkommission zu dem Antrag des AbgeordnetenAndres-Kreuz-
nach auf Schaffung einer neuen Lehrerstellebei der Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Kreuz-
nach wurde zugestimmt.

Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses,betreffend die Vertretung des Landeshauptmanns, setzt der Provinziallandtag die
pensionsfähigeZulage für den ständigen Stellvertreter des Landeshauptmanns auf jährlich 6000
Mark zuzüglich des jeweiligenAusgleichszuschlagsfest.

Dem Antrag der II s, Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffendAenderung des § 9 der Bedingungen für die Aufnahme von Schülerinnen
in die Piovinzilll-Hebammenlehranstalten,zustimmend,beschließt der Provinziallandtag wie folgt:

Der ß 9 der Bedingungen für die Aufnahme von Schülerinnen in die Provinzial-
Hebammenlehranstllltenwird wie folgt geändert:

Alte Fassung: Neue Fassung:
Die Kosten für Unterricht, Wohnung und wie nebenstehend

Verpflegungbetragen bis auf weiteres für den
neunmonatigenKursus 1200 Mark. statt 1200 Mark: 2700 Mark.

Für die auf Kosten einer Gemeinde, eines
Ortsarmenverbandesoder Hebammenbezirks aus- wie nebenstehend
zubildenden Schülerinnen betragen die Kosten
nur 800 Mark, wenn die Ausbildung erfolgt, statt 800 Mark: 1800 Mark,
weil die Niederlassungeiner Hebamme in der
Gemeinde oder dem Bezirke ein Bedürfnis ist. .... Bedürfnis ist.

Der Provinzialausschuß ist befugt, die
Kosten erforderlichenfallsanders festzusetzen.
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Die II a Fachkommission stellt zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend Aenderung des Reglements für die Ausführung des Gesetzes, betreffend die Beschulung
blinder und taubstummerKinder, vom 7. August 1911 und für die Verwaltung und Leitung der

Provinzial-Taubstummen-und Blindenanstalten der Rheinprovinz vom ^ ^ "^ 1912 nachstehende
Anträge:

1, „Der Provinziallandtag wolle den Antrag in nachstehender Fassung mit Wirkung vom
1. April 1921 ab annehmen. Der § 9 des Reglements wird wie folgt geändert:

Für die Kinder, die vom Provinzialverband in Anstaltspflegegenommen oder in
Familienpflege gegeben sind, wird ein in vierteljährlichenTeilbeträgen im voraus zu
entrichtendesPflegegeld von 8 Mark für jeden Tag, an welchem sich das
Kind in der Pflege des Provinzialverbandes befindet, erhoben. Das
Pflegegeld wird auch für die Tage berechnet, an denen das Kind der
Anstalt ohne Grund fern bleibt. Aus diesem Pflegegeld sind außer den Kosten
des Unterhalts der Kinder auch die Kosten für Bekleidungund Wäfche, abgesehen von
der eisten Ausstattung, sowie für Schulbücherund dergleichen, die Kosten für Kranken¬
pflege und ärztliche Behandlung zu bestreiten, ferner die Kosten der Öfter-, Herbst¬
und Weihnllchtsferienreisender Kinder zu den Eltern, wenn sie nicht von letzteren
auf eigene.Kosten abgeholt und zurückgebracht werden. Die Kosten der Pfingst-
serienreifen haben die Eltern vezw. gesetzlichen Vertreter der Kinder zu
übernehmen. Aus dem Pflegegeld werden außergewöhnliche Mehrauf¬
wendungen in Krankheitsfällen, z. B. Krankenhausbehandlung, Opera¬
tionen, Beschaffung künstlicher Glieder und dergleichen nur zur Hälfte
bestritten. Der Provinzialausfchuß ist befugt, erforderlichenfalls den
Pflegesatz zu ändern.

Absatz 2 bleibt.
Absatz 3 fällt weg.

2. Der Provinziallandtag wolle beschließen,die Provinzialverwaltung zu ersuchen,beim
Vorhandensein mehrerer Fälle von Anstaltspstegebedürftigkeitin einer Familie eine
wohlwollende Prüfung der Beitragsfähigkcit der Erziehungsberechtigteneintreten zu
lassen und über solche Fälle gelegentlich der nächsten Tagung des Provinziallandtages
zu berichten".

Der Provinziallandtag stimmt diesen Anträgen zu.
Auf den Antrag der II«, Fachkommission zu dem Antrag der Sozialdemokratischen Fraktion,

betreffend Untersuchungder Vorkommnissein der Hebammenlehranstalt zu Köln, beschließt der
Provinziallandtag, mit der Prüfung des Materials und der Angelegenheitdie Provinzialkommission
für die Provinzial-Taubstummen-,Blinden-, Hebammen-und Fürsorgeerziehungsanstaltenzu beauf¬
tragen und diese Kommission zu ersuchen, über das Ergebnis der Untersuchung dem nächsten
Provinziallandtage Bericht zu erstatten.

Zu dem nachstehenden Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie Tarifsätze der von
den Armenverbändenzu erstattendenArmenpstegekosten:

1. Der Provinziallandtag erklärt zu den in dem Erlaß des Preußischen Ministers für Volls-
wohlfahrt vom 12. Februar 1921 gemachtenVorschlägen über Aenderung des Armen-
pflegetarifs: Eine Abänderung des Tarifs nach Maßgabe der Ortsklassen der Besoldungs-
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gesetzt erscheint nicht angebracht, vielmehr ist eine einheitliche Erhöhung entsprechend dem
Beschluß des 59. Provinziallandtages vom 10. Dezember 1920 vorzuziehen.

Im übrigen sind gegen die Vorschläge in dem oben angeführten Erlaß keine Bedenken
zu erheben.

2. Der Provinziallandtag beschließt,für die Zukunft den Provinzialausschuß zu bevollmäch¬
tigen, au Stelle des Provinziallandtages zu Aenderungen des PreußischenArmenpflege¬
tarifs entfprechend dem dem Provinziallandtag nach § 35 des preußischen Ausfllhrungs-
gesetzes zum U.W.G. zustehenden Rechte Stellung zu nehmen,

beantragt die Ild Fachkommission folgende Beschlußfassung:
„Der Provinziallandtag wolle dem Antrage des Provinzialausschusseszustimmenmit
der Maßgabe, daß zu Nr. 2 des Antrages dem Provinzialausschuß aufzugeben ist,
von den vorgenommenenAenderungendes preußischen Armenpflegetarifsdem Provinzial¬
landtag Mitteilung zu machen".

Der Provinziallandtag stimmt diesem Antrage zu.
Antrag der Ild Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,

betreffend die Errichtung einer „Provinzial-KrüppelheilanstaltSüchteln" in einem Teile der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal bei Süchteln.

Der Antrag des Provinzialausschusseshat nachstehenden Wortlaut:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

In einem Teile der Provinzial-Heil- und PflegeanstaltIohannistal wird eine „Provinzial-
Krüppelheilanstalt Süchteln" eingerichtet. Die hierzu erforderliche» Mittel im Betrage
yon 800000 Mark sind zunächst vorschußweise bei der Landesbant zu entnehmen".

Die Ild Fachkommission stellt hierzu den nachstehenden Antrag:
„Der Provinziallandtag wolle dem Antrage zustimmen mit der Maßgabe, daß die
Frage der baulichen Aenderungeneiner nochmaligenPrüfung durch die Verwaltung in
Verbindung mit der zuständigenAnstaltskommissionunterzogen wird".

Der Provinziallandtag stimmt diesem Antrage zu.
Die Sitzung wird um 1 Uhr 40 Minuten abgebrochen und um 3 Uhr 15 Minuten

fortgesetzt.
Als Schriftführer für dieseu Teil der Sitzung waren die Abgeordneten Elfes und

Weyers tätig.
Der AbgeordneteKoch erhebt namens der Fraktion der Vereinigten KommunistenProtest

gegen die Staatsanwaltschaft zu Caffel wegen Ablehnung des Ersuchens des Aeltestenrates auf
Beurlaubung des in Haft befindlichenAbgeordneten Max Klinkmüller (Vergleicheden steno¬
graphischen Bericht.)

Der Provinziallandtag schreitet hierauf zur Vornahme der Wahlen für den Staatsrat.
Eine Abschrift der Wahlverhandlung ist diesem Protokolle als Anlage beigefügt.

Auf den Antrag der I. Fachkommission zu dem Antrag des AbgeordnetenLey, betreffend
Ansässigmachungeines Weinbaulehrers für die Untermosel, beschließtder Provinziallandtag, die
Mittel für die Anstellung eines zweiten Weinbaulehrers an der Provinzial-Wein- und Obstbau¬
schule zu Trier zu bewilligen.

Auf den Antrag der III. Fachkommission wird der Bericht des Provinzialausschussesüber
die Bewilligung von Beihilfen zum Gemeinde- und Kreiswegebau im Rechnungsjahre 1920 sowie
die Uebersichtüber die bis 1. Dezember 1920,für Kleinbahnen bewilligten Mittel uud die Für-
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derung von Bahnunternehmungendurch Kenntnisnahme für erledigt erklärt. Hierzu wird eine Ent¬
schließung,betreffenddie Erhaltung landschaftlichzusammenhängenderAlleen angenommen, (Ver¬
gleiche den stenographischen Bericht.)

Auf den Antrag der Wahlprüfungskommissionzu den am 20. Februar 1921 stattgehabten
Neuwahlen der Provinziallandtagsabgeordnetensetzt der Provinziallandtag die Entscheidungüber die
Gültigkeit der Wahlen aus, da die Einspruchsfristnoch nicht abgelaufen ist.

Dem Antrag der I. Fachkommissionzu dem Antrag der SozialdemokratischenFraktion,
dem Verwaltungsausschußund Vorstand des Landesarbeitsamtes eine weit größere Selbständigkeit
zu gewähren als bisher, entsprechend,überweist der Provinziallandtag diese Angelegenheit dem
Provinzilllausschuß, der versuchen soll, die bestehenden Differenzen zu beseitigen. .

Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Antrag des Turn- und Sportvereins
— E. V. — in Saßnitz auf Gewährung eines Zuschusses zu den Baukosteneines Touristen- und
Turneiheims bei Stubbenkammer befchließt der Provinziallandtag die Ablehnung des Antrages.

Dem Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Neuwahlen zum Provinzialausschuß und zu den Provinzialkommissionengemäß § 24
des Gesetzes über die Wahlen zu den Piovinziallandtagen und zu den Kreistagen vom 3. Dezember
1920 entsprechend beschließt der Provinziallandtag, diese Wahlen nach den Grundsätzen der Verhält¬
niswahlen und durch Zuruf zu tätigen.

Das Ergebnis der Wahlen ist folgendes:

») Provinzialausschuß
Mitglieder:

1. OberbürgermeisterDr. Adenauer-Küln,

2. LandesükonomieratBollig-Köln,

3. OberbürgermeisterFa rw ick-Aachen,

4. Schriftleiter Gerlach-Düsseldorf,
5. Beigeordneter Haas-Köln,
6. Gewerlschaftssekretär Hirtsiefer-Essen,
7. Geheimer Kommerzienrat Hueck-Neuhückes-

wagen,
8. OekonomieratKemmann-Mettmann,

9. Beigeordneter Koch-Remscheid,
10. OberbürgermeisterDr. Kotige «-Düsseldorf,
11. Rechtsanwalt Loenartz-Coblenz,
12. Frau Rentnerin Anna Niedieck-Düsseldorf,
13. Stadtverordneter Sanders-Duisburg,
14. Redakteur Steinbüchel-Essen.

Stellvertreter:

1. Landrat Graf Adelmann von Adel¬
manns felden-Coblenz,

2 Gutsbesitzer Heufer, Haus Dürfental
bei Zülpich,

3. Pfarrer Iansen-Lammersdorf, Kreis
Monschau,

4. ArbeitersekretärH a u ck-Düsseldorf,
5. GeschäftsführerHoff-Köln,
6. GewerlschaftsfekietärStrunk-Essen,
7. Generaldirektor Pattberg-Homberg,

Kreis Mors,
8. Staatsminister, Staatssekretär a. D.

Wallraf-Vonn,
9. VolksschullehrerKnab-Köln-Kalk.

10. Rektor Steinmeyer-Düsseldorf,
11. WeingutsbesitzerHartrath-Trier,
12. Schriftleiter Elfes-M.Gladbach,
13. Prokurist Weber-Kray,
14. Lehrer Schwarz-Wetzlar-Niedergirmes.

meifter
Der Provinziallandtag wählte zum Vorsitzenden des Provinzialausschussesden Oberbürger-

vr. Adenauer, zum stellvertretendenVorsitzendenden Geheimen Kommerzienrat Hueck.
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b) II» Kommission
für die Angelegenheitender Provinzial-Taubstummen-, Blinden-, Hebammen- und

Fürsorgeerziehungsanstalten:
1. Lehrer Bamberger-Barmen,
2. Pfarrer Bausch-Kölschhauscn,Kreis Wetzlar,
3. Frau Anna Dieckerhoff-Küln.
4. Rechtsanwalt Dr. Fischer-Iülich,
5. GutsbesitzerHeuser, Haus Dürfental b. Zülpich,
6. Frau Rentnerin Anna Niedieck-Düsseldorf,
7. Lehrerin Otto-Frechen, Landkreis Köln,
8. Frau Agnes Plum>Stoppenberg, Landkreis Essen.

II d Kommission
für die Angelegenheitender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten und der Arbeitsanstalt Brauweiler:

1. OberbürgermeisterBottler-Bonn, 2. Gewerkschaftssekretiir Brauer-Düsseldorf,
3. Oekonomierat B rücke r-Hönnepel, Kreis Cleve, 4. Stricker Deppe-Alsdorf, Landkreis Aachen,
5. Parteisekretär Funk-Köln, 6. Vergwerksdirektor, EhrenbürgermeisterHold-Karnap, Landkreis

Essen, 7. GewerkschaftsangestellterOrlopp-Essen, 8. Studienrat Schmitz-Andernach.

IH. Kommission
für die Angelegenheitender Provinzial-Strahenverwaltung:

1. Expedient Betzhold-Ronsdorf, Kreis Lennep, 2. Landwirt Gessinger-Laufeld, Kreis Wittlich,
3. Oberbürgermeistervr, Iarr es-Duisburg, 4. Fabrikdirettor Lenze-Mülheim a. d. Ruhr,

5. Transportarbeiter Ernst Müller-Duisburg, 6. GewerkschaftssekretärRing-Duisburg,
7. ArbeitersekretärSchaaf-Düren, 8. Unternehmer Ziegler-Wesel.

Soweit die Gewählten anwesend waren, nahmen sie die auf sie gefallene Wahl an.
Zur Vorberatung des von der Staatsregierung überwiesenenGesetzentwurfs,betreffenddie

Erweiterung der Sclbständigkeitsrechteder Provinzen, wurde eine besondereKommission, bestehend
aus 21 Mitgliedern, gebildet.

Nach den Grundsätzen der Verhältniswahlen und durch Zuruf wurden gewählt:
1. Oberbürgermeister Dr. Adenauer-Köln,
2. WeingutsbesitzerAndres-Kreuznach,
3. Litograph Bautnecht-Coblenz,
4. Expedient Betzhold-Ronsdorf, Kreis Lennep,
5. Beigeordneter Eberle-Barmen,
6. Schriftleiter Elfes-M.Gladbach,
7. OberbürgermeisterFarwick-Aachen,
8. OberbürgermeisterDr. Hartmann-Barmen,
9. Beigeordneter Haas-Köln,

10. Oberregierungsrat Dr. Heß-Ahrweiler,
11. Redakteur Hoffmann-Elberfeld,
12. OberbürgermeisterDr. Iarres-Duisburg,
13. Fabrikdirektor Lenze-Mülheim a. d. Ruhr,
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14. Rechtsanwalt Loenartz-Coblenz,
15. Iustizrat Münnig-Köln,
16. Frau Agnes Plum-Stoppenberg, Landkreis Essen,
17. Landrat Dr. Saassen-Erefeld,
18. Erster Beigeordneter Schaefer-Esfen,
19. VrauereibesitzerSimon-Bitburg,
20. Regierungsassessora. D. 0. Dr. de Weerth-Elberfeld,
21. ArchitektWoehler-Düsseldorf,
Die Gewählten nahmen die auf sie gefallene Wahl an.
Es wurde ferner beschlossen, daß der Vorsitzende des Provinzmllandtags zu den Sitzungen

der Kommission zur Vorberatung des Gesetzentwurfs, betreffenddie Erweiterung der Selbständig¬
keitsrechteder Provinzen, mit beratender Stimme zugezogenwerden soll.

Auf den Antrag der Geschäftsordnungskommissiunzu dem Antrage der Sozialdemokratischen
Partei, betreffend die Ausarbeitung einer neuen Geschäftsordnung, bestellt der Provinzillllandtag
eine 15gliedrige Kommission, welche dem Provinzillllandtag bei seinem nächsten Zusammentreten
Bericht erstatten und den Entwurf einer neuen Geschäftsordnungvorlegen soll.

Die Nllch den Grundsätzen der Verhältniswahlen und durch Zuruf vollzogeneWahl der
Mitglieder hatte nachstehendesErgebnis:

1. Generaldirektor Adams-Düsseldorf,
2. Landrat Graf Adelmann von Adelmannsfelden-Coblenz,
3. Litograph Bauknecht-Coblenz,
4. Beigeordneter Eberle-Barmen, ,
5. Schriftleiter Elfes-M. Gladbach,
6. Former Mathias Esser-Duisburg,
7. Iustizrat Falk-Köln,
8. Bürgermeister Grootens-Büttgen, Landkreis Neuß,
9. Oberbürgermeister Dr. Hartmaun-Barmen,

10. ArbeitelsekretärHauck-Düsseldorf,
11. Gutsbesitzer Heuser, Haus Dürfental bei Zülsiich,
12. Iustizrat Dr. Kaifer.Küln,
13. Semimrlehrerin Köhl-Küln,
14. Fabrikant, Konful Maus-Köln, ^
15. Regierungsafsessora. D. v. l)r. de Weerth-Elberfeld.
Die Gewählten nahmen die auf sie gefallene Wahl an.
Auf den Antrag der I, Fachkommissionsetzt der Provinziallandtag die Enschiidigung,

welche einzelnen Abgeordnetenfür Lohnausfall vergütet werden soll, auf werktiigig60 Mark fest;
denjenigenAbgeordneten,welche Vertretungskostenzu tragen baben, wird ein Zuschuß bis zu täglich
50 Mark gewährt.

Der Abgeordnete Mönnig gibt namens der Fraktionen des Zentrums, der Arbeits¬
gemeinschaft und der SozialdemokratischenPartei eine Erklärung ab, welche sich gegen die Errichtung
von Zollgrenzen durch die Entente, als gegen den Friedensvertrag verstoßend, wendet. (Vergleiche
den stenographischenBericht.)

Der Abgeordnete Hoffmann gibt namens der Fraktion der Unabhängigen Sozialdemo¬
kratischen Partei eine Erklärung ab, welche sich gegen die Abtrennung der Rheinlande vom Deutschen
Reiche ausspricht. (Vergleicheden stenographischen Bericht.)
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Der AbgeordneteKoch gibt namens der Fraktion der Vereinigten Kommunistischen Partei
eine Erklärung ab, die sich gegen die Eröffnungsansprachendes Staatskommissars und des Alters¬
präsidenten wendet. (Vergleicheden stenographischenBericht.)

Der Vorsitzende macht dem Staatskommissar die Mitteilung, daß der Provinziallandtag
seine Arbeit beendet habe.

Der Staatskommissar schließtden Provinziallandtag mit einer Ansprache. (Vergleiche
den stenographischen Bericht.)

Der Abgeordnete Krawinkel spricht dem Vorsitzendenund den Schriftführern den Dank
des Hauses aus für die umsichtigeFührung der Geschäfte, dem Staatskommissar und dem Alters¬
präsidenten den Dank des Hauses für die erhebenden, vaterländischen Worte bei Eröffnung des
Provinziallandtags, (Vergleicheden stenographischen Bericht)

Der Vorsitzende dankt für die vom hohen Hause geübte Nachsicht und spricht dem
Landeshauptmann und den Beamten der Verwaltung den Dank des Provinziallandtags für die
sorgfältige Vorbereitung aller Vorlagen aus. (Vergleiche den stenographischenBericht.)

Schluß der Sitzung 5 Uhr.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Vielen. Pattberg. A. Hauck. W. Elfes. C. WeyerS.
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Anlage zu S ei te 22.

Wahlverhandlung.

Düsseldorf, den 15. März 1921.

Der 60, Rheinische Provinziallandtag schritt heute um 3 Uhr nachmittags zur Wahl des
Staatsmts gemäß Gesetzes vom 16. Dezember 1920.

Der von der Staatsregierung als Staatstommissar bestellte Oberpräsident der Rhein-
Provinz hatte mit Rücksicht darauf, daß das Ergebnis der am 20. Februar d. Is. stattgefundenen
Wahlen zum Provinziallandtag noch nicht endgültig feststand, auf Grund der von dem Herru
Minister des Innern erteilten Ermächtigung durch öffeutliche Bekanntmachung vom 26. v. Ms.
zur Vornahme der Wahl eingeladen. Diese Einladung ist veröffentlichtin der Sonderausgabe der
Regierungsamtsblätter der Provinz, ausgegebenfür den Regierungsbezirk

Aachen am 28. Februar,
Coblenz am 28. Februar,
Düsseldorf am 28. Februar,
Köln am 26. Februar,
Trier am 26. Februar 1921.

Die im § 2 Absatz 3 des eingangs erwähnten Gesetzes vorgeschriebene Frist von 2 Wochen
ist durch diese Bekanntmachunggewahrt.

Abdrücke dieser Einladung sind beigefügt.
Der Wahlvorstand bestand aus dem Vorsitzenden des Provinziallandtags, Oberbürger¬

meister Gielen-M.Gladbach, und den von diesem berufenen Beisitzern, den AbgeordnetenElfes-
M.Gladbach und Weyers-Crefeld. Mit der Wahrnehmung des Schriftführeramtes war der Ab¬
geordnete Elfes bestellt. ^. «r> ^<

Der Provinziallandtag beschloß, in Gemäßheit des § 23 des Gesetzes über du Wahlen
zum Stlllltsrat die Wahl durch Zuruf vorzunehmen. Nach den aus dem Hause gemachten,vom
Provinziallandtag einstimmigangenommenenVorfchliigenwurden gewählt
^ ^ Fraltions-

llls Mitglieder: zunehölinleit.-

1. ReichstagsabgeordneterProfessor Dr. Kaas in Trier. Zentrum.
2. Gntsbesitzer Ios. Pauli in Lüvenich (Beznk Köln).
3. OberbürgermeisterDr. Konrad Adenauer in Köln.
4. Geheimer Kommerzienrat Dr. Louis Hagen m Kölu,
5. Geheimer Kommerzienrat Peter Klockner in Duisburg.
6. GewerlschaftssekretärHeinrich Strunk in Cfsen,
?. Schriftleiter Dr. Theodor Brauer in Briihl, Kömgstraße 21.
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8. OberbürgermeisterDr. Karl Iarrcs in Duisburg,
9, Rechtsanwlllt, Iustizrat Dr. Paul Weseufeld in Barmen,

10. Industrieller Dr. Gustav Krupp v. Bohlen und Halbach in Essen,
11. Beigeordneter Johann Meerfeld in Köln, Siebengebirgallee,
12. Beigeordneter Karl Eberle iu Barmen, Elsternstraße 16,
13. Redakteur Peter Berten iu Düsseldorf, Neckarstraße9,

14. Redakteur Karl Schlösser in Rcmscheid,Thomasstraße;

Arbeits¬
gemeinschaft.

Sozial-
demokratische

und Unabhängige
Sozialdemo¬

kratische Partei.
Vereinigte

Kommunistische
Partei.

Zentrum.

als Stellvertreter:

1. Stndienrat Dr. Johannes Schmitz in Anderngch,
2. Gutsbesitzer Oekonomierat Felix Lensing in Hüthnm, Kreis Rees,
3. Rechtsanwalt, Iustizrat Hugo Mönnig in Köln, Gereonshof 29,
4. Fabrikant Stefan Beissel in Aachen,
5. Prokurist Jakob Weber in Krau, Landkreis Essen,
6. Gewerkschllftssekretär Ewald Weber in Aachen, Iunkeistmhe 41,
?. Schriftleiter Wilhelm Elfes in M.Gladbach,
8, Rechtsanwlllt, Iustizrat I)i-. Johannes Kaiser in Köln,
9. Generaldirektor Dr. Jakob Haßlacher in DuisburgMeiderich,

10. Rechtsanwlllt, Iustizrat Bernhard Falk in Köln,
11. Beigeordneter Heinrich Schäfer in Köln, Eigelstein,
12. Beigeordneter Ernst Dröner in Elberfeld,
13. Parteisekretär Cäsar Weyers in Crefeld, Elisabethstraße 27,

14. Schlosser Johann Melich in Köln-Iollstock;

als Ersatzmänner:
1. Oberlehreritt Maria Schmitz in Aachen,
2. Kaufmann Gustav Nahrhaft in Düsseldorf, Leopoldstraße 13,
3. Reichstagsabgeordneter Gutsbesitzer Karl ,Vaumann, Haus Forst bei Frechen,
4. Gewerkschllftssekretär Dedeubach in Köln, Veuloerwall 9,
b. Schulrat Kley in Neuwied,
6. Beigeordneter Gustav Reuter in Düsseldorf, Luisenstrahe 33,
?. OberbürgermeisterFranz Gielen in M.Gladbach,
8. Bürgermeister Heinrich Scharfer in Essen, Rellinghauserstraße 113,
9. Gutsbesitzer Graf Westerholt, Fritz, in Ariendorf, Kreis Neuwied,

10. ArbeitersekretärWilhelm Kliever in Crefeld,
11. Rittergutsbesitzer v. Salis-Soglio, Antonio, Schloß Gemüuden, Kreis Simmern,
12. Oekonomierat Brllcker in Hönnepel, Kreis Cleve,
13. ArbeitersekretärTheodor Schllllf in Dliren, Bergstraße 6,
14. Apotheker Dr. Hermann Dichgans in Elberfeld, Simonstraße 23,
15. FabrikbesitzerKonsul Heinrich Maus in Köln. Vorgebirgstraßc 16.
16. Landrat Dr. Konrad Saassen in Crefeld, Bismarckplatz32,
17. Landwirt Jakob Gessinger in Laufeld, Kreis Wittlich,
18. Bürgermeister Robert Grootens in Vüttgen, Kreis Neuß,
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19. BäckerobermeisterGeorg Nanheim in Essen,
20. Kaufmann Theodor Kirschbaumin Köln, Vorgevirgstrahc 17,
21. Verbandsdirektor O. Legendre in Trier, Bauernverein,
22. Landgerichts!«: Paul Schumacher in Köln-Ehrcnfeld, Weinbergstrahe 122,
23. Installlltionsmeister Peter Welter in Köln, Saarstraße,
24. GutsbesitzerKarl Andres, Gntleuthof bei Krenznach,
25. Gewerkschaftssekretär Otto Büchsenschütz in Barmen,
26. NeichsllngestellterKarl Dinger in Wald, Kreis Solingen,
27. OberbürgermeisterI)r. Paul Hartmann in Barmen,
2«. Professor Panl Milau in Krenznach,
29. RealschuldirektorDr. Edmund Neuendorff iu Mülheim-Ruhr,
30. Gutsbesitzer Karl u. Stedman, Haus Besselich bei Urbach,
31. Fabrikant Kommerzienrat Theodor Simon in Kirn a. d. Nahe,
32. Fabrikant Dr.-Ing, e. h. Georg Talbot in Aachen,
33. Kaufmann August Hermann Tillnmnns in Elberfeld,
34. EisenbahnbetriebsingenieurBerthold Mehne in Neuwied, Bismarckstraße1»,
35. Parteisekretär Karl Thielemann in Düsseldorf, Wallstraße 10,
36. Beigeordneter Ludwig Kühnen in Aachen, Ittlicherstraße 208,

37. GeschäftsführerFritz Quabeck in Haan.

Arbeits¬
gemeinschaft.

Sozial-
demotratischr

und Unabhängige
Sozialdemo¬

kratische Partei.
Vereinigte

Kommunistische
Partei.

Die
wählten sind
werden.

anwesendenGewählten nahmen die auf sie gefallene Wahl an, die abwesendenGe¬
schriftlichbenachrichtigt. Deren Erklärungen werden der Wahlverhandlung beigefügt

Der Vorsitzende:
Gielcn,

Die SchriMhrer:

W, Elfes. C. Weyers.
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Aulagen zu den Sitzuugspiotokollen. Nr. 1.

Mlage 1.

Jorlagen
für den 60. Rheinischen Provinziallandwg.

2

.'i

13

14

15

9

10

11

Gegenstand
Fach¬

kommission

^. Vorlagen der Staatsregierung.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffenddie

Stellungnahme des Provinziallandiags zu dem Entwurf
eines Gesetzesüber die Erweiterung der Selbständigkeit^
rechte der Provinzen.

Bericht des Provinzialausschusses,betreffenddie Wahlen zum
Staatsrat gemäß Gesetzes vom 16. Dezember 1920.

Bericht uud Antrag des Provinzialausschusses.betreffend die
Herbeiführnng eines Gutachtens des Provinziallandiags
über die Frage der kommunalenVereinigung der Gemeinden
Langerfeld und Nächstebreck mit der Stadt Barmen.

V. Vorlagen des provinzialausschusses.
Abteilung i der Ientralverwaltnng.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Neuwahlen zum Provinzialausschuß nnd zu den Provmzml-
kommissionengemäß § 24 des Gesetzes über die Wahlen
zu den Provinziallandtagen und zu den Kreistagen vom
3 Dezember 1920.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Vertretung des Landeshauptmanns.

Bericht des Provinzialausschusses,betreffenddie Aenderung der
Be oldungsordnung und der Bestimmungenüber Ruhegehalt
und Hinterbliebenenversorgungder Provinzialbeamten.

Bericht und Antrag des Provmzmlausschusfes betreffend
Aenderung des 8 1? des Reglements, betreffend die Ver-
setzung der Provinzialbeamten der Rheinprovinz m den
Ruhestand.

Besondere
Kommission,

1"
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Nr. Drucksachen
Nr. Gegenstand

Fach¬
kommission

8

9

10

11

12

2

12

3

4

5

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendEin¬
setzung der Stelle eines Lnndesmedizinalrats in den Haus¬
haltsplan der Provinzial-Zentmloerwaltung und Wahl eines
Landesmedizinlllrats.

Bericht und Antrag des Prooinzialausschusses,betr. die Versetzung
des Landesbaurats, Geheimen Vaurats Esser in den Ruhestand.

Bericht und Antrag des Prooinzialausschusses, betreffend
Aenderung einer Bestimmung in der Satzung der Provinzial-
Feuerversicheruugsanstalt.

Bericht und Antrag des Prooinzialausschusses, betreffend
Aenderung des Reglements für die Ausführung des Ge¬
setzes, betreffend die Beschulung blinder und taubstummer
Kinder, vom 7. August 1911 und für die Verwaltung und
Leitung der Provinzial-Taubstummen- und Blindenanstalten

der Rheinprovinz vom „ „. .^ 1912.

Bericht und Antrag des Prooinzialausschusses, betreffend
Aenderung des 8 9 der Bedingungen für die Aufnahme von
Schülerinnen in die Provinzial-Hebammen-Lehranstalten.

I

I

I

II»

II»

13

14

15

7

16

Abteilung II der Ientralverwaltnng
Bericht und Antrag des Proviuzialausschusses,betreffend die

Errichtung einer „Provinzial-Krüppelheilnustalt Suchtet«"
in einem Teile der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Iohannistal bei Suchtet».

Abteilung III der Ientralverwaltnng.
Bericht des Provinzialansschussesüber die Bewilligungvon Beihil¬

fen zum Gemeinde- nnbKieiswegebanimRechnungsjahre1920.
Bericht des Proviuzialausschusses, betreffend die Uebersicht

über die bis 1. Dezember 1920 fiir Kleinbahnen bewilligten
Mittel und die Förderung von Bahnunternehmungen.

<ü. Sonstige Anträge.
Antrag des Landesverbandes der Beamten und Angestelltender

RheinifchcuProvinzialverwaltung, den im Dezember 1920
gezahlten Vorschuß auf die erhöhten Bezüge (Ausgleichszu¬
schlag uud Kinderbeihilfen)mir insoweit anzurechnen, als letztere
für die Zeit vor dem 1. Januar 1921 bewilligt werden.

Ild

III

III
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Bericht und Antrag

Anlage 2 .
(Drucksachen.Nr. 1.)

des Provinzialausschusses,
betreffend

die Neuwahlen zum Provinzialausschuß und zu den Provinzialkommissionen gemäß
§ 24 des Gesetzes, betreffend die Wahlen zu den Provinziallandtagen

und zu den Kreistagen, vom 3. Dezember 1920.

Nach ß 24 des vorgedachtenGesetzeshat der neugewiihlteProvinziallandtag bei seiner
ersten Tagung die Neuwahlen zum Provinzialausschuß und zu den Provinzialkommissionenvor¬
zunehmen. Das Gesetz bestimmt hierüber folgendes:

8 24.

„Die neugewähltenProvinzial- (Kommunal-)Landtage und Kreistage sind binnen dreißig
Tagen nach der Wahl zusammenzuberufen.

Bei der ersten Tagung der Provinzial- (Kommunal-) Landtage und Kreistage sind Neu¬
wahlen zum Provinzial- (Landes-) Ausschuß und zu den Provinzial- (Bezirks-) Kommissionen
beziehungsweisezum Kreisausschußund zu den Kreiskommissionen vorzunehmen. Sie erfolgen nach
den Grundsätzen der Verhältniswahl. Der Vorsitzendedes Provinzialausschussesund sein Stell-
Vertreter werden aus den Mitgliedern des Provinzialausschussesvom Provinziallandtag in getrennten
Wahlhandlungen durch Stimmenmehrheit gewählt. Im übrigen werden die näheren Bestimmungen
über die Wahlalt durch Beschluß des neuen Provinzial- (Kommunal-) Landtags beziehungsweise des
neuen Kreistags festgesetzt.Wählbar zum Provinzial- (Landes-) Ausschuß und zu den Provinzial-
(Nezirks-) Kommissionen ist jeder, der zum Provinzial- (Kommunal-) Landtage, wählbar zum
Kreisausschuß und den Kreiskommissionen jeder, der zum Kreistage wählbar ist."

I. provinzialausschuß.

Nach tz 1 des vom 34. Rheinischen Provinziallandtage in der Plenarsitzung vom 17. Juni
1888 beschlossenen Statuts für de» Pruuinzmlverband der Rheinprovinz zur Ausführung der
88 46 und 47 der Provinzialordnung vom 1. Juni 1887 besteht der Provinzialausschuß der
Rheinprovinz außer dem Vorsitzendenund dem Landeshauptmann aus 13 Mitgliedern. Für jedes
der Mitglieder ist nach 8 2 des vorgedachtenStatuts ein Stellvertreter zu wählen, welcher im
Falle der Behinderung desjenigen Mitglieds, zu dessen Vertretung er gewählt worden ist, ein¬
berufen wird.

Es sind demnach vom Proviuziallandtage 14 Mitglieder zu wähle» und zwar nach dem
Verhältniswahlsystem. Ans der Zahl der Mitglieder hat der Provinziallandtag in getrennten
Wahlhandlunge» durch Stimmenmehrheit den Vorsitzendendes Provinzialausschusses und dessen
Stellvertreter zu wählen. ^ ^ <w>..,. ^ < -> «, . . <

Der Landeshauptmann bleibt, wie bisher, von Amts wegen Mitglied des Provinzial¬
ausschusses.
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Außerdem ist die Wahl von 14 stellvertretendenMitgliedern des Provinzialausschusses
vorzunehmen.

Nach § 48 der Provinzialordnung erfolgt die Wahl des Vorsitzenden,der Mitglieder des
Provinzilllausschussesund deren Stellvertreter auf 6 Jahre; alle 3 Jahre scheidet nach § 49
a. a. Ö. die Hälfte der gewühlten Mitglieder aus. Die Dauer der Wahlperiode der Mitglieder
des Provinziallandtags war durch 8 19 der Provinzialordnung vom 1. Juni 1887 ebenfalls auf
6 Jahre festgelegt; diese Bestimmung ist durch ß 11 des Gesetzes über die Provinziallandtagswahleu
vom 3. Dezember 1920 dahin geändert worden, daß die Provinziallandtags-Abgeordneten jetzt auf
4 Jahre zu wählen find. Mit Rückficht hierauf, und da der Entwurf der neuen Provinzialordnung
noch nicht verabschiedet ist, wird es sich empfehlen,die Neuwahlen zum Provinzialausschuß „auf die
gesetzlichzulässigeDauer" vorzunehmen.

Wählbar zum Provinzialausschuß und den Provinzinlkommissionenist jeder im Besitze der
bürgerlichen Ehrenrechte befindliche,weder entmündigte noch unter vorläufiger Vormundschaftoder
wegen geistiger Gebrechenunter Pflegschaft stehende Deutsche männlichenoder weiblichen Geschlechts,
der am Wahltage das 25. Lebensjahr vollendet hat und in der Provinz seinen Wohnsitzhat.

Die Wählbarkeit ruht für die Soldaten während der Dauer der Zugehörigkeit zur Wehr¬
macht sowie in den im § 3, Absatz 3. des Gesetzes vom 3. Dezember 1920 angegebenenFällen.

II. FrovinzialKommissisnen.
Nach § 99 der Provinzialordnung für die Rheinprovinz vom 1. Juni 1887 können „für

die unmittelbare Verwaltung und Beaufsichtigungeinzelner Anstalten, sowie für die Wahrnehmung
einzelner Angelegenheitendes Provinzialverbandes besondereKommissionenoder Kommissarebestellt
werden. Die Einsetzung,die Begrenzung der Zuständigkeit und die Art und Weise ihrer Zusammen¬
setzung hängt von dem Beschlusse des Provinziallandtags ab. Die Wahl der Mitglieder steht dem
Provinzialausschussezu, sofern sich nicht der Provinziallandtag dieselbe für einzelne Kommissionen
oder Kommissare selbst vorbehält."

Der 59. RheinischeProvinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 11. Dezember 1920
auf Grund des § 99 der Provinzialordnung drei Provinzialkommiffionenvon je 7 Mitgliedern gewählt
und zwar:

a) eine Kommissionfür die Provinzial-Taubstummen-, Blinden-, Hebammen-und Fürsorge-
erziehungsanstlllten,

d) eine Kommission für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten und die Provinzial-
Arbeitsanstalt in Brauweiler,

u) eine Kommissionfür das Strnßenbnuwefen.
Die Kommissionenstehen der Verwaltung beratend zur Seite.

III. Bestimmungen «ber die Maylart.

Vor Vornahme der Neuwahlen zum Provinzialausschuß und zu den Provinzinlkommissionen
hat der Provinziallandtag gemäß § 24, Abs. 2, letzter Satz des Gesetzes vom 3. Dezember 1920,
zuuächst die näheren Bestimmungen über die Wahlart festzusetzen.

Die vom 59. Rheinischen Provinzinllandtage in der Plenarsitzung vom 9. Dezember 1920
festgestelltenBestimmungen über das Verhältniswahlsystem der vom Provinziallandtag vorzuneh¬
menden Wahlen sind in der Anlage zur Kenntnisnahme beigefügt. Es wird hierzu bemerkt, daß ~
die Bestimmungen des § 7 des Gesetzes, betreffend die Neuwahl der Provinzinllandtage,'vom
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16, Juli 1919 nach welchen die Wahl der Mitglieder des Provinzialausschusfesund deren Stell¬
vertreter auf Grund getrennter Wahlvorschlägezu erfolgen hatte und zur Eiureichung eines Wahl¬
vorschlags7 Unterschriftenerforderlichwaren (vergl. Nr. 2 und 3 der anliegenden Bestimmungen)
in das neue Provinziallandtagswahlgesetzvom 3. Dezember 1920 nicht llbernommenworden sind.
Dieses Gesetz hat auch die frühere Vorschrift, uach welcher der zur Wahl Vorgeschlageneu. a,
seit mindestens sechs Monaten in der Provinz seinen Wohnsitzhaben mußte, falleu gelasseu.
Nr, 6, Abs. 2 der beiliegendenBestimmungen würde entsprechend abzuändern sciu.

Für die vorzunehmendenEinzelwahlen dürfte nach dem der Provinzialordnung beigefügte»
Wahlreglement zu verfahren sein.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtllg wolle auf Grund des ß 24 des eingangs gedachtenGesetzes

1. die näheren Bestimmungen über die Wahlart festsetzen,
2. die Neuwahlen zum Provinzialausschußund zu den Provinziallommissiouen

vornehmen."
Düsseldorf, den 25. Februar 1921.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, vi>. vou Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Bestimmungen
über das Verhältniswahlsystembei den vom Provinziallandtag

vorzunehmenden Wahlen.

1. Der Wahlvorstand besteht ans dem Vorsitzenden des Provinziallandtags und 4 von
dem Provinziallandtag aus seiner Mitte zu wählenden Beisitzern. Diese werden mit einfacher
Stimmenmehrheit oder — wenn nicht widersprochenwird — dnrch Zuruf gewählt.

Der Vorsitzendeernennt zwei der Beisitzer zu Schriftführern.
2. Für die Wahl der Mitglieder des Provinzialausschussesuud der Stellvertreter siud

getrennte Wahlvorschlägeeinzureichen.
3. Die Wahlvorschlägemüssen mindestens von 7 Provmziallandtags-Abgeordneten unter¬

zeichnet fein und die zur Wahl Vorgefchlagenen in erkennbarer Reihenfolge fo deutlich keunzeichnen,
daß über ihre Person kein Zweifel bestehen kann.

4. Die Wahlvorschlägedürfen nm die Hälfte mehr Namen enthalten, als Mitglieder bezw.
Stellvertreter zu wählen sind. .„.<>. , ,.

Einer der Unterzeichnerdes Wahlvorschlags soll als Vertrauensmann bezeichnet werden,
der für die Verhandlungen mit dem Wahlvorsteher, zur Rücknahmedes Wahlvorschlags sowie zur
Abgabe und Rttckuahmeder Verbindungserklärungenbevollmächtigtist. Fehlt in einem Vorschlage
die Bezeichnungdes Vertrauensmannes, so gelten die Unterzeichnerin der Reihenfolge der Unter¬
zeichnungals solche. ^ .,...,, c« c^s ,°

Bei den einzelnen Namen kann angegeben werden, für welchen Vorgefchlagenener als
Ersatz in. Fall des Aufrückens(Ziffer 17, Abs. 3) gelten soll.

e
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5. Der Name des Bewerbers, der in dem Wahlvorschlagean erster Stelle genannt ist,
dient zur Bezeichnungdes Wahlvorschlags.

6. Die Wähler sind spätestens bei der Anberaumung der Sitzung, in der die Wahlen
vorgenommenwerden sollen, aufzufordern, dem Landtagsvorsitzendendie Wahlvorschlage spätestens
eine Stunde vor dem festgefetzten Beginn der Sitzung an eine näher zu bezeichnendeStelle und zwar getrennt
für die Mitglieder des Provinzialausschufsesund für die Stellvertreter fchriftlicheinzureichen.

Mit den Wahlvorschlägensind gleichzeitig die Zustimmungserklärungen der Bewerber zur
Aufnahme in die Wahlvorschlage vorzulegen. Etwa ausstehende Zustimmungserklärungen sind
binnen einer Woche dem Landeshauptmann fchriftlich einzureichen. Von den zur Wahl vor¬
geschlagenen Bewerbern, die nicht Provinziallandtags-Abgeordnete find, ist außerdem noch, soweit der
Wahlvorstand dies für erforderlichhält, eine Bescheinigungder zuständigenGemeindebehördebinnen
einer Woche dem Landeshauptmann darüber einzureichen, daß der Vorgeschlageneseit mindestens
6 Monaten in der Rheinprovinz seinen Wohnsitz hat (vergl. auch Ziffer 17, Abs. 1). Der Provinzial-
ausschuh wird ermächtigt, in seiner nächstenSitzung bezüglichderjenigen Bewerber, welche Iustim-
mungserklärung und Befcheinigungnachträglichbeizubringen haben, darüber zu entscheiden,ob ihre
Aufnahme in den Wahlvorschlagzulässig war.

?. Verbindungenvon Wahlvorschlägen sind zulässig; sie müssen spätestens bis zum Beginn der in
Ziffer 6 angegebenenSitzung dem Vorsitzenden durch den Vertrauensmann fchriftlich erklärt werden.
VerbundeneWahlvorschlagekönnen nur gemeinschaftlich zurückgenommen werden. Die Aufhebung einer
Verbindung und die Zurücknahmeeines Wahlvorschlagesist nur bis zum Beginn der Sitzung zulässig.

Die verbundenenWahlvorschlagegelten den anderen Wahlvorfchlägen gegenüber als ein
Wahlvorschlag.

8. Die Prüfung der Wahlvorschlägeund ihrer Verbindung erfolgt durch den Wahlvorstand,
der etwaige Mängel sofort abzustellenhat.

Die zugelassenen Wahlvorschlageund ihre etwaige Verbindung sind vom Vorsitzendenunter
Weglaffung der Namen der Unterzeichner und Vertrauensmänner zu Beginn der Wahlhandlung
der Wahlversammlung bekannt zu geben.

9. Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel. Die Namen auf den einzelnen Stimmzetteln dlirfen
nur einem einzigen der bekannt gegebenenWahlvorschläge entnommen werden. Es genügt, wenn
auf dem Stimmzettel der Name des an der Spitze des betreffenden Wahlvorfchlags stehenden
Bewerbers genannt wird.

Für die Gültigkeit der Stimmzettel sind die Bestimmungen in 8 42, Abs. 1, Ziffer 3—8
und Absatz 3 der Wahlordnungvom 30. November1918 (R.-G.-Bl. S. 1353) entsprechend anzuwenden.

10. Die Wähler werden in der Reihenfolge,in der sie in der Wählerliste stehen, aufgerufen.
Jeder aufgerufene Wähler legt den Stimmzettel uneröffnet in die Wahlurne. Nach Beendigung
des Aufrufes ist zu fragen, ob noch Stimmen abzugeben sind. Der Schriftführer hat die Stimm-
abgäbe jedes Wählers neben dessen Namen in der Wählerliste zu vermerken.

11. Nach Abgabe der Stimmzettel hat der Vorsitzende die Wahl für geschlossenzu erkläre»;
er nimmt die Stimmzettel einzeln aus der Wahlurne und verliest den oder die darauf verzeichneten
Namen. Einer der beiden nicht zu Schriftführern bestellten Beisitzer zählt laut die von dem
VorsitzendenverlesenenNamen.

12. Zur Ermittelung des Wahlergebnisses ist vom Wahlvorstand festzustellen, wieviel
gültige Stimmen abgegebenund wieviel hiervon auf jeden Wahlvorschlag und auf die verbundenen
Wahlvorschlageentfallen find.
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13. Die Mitglieder- bezw. Stellvertreter-Sitze werden auf die Wahlvorschlägenach dem
Verhältnis der auf sie entfallenden Stimmen verteilt. Die auf die einzelnen Wahlvorschlägeent-
fallenen Stimmenzahlen werden zu diesem Zwecke nacheinanderdurch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt, bis
von den sich hierbei ergebenden Teilzahlen so viele Hüchstzahlen der Größe nach ausgesondert
werden können, wie Provinzialausschußmitgliederbezw. Stellvertreter zu wählen sind. Jeder Wahl-
Vorschlagerhält so viel Sitze, wie auf ihn Hüchstzahlenentfallen. Bei Ermittelung der Hüchst¬
zahlen werden Bruchteile mitgerechnet.Wenn die an letzter Stelle stehende Höchstzahlauf mehrere
Wahlvorschlägezugleichentfällt, entscheidet das Los. .,..«.., . ^.

14. Sind verbundeneWahlvorschlägevorhanden, so wird bei der Verteiln««, der Sitze
auf die einzelnen Wahlvorschlägejede Gruppe verbundener Wahlvorschläge als ein Wahlvorschlag
angesehenund ihr die ihrer Gesamtstimmenzahlentsprechende Zahl von Ausschußmitgliedernbezw.
Stellvertretern zugewiesen. Ist so die Zahl der Sitze festgestellt,die auf jede Gruppe verbundener
Wahlvorschlägezusammenentfallen, so werden nach den Grundsätzen von Ziffer 13 die Sche auf
die einzelnen miteinander verbundenenWahlvorschlägeunterverteilt.

15 Wenn ein Wahlvorschlag oder eine Gruppe verbundener Wahlvorschläge weniger
Bewerber enthält, als auf sie Höchstzahlen entfallen, so gehen die überschüssigen Sitze auf die
Hüchstzahle»der anderen Wahlvorschlägeüber.

16 Für die Verteilung der einem Wahlvorschlägezugeteilten Sitze unter die einzelnen
Bewerber ist die Reihenfolge der Benennungen auf den Wahlvorschlägen(Ziffer 3) maßgebend.

17 Der Vorsitzende hat die Gewählten, soweit sie anwesendsind, sofort mündlich, andern¬
falls schriftlich von der auf sie gefallenen Wahl zu benachrichtigenund sie aufzufordern, sich im
Falle der Anwesenheitsofort, im Falle der Abwesenheitbinnen einer Woche nach Zustellung der
Nachricht unter Beibringung der nach Ziffer 6. Abs. 2, etwa noch erforderlichenBescheinigung
über die Annahme der Wahl zu erklären.

Schweigen oder Annahme uuter Vorbehalt gilt als Ablehnung. ^ „ , . .
Wenn ein Gewählter die Wahl ablehnt oder ausscheidet, so tritt an seme Stelle derjenige

Bewerber aus demselbenWahlvorschlag,der als Ersatz für deu Ablehnenden oder Ausgeschiedenen
(Ziffer 4) bezeichne und nach den Grundsätzen der Ziffer 16 an erster Stelle berufen ist. Legt
we lch Bezeichnungnicht vor. so tritt der nach dem gleichen Grnndsatz an erster Stelle berufene

Bwr er aW demselbenWahlvorschlag oder, wenn dieser erschöpftist »us emem nut ihm ver-
wndmen Wahlvorschlag ein. Ist hiernach ein Bewerber nicht vorhanden, so ist be. der nächsten

'" ^We^g32" feststelln«.« trifft der Vorsitze«de

^ ^^VÄ Ne^d^^ die vom Wahlvorsta«de z« unter-
zeichnen ist.
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Anlage 3.
(Drucksachen.Nr. 2.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Einsetzung der Stelle eines Landesmedizinalrates in den Haushaltsplan der
Provinzial-Zentralverwaltung und Wahl eines Landesmedizinalrats.

Das Dezernat für die Proviuzial-Heil- und Pflegeanstalten bei der Ientralverwaltung
hat nach den, Kriege trotz der Abnahme der Zahl der Kranken an Umfang beständig zugenommen;
denn die Verwaltung der großen Anstalten mit ihren hohen Vermögenswerten, ihrem zahlreichen
Personal, ihren vielseitigen wirtschaftlichen,technischen und landwirtschaftlichenBetrieben ist wie
jeder Verwaltungsbetrieb heute weit schwierigerals früher und viel häufiger ist heute ein Ein¬
greifen und die Entscheidungder Zentralstelle nötig, als dies früher der Fall war. Auch die reiu
medizinischenoder mit der Krankenbehandlungin Zusammenhang stehendenFragen nehmen einen
immer größeren Umfang an. Bei der sich hieraus ergebenden Notwendigkeit der Heranziehung
weiterer Kräfte für die Bearbeitung dieser Angelegenheitenbei der Zentralstelle liegt es nahe, einen in
der Psychiatrie und in der Anstaltsverwaltung vorgebildeten und erfahrenen Arzt heranzuziehen.
Visher war für die Erledigung rein ärztlicher Fragen ein Landespsychiater im Nebenamte, der
frühere Direktor der Departemental-Irrenanstalt, Herr Geh. Sanitätsrat Dr. Neuhaus tätig.
Für eiuen Arzt im Hauptamt kommt hier nur die Stellung eines Landesmedizinalrats in Frage.
Dabei ist in erster Linie an einen Direktor oder Oberarzt einer Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
zu denken, einmal, weil ein solcher außer den allgemeinen Erfahrungen auch über die dringend
wünschenswertepersönlicheund örtliche Kenntnis seines Arbeitsgebietes verfügt und fodann, weil
bei der gesunkenen Krankenzahl die Anstalten in der Lage sind, eine ärztliche Kraft abzugeben,
ohne daß hierfür ein Ersatz erforderlichwäre. Infolgedessen wird auch von einer öffentlichen Aus-
schreibung der Stelle abgesehenwerden können, da der Kreis der in Betracht kommenden Bewerber
von vornherein feststehtund bei der Zentralverwaltung bekannt ist.

Seit Dezember 1919 ist nun schon bei der Zentralverwaltung in der Abteilung für
die Verwaltung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten als Hilfsarbeiter beschäftigt der Erste
Oberarzt der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg, Dr. Wiehl. Er hat sich bei dieser
Tätigkeit in jeder Weise bewährt uud erscheint auch nach seiner bisherigen Beschäftigungim Anstalts¬
dienste für die Stellung eines Landesmedizinalrats durchaus geeignet.

Dr. Wiehl ist am 26. Januar 1872 in Schmitzingeni. V. geboren. Er erhielt die
Approbation als Arzt am 1. März 1897 und war zunächst als Assistenzarzt am städtischen
Krankenhaus in Konstanz und an der psychiatrischenUniversitätsklinik in Freiburg i. B. tätig.
Im Jahre 1900 bestand er die Prüfung für Staatsärzte in Baden, trat alsdann eine Assistenz-
arztstelle an der Heil- und Pflegeanstalt Schussenried in Württemberg an und machte im Jahre
1902 die staatsärztliche Prüfung in Württemberg. Nach vorübergehenderTätigkeit als Oberarzt
an der Heilanstalt in Wienenthal in Württemberg war er von März 1905 ab wieder Oberarzt in
Schussenried bis zu seiner am Ib. Mai 1909 erfolgenden Uebernahme als Anstaltsarzt in den



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 4. n

Dienst der RheinischenProvinzialverwaltung. Als solcher war er zunächst an der Provinzial-Heil-
und Pflegeanstalt Bonn, sodann als Erster Oberarzt an den Provinzial-Heil» und Pflegeanstalten
Bedburg-Hau und Grafenberg beschäftigt.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher zu beantragen:
„Der Prouinziallandtllg wolle

1. die Einsetzung der Stelle eines Lnndesmedizinalrats in den Haushaltsplan der
Provinzial-Zentraluerwaltung genehmigen;

2. den Oberarzt I)r. Wiehl zum Landesmedizinalratwählen und der Wahl folgende
Bedinguugeu zu Gruude legen:
a) Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre vom 1. April 1921 ab.
d) Das Besoldungsdienstalterwird auf den 1. April 1911 festgesetzt.
«) Der Gewählte hat die Bestimmungen der zurzeit bestehendenund der etwa

künftig noch zu erlassendenReglements über die dienstlichen Verhältnisse der
Prooinzilllbeamten der Rheinprovinz als für sich verbindlichanzuerkennen.

6) Er ist verpflichtet, sich jederzeit, falls der Landeshauptmann es für zweck¬
dienlich erachtet, unter Beibehaltung seines Gehaltes in die Stelle eines Ober¬
arztes oder eines Direktors an einer Heil- und Pflegeanstalt zurückversetzen
zu lassen".

Düsseldorf, den 25. Februar 1921.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. von Nenvers,

Vorsitzender. ___________ . Landeshauptmann.

Anlage 4.

^ Bericht und Antrag '"""""
des Provinzialansschnsses,

betreffend

Aenderung einer Bestimmung in der Satzung der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt.

Das fortwährende Anwachsender Geschäfte bei der Provinzial-Feuerversichcrungsanstalt
macht es uotweudia nicht nur bei der Generaldirettion, sondern auch bei den Bezirksuertretungen
m Essen und Saarbrücken für weitere Dienstriiume zu sorgen. Es bedarf keiner Ausführung, daß
das unter den heutigen Verhältnissenmit erheblichen Schwierigkeitenverbunden ist; es wird in der
Negel darauf ankommen,geeigneteGelegenheitenabzupassenund zu benutzen. Dem steht aber die
Fassung der Ziffer 8 des 8 7 der Anstaltssatzungentgegen, welche lautet:

Dem Verwaltungsrat liegt insbesondereob:
1.—7 — PP. —
8 Die Beschlußfassungüber den Ankauf vou Grundstückenund die Ausführung von

Bauten insofern die Ausgabe in dem einen wie dem anderen Falle die Summe von
30000'Mark nicht übersteigt. Wenn die Summe von 30000 Mark überschritten
wird, ist die Genehmigung des Provinziallandtages>inzuh°len".

2*
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Da der Provinziallandtag in der Regel nur einmal im Jahre zusammentritt, ist es
nicht möglich, im Laufe des Jahres eintretende Gelegenheiten auszunützen. Es erscheintdeshalb
zweckmäßig, an Stelle der Genehmigungdes Provinziallaudtags diejenige des Provinzialausschusses
vorzuschreiben,dessen Beschlußfassung jederzeit ohne große Schwierigkeiten herbeigeführt werden
kann. Bedenken dürften diefem Vorfchlage umsoweniger entgegenstehen,weil bei der Landesbank
die Genehmigung für den Ankauf von Grundstückendem Verwaltungsrat übertragen ist. (8 14
Abs. 5 Ziffer 4 der Satzung.)

Der Provinzialausschuß schlägt deshalb in Uebereinstimmungmit dem Verwaltungsrat der
Anstalt vor, folgendenBeschluß zu fassen:

„Der letzte Satz der Ziffer 8 in ß 7 der Satzung der Provinzial-Feuerversicherungs»
anstatt erhält folgende Fafsung:

— Wenn die Summe von 30 000 Mark überschritten wird, ist die Geneh¬
migung des Provinzialausschusseseinzuholen —".

Düsseldorf, den 25. Februar 1921.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage 5.
(Drucksachen.Nr, 4.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Aenderung des Reglements für die Ausführung des Gesetzes, betreffend die Be¬
schulung blinder und taubstummer Kinder, vom 7. August 1911 und für die
Verwaltung und Leitung der Provinzial-Taubstummen- und Blindenanstalten der

Rheinprovinz vom 1912.

Nach Ziffer 9 des Reglements wird für die vom Provinzialverbande in Anstaltspflege
genommenen oder in Familienpflegegegebenen Kinder ein in vierteljährlichenTeilbeträgen im voraus
zu entrichtendes Pflegegeld von 1200 Mark für das Schuljahr erhoben, mit der Maßgabe, daß,
wenn die Kinder aus begründeter Ursache nicht das ganze Schuljahr in der Anstalt zubringen, nur
ein entsprechender Teil der Wegekostenzu entrichten ist.

Diese Festsetzung des Pflegegeldes auf einen schuljährlichen Pauschalsatz hat sich als nicht
zweckmäßig erwiesen; sie macht, da die Schultage sich nicht gleichmäßigauf die Vierteljahre verteilen,
eine zweifelsfreie Berechnung in manchen Fällen, in denen ein Kind einen Teil des Schuljahres
nicht i» der Anstalt zugebracht hat, schwierig und hat mehrfach zu Meinungsverschiedenheitenund
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Weiterungen mit den Zahlungspflichtigen geführt, namentlich auch dann, wenn die Kinder auch die
Ferien ganz oder teilweise in der Anstalt zubringen mußten. Es empfiehlt sich daher, für die
Folge den Pflegesatz zur Ermöglichung einer zweifelsfreienund vereinfachtenVerechnungsweiseauf
einen Tagesbetrag festzusetzen und um unbegründeter Schulversäumnis nach Möglichkeit entgegen
zu wirken, die Bestimmung zu treffen, daß der Pflegesatz auch dann gezahlt werden muß, wenn
das Kind aus uicht begründeterUrsacheder Anstalt fern bleibt.

Der bisherige Pflegefatz von 1200 Mark für die rd. 300 Pflegetage des Jahres bedarf
einer den Teuerungsverhältnissen entsprechenden Erhöhung. Es sind aus dem Pflegegelde außer
den Kosten des Unterhalts der Kinder auch die Kosten für Bekleidung und Wäsche, abgesehen von
der ersten Ausstattung, sowie für Schulbücherund dergl., die Kosten für Krankenpflege und Arzneien
sowie der Ferienreisen der Kinder zu ihren Eltern zu bestleiten, wenn sie nicht von letzterenauf
eigene Kosten abgeholt und zurückgebracht werden.

Für die in Familienpflege gegebenen taubstummenZöglinge wird mit einem Pflegesatzvon
mindestens durchschnittlich täglich 6 Mark zu rechnen sein; die Kosten für Bekleidungund Wäsche
dürften mit 300 Mark im Jahre, also 1 Mark für jeden der 300 Pflegetage nicht zu hoch
veranfchlagt fein, und weiter wird 1 Mark täglich für Arzt, Krankenpflege.Schulbücher. Ferien-
reifen, Vergnügungen, Weihnachtsbescherungin Ansatz zu bringen sein. Es wird daher vor¬
geschlagen, ein tägliches Pflegegeld von 8 Mark zu erheben. Um den Pflegesatz den jeweiligen
Teuerungsverhältnissenleichter anpassen zu können, empfiehlt es sich, dem Provinzialausschuß das
Recht zur anderweiten Festsetzung des Pflegesatzeszu geben.

Des weiteren erscheint es zweckmäßig, durch eine Aenderung des Reglements die Möglich¬
keit zu schaffen daß außer den obigen, nach den durchschnittlichen Aufwendungenpauschalierten
Pflegekosten die'Erstattung etwaiger besonderer für einzelne Zöglinge entstehender Auslagen verlangt
werden kann Als solche kommen vor allem außergewöhnliche Mehraufwendungenin Krankheitsfällen,
wie längere Krankenhausbehandlung,Operationen, Beschaffung künstlicher Glieder u. dergl. in Betracht.

Endlich bedarf infolge der stark gestiegenen Kosten der Eifenb ahnfahrt die Mge Bestimmung,
daß die Ferienreifen schlechthinaus dem Pflegegeld zu bestreiten sind, eine Einschränkungauf tue
Oster- und Herbstferien und es empfiehlt sich, zu bestimmen,daß die Kinder m den Psingst- und
Weihnachtsferieu in der Anstalt verbleiben, wenn nicht die Eltern oder gesetzlichenVertreter die
Reisekosten übernehmen. ^ . . « ^, « <. c^.,> ^

Der Provinzialausschußbeehrt sich daher zu beantragen,der Provinz,allandtag wolle beschließen:
Das eingangs genannte Reglement wird in ß 9 wie folgt geändert:

Alte Fassung: Neue Fassung:
Für die Kinder, die vom Provinzialverband Für die Kinder, die vom Provinzialverband

in Anstaltspflege genommenoder in Familien- m Anstaltspflege genommenoder in Fannl.en-
vflege gegeben sind wird ein in vierteljährlichen Pflege gegeben sind, wird e.n m .ertehahrl'chen
Teilbet ägen in voraus zu entrichtendes Pflege- ^betragen nn voraus zu entrichtendes Pflege¬
geld von 1200 Mark ür das Schuljahr er- geld von 8 ^ f"r ,e en Tag n
hoben Ans diefem Pflegegeld sind anßer den welchem sich das Kind in der Pflege des
^ °" ANS oie,em ^.^u ^ Piov nz a Verbandes befindet, erhoben.

r r^:^H ^^^^^

°.1 " ^ 5?°"^^ ohne Grund fern bleibt. Aus. diesem
bücher und dergleichen d.e Kosten ^ ^ «km ) ^ ^ ^ ^ Unterhalts
Pflege nnd ärztliche Behandlnng zu bestreuen, -Pi«u u ,
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ferner die Kosten der Ferienreisen der Kinder
zu ihren Eltern, wenn sie nicht von letzteren
auf eigene Kosten abgeholt und zurückgebracht
werden.

Soweit die Pflegekosten nicht aus dem
Vermögen der Kinder oder von ihren unter¬
haltspflichtigen Angehörigen getragen werden
können und es sich nicht um landarme Kinder
handelt, sind die Kosten durch Vermittelung
der Kreise nach den Vorschriften des ß 31a
des Gesetzes vom 11. Juli 1891 (G. S. S.301)
von den endgültigUnterstützungspflichtigen Orts-
armenverbänden zu verlangen. Die Kreise,
denen die Ortsarmenverbände angehören, haben
diesen mindestens zwei Drittel der Kosten als
Beihilfe zu gewähren.

Wenn die Kinder aus begründeterUrsache
nicht das ganze Schuljahr in der Anstalt zu¬
bringen, ist nur ein entsprechenderTeil der
Pflegekosten zu entrichten.

Düsseldorf, den 25. Februar 1921.

der Kinder auch die Kosten für Bekleidung und
Wasche, abgesehen von der eisten Ausstattung,
sowie für Schulbücher und dergleichen, die
Kosten für Krankenpflege und ärztliche Be¬
handlung zu bestreiten, ferner die Kosten
der Oster- und Herbstferienreisen der
Kinder zu den Eltern, wenn sie nicht von
letzteren auf eigene Kosten abgeholt und zurück¬
gebracht werden. Die Kosten der Pfingst-
und Weihnachtsferienreisen haben die
Eltern bezw. gesetzlichen Vertreter der
Kinder zu übernehmen. Aus dem Pflege¬
geld werden nicht bestritten außergewöhn¬
liche Mehraufwendungen in Krankheits¬
fällen, z. B. Krankenhausbehandlung,
Operationen, Beschaffung künstlicher
Glieder und dergleichen. Der Provin-
zialausschuß ist befugt, erforderlichen¬
falls den Pflegesatz zu ändern.

Absatz 2 bleibt.
Absatz 3 fällt weg.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer,

Vorsitzender.
Dr. von Renvers,

Landeshauptmann.

Bericht und Antrag
Anlage 6.

(Drucksachen.Nr. 5.)

des Provinzialausschusses,
betreffend

Aenderung des § 9 der Bedingungen für die Aufnahme von Schülerinnen
in die Provinzial-Hebanimen-Lehranstalten.

Für die Teilnahme an einem 9-monatigei! Ausbildungslehrgange in den Provinzial-
Hebammen-Lehranstalten sind zurzeit von den Schülerinnen auf eigene Rechnung 1200 Mark zu
zahlen. Die Kosten ermäßigen sich auf 800 Mark für Schülerinnen, die auf Kosten einer Gemeinde,
eines Ortsarmenverbandes oder Hebammenbezirksausgebildet werden, wenn die Ausbildung erfolgt,
weil die Niederlassung einer Hebamme in der Gemeinde oder dem Bezirke ein Bedürfnis ist. Den
Schülerinnen wird während,der Ausbildung neben dem Unterricht freie Wohnung und Verpflegung
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gewährt. Die Vergütung von 1200 Mark entspricht nicht mehr entfernt den Kosten, welche den
Anstalten allein durch die Verpflegung der Schülerinnen entstehen; diese sind für das laufende
Jahr mit durchschnittlich 10 Mark täglich anzusetzen.

Es ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer Erhöhung der Ausbildungskostenauf 2700 Mark
für die selbstzahlenden und auf 1800 Mark für die auf Gemeindekosten auszubildendenSchülerinnen.

Des Weiteren empfiehlt es sich, um den jeweiligenTeuerungsverhältuisfenbesser gerecht
werden zu können, daß dem Provinzialausschuß die Befugnis übertragen wird, im Bedürfnisfalle
die Kosten anderweit festzusetzen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher zu beantragen:
Provinzmllandtag wolle beschließen

Der § 9 der Bedingungen für die Aufnahme von Schülerinnen in die Pruvinzial«
Hebammenlehrnnstaltenwird wie folgt geändert:

Alte Fassung. Neue Fassung:
Die Kosten für Unterricht, Wohnung und wie nebenstehend

Verpflegung betragen bis auf weiteres für den
neunmomtigen Kursus 1200 Mark. statt 1200 Mark: 2700 Mark.

Für die auf Kosten einer Gemeinde, eines
Ortsarmenverbandes oder Hebammenbezirks aus- wie nebenstehend
zubildenden Schülerinnen betragen die Kosten
nur 800 Mark, wenn die Ausbildung erfolgt, statt 800 Mark: 1800 Mark,
weil die Niederlassung einer Hebamme in der
Gemeinde oder dem Bezirke ein Bedürfnis ist ..... Bedürfnis ist.

Der Provinzialausschuß ist befugt, die
Kosten erforderlichenfallsanders festzusetzen.

Düsseldorf, den 25. Februar 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage?.
(Drucksachen.Nr. 6.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend die

Vmchtun« ein« ,,Pr°»«zi°!.KÄP»°M»nI!^ der
Pr°°inzi»l.b«!° und Pfl°«°»nst»lt I»h°nm«wl b°> SHchteln,
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gewordenenGebäude — 2 Kinderhiiufer für je 60 Kinder, 1 Schulgebäude mit Lehrerwohnungen,
1 Kinderlazarett und 1 Turnhalle — konnten damals noch keine Vorschläge gemacht werden.
Jedoch war in dem dem Landtag vorgelegten „Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Durchführung des Gesetzes über die öffentliche Krüppelfürsorgevom 6. Mai 1920
in der Rheinprovinz" schon darauf hingewiesenworden, daß Erwägungen schwebten,die Gebäude
zur Unterbringung von Krüppelkindern zu verwenden, die einer länger dauernden Anstaltsunter¬
bringung bedürfen und für die eine Unterbringung in einer ländlichen Anstalt unter weitgehender
Verwendung der Heilfattoren Licht und Luft wünschenswert ist. Die Frage, ob die in Rede stehenden
Gebäude ihrer Lage und Bauart nach sich zu dem Zwecke eignen, ist dann von dem Arbeitsausschuß
für Krüppelfürforge in der Rheinprovinz, der unter dem Vorsitz des Herrn Beigeordneten Prof.
Dr. Krautwig am 3. Februar 1921 in der Anstalt Iohannistal eine Sitzung abgehalten hat, geprüft worden
mit dem Ergebnis, daß die Gebäude zweifellos, insbesonderewegen ihrer freien und gesunden Lage
und der unmittelbaren Nähe des Waldes, sich in ausgezeichneterWeise dazu eignen würden, etwa
180 Krüppelkinder, vor allem solche, die an Rachitis und Oelenktuberkuloseleiden, aufzunehmen.
Auch wurde in dem wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Irrenanstalt keinerlei Bedenkengefunden,
da infolge der weiträumigen Bauart der Anstalt und ihrer Auflösung in einzelne Pavillons,
wobei die Gebäude der Kinderanstalt an der äußerstenPeripherie der Anstalt liegen, eine genügende
Trennung der Kinder von den übrigen Insassen der Anstalt durchgeführt werden kann. Daneben
würde der große Land- und Viehwirtschaftsbetriebder Anstalt eine wesentliche Hilfe für die zweck¬
entsprechende Ernährung der Kinder bieten.

Bei der Frage der Inbetriebnahme der Anstalt für den genannten Zweck ergeben sich
jedoch Schwierigkeiten technischer und finanzieller Natur. Die Pruviuzial-Heil- und Pflegeanstalt
Iohaunistal ist mit einem Dampfheizuugssystemversehen, wobei der Dampf von einem Zentral-
lesselhauseaus durch Röhren, die in unterirdischen Kanälen von insgesamt 3000 Meter Länge
verlegt sind, den einzelnen Häusern zugeführt wird. Schon in Friedenszeiten wurde über die Be¬
heizung der am entferntestenvom KefselhausegelegenenHäuser, das waren vor allem die Häuser
der Kinderabteilung, vielfach geklagt. Nachdem aber jetzt das Heizmaterial nur noch zu etwa V»
der benötigten Menge und in fchlechter Beschaffenheitzu erhalten ist, ist, solange sich diese Zu¬
stände nicht wesentlichändern, eine ausreichende Beheizung der Anstalt auf Gruud des jetzigen
Systems nicht mehr möglich. Das war auch einer der Gründe, die zur Aufhebung der Kinder-
abteilung im vergangenen Herbste geführt haben. Im Augenblickist es aber noch nicht möglich,
Vorschläge über grundlegende Aenderungen des gesamten Heizungssystems— entweder Aende¬
rungen an der Kesselanlage oder Abspaltung von Gruppen von Gebäuden oder einzelner Häuser
von der Fernheizung und Wärmeversorgung derselben durch Niederdruckdampftefseloder Auf¬
stellung von Oefen in einzelnen Gebäuden zur Unterstützung oder zum Ersatz der Zentralheizung
oder Verbindung der verschiedenen Systeme — zu machen. Auch machen es die bei jeder Lösung
entstehendenaußerordentlich hohen Kosten schwer, augenblicklich zu einem Entschlüssezu kommen.
Jedoch steht das Eine fest, daß die Häuser der Kinderabteilung, zumal bei dem erhöhten Wärme¬
bedürfnis, das sie bei ihrer Einrichtung als Krüppelheilanstalt haben, von der Zentrale abgetrennt
und mit besondererHeizung versehenwerden müssen. Dabei erscheint es als das Richtigste, jedes
der Kinderhäuser mit einer besonderenNiederdruckdampfheizungund das Schulgebäude mit Oefen
zu versehen. Das Kinderlazarett hat zur Zeit schon eine besondereNiederdruckdampfheizung.Die
durch die Umänderung der Heizung entstehenden Kosten belaufen sich aber auf etwa 350000 Mark.
Daneben find aber auch noch einige baulicheErgänzungen erforderlich, um die Gebäude den beson-
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deren Zweckender Krüppelheilanstalt anzupassen, namentlich die Anlage von 2 Winterliegehallen
und einer Sommerliegehalle, eines kleinen Kapellenanbaues und verschiedene kleinere bauliche Um¬
änderungen im Inneren der Gebäude, sowie die Beschaffungvon einigem Inventar. Hierfür wird
bei den heutigen hohen Preisen ein Betrag von etwa 450000 Mark erforderlichsein. Eine genaue
Kostenausstellungwird bis zur Tagung des Provinziallandtages fertiggestellt sein und vorgelegt werden.

Bei der derzeitigenFinanzlage ergibt sich die ernste Frage, ob es angängig ist, diesen Be¬
trag von rund 800000 Mark zu dem oben dargelegten Zwecke aufzuwenden.

Die erste Frage, die dabei zu beantworten ist, ist die nach dem Bedürfnis für eine solche
Anstalt. Zur Zeit der Abfassung dieses Berichtes, im Anfang Februar, ist noch in keiner Weise
zu übersehen,inwieweit der Provinzialverbaud auf Grund des Gesetzes über die öffentliche Krüppel-
fürsorge zur'Unterbringung von Krüppeln von den Krüppelfürsorgestellenund Ortsarmenverbänden
in Anspruchgenommenwerden wird. Die von den Kreisen durch die Regierungen vorzulegenden
Uebersichtenüber die vorhandenen Krüppel werden erst Ende Februar eingehen. Die Zahl der
bis Anfang Februar erledigten und vorgelegtenAnträge beträgt erst rund 260. Es ist aber gar
kein Zweifel, daß die Zahl der unterzubringendenKrüppel bedeutend höher fein wird, wenn erst
einmal systematischan die Aufsuchung der Krüppel, vor allen der verkrüppeltenKinder, heran¬
gegangen wird. Vor allem werden die im Zusammenhang mit der Unterernährung auftretende
Rachitis, Gelenktuberkulose,aber auch die Kinderlähmung, außerordentlich viele Fälle anstalts-
pflegebedürftigerKrüppel bringen. Voraussichtlichwird es hinterher dazu kommen, daß die Zahl
der Untergebrachtensich nicht nach dem Bedürfnis und dem Umfang der gesetzlichenVerpflichtung
richten kann, sondern sich richten muß nach dem Geldbetrage, den der Provinzialverband in der
Lage ist für die Zwecke der Krüppelfürsorge in den Haushaltsplan einzustellen. Würde man
beispielsweise mit der ständigen Unterbringung von 600 Krüppeln während des ganzen Rechnungs¬
jahres rechnen, so würde, da der Provinzialverband nach Abzug der von dem Ortsarmenverbande
zu tragenden Spezialkostenselbst mit etwa 7 Mark pro Tag belastet bleibt, ein Iahresbetrag von
1500000 Mark erforderlichsein. ^«^ < ^ „

Bei der Unterbringung von diesen als Mindestzahl anzunehmenden600 Krüppeln ist aber
zunächst zu berücksichtige,., daß es die Absicht des Provinzialverbandes ist, in erster Luue die
vorhandenenSpezialtrüppelanstalten zur Unterbringung zu benutzen. Vor allem sollen alle Kruppe,
die zum Zwecke der Erlernung eines Handwerks oder zum Zweckeder Teilnahme am Schul¬
unterricht den sie in einer normalen Schule wegen der Schwere ihrer Verkrüppelungmcht besuchen
tonnen, untergebracht werden müssen, in den bestehenden Privatanstalten Aufnahme finden Des¬
gleichen sollen die zur Verfügung stehenden Plätze in solchen Krankenhäusern,wo auf dem betreffenden
Spezialgebiet erfahrene Aerzte vorhanden sind, mit den für Krankenhausunterbrmgung geeigneten
Fällen beleat werden Aber auch, wenn dies berücksichtigt w:rd, so bleiben doch noch zahlreiche
Fälle übrig, wo gerade die Unterbringung in einer auf dem freien üa^
gelegenenAnstalt, nach Art der Anstalt Sückteln, das beste Mmüe! ist. Auch wird die Unter¬
bringung in Süchteln segensreichwirken können in Fallen, wo es sich be.m A'ffangsstadmm der
Rachitis noch nick um eine vollständige Verkrüppelung,sondern mehr «m vorbeugende Maßnahmen zur

sN ab "^ »^d'in der^rovinz^ den Stadt-Mußt aber mcyi "lw. """ ^ '^Henden PflegesatzesPlätze zur Uuterbrmgung olcker
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daran, daß die Stadt- und Landkreise von einer solchen Unterbringung Gebrauch machen, da dadurch
eine spätere Belastung des Provinzialverbandes mit der Unterbringung und Heilung des inzwischen
wirklich zum Krüppel gewordene,,Kindes vermieden wird. Aus diesen Gründen kann es keinem
Zweifelunterliegen, daß die zunächst auf 180 Betten berechnete Provinzial-KrüppelheilanstaltSüchteln
stets voll belegt sein wird, und daß sie für die dort untergebrachten Kinder eine gesundheitlich
bedeutungsvolleund wichtigeAufgabe durchführenwird.

Nichtsdestowenigerwürde die heutige gesamte Finanzlage des Provinzialverbandes es nicht
rechtfertigen, zu dem genannten Zwecke eine neue Provinzinlanstalt zu errichte,,. Was vielmehr
hauptsächlichdie sonst vorhandenen finanziellen Bedenken aus dem Wege räumt, ist der Umstand,
daß die Anstalt im wesentlichenschon vorhanden ist, daß die Gebäude andernfalls leer stehen
würden und daß die Gesamtanstalt Iohannistal, von der diese Gebäude einen Teil darstellen, doch
unter allen Umständen als Irren- und Epileptikeranstalt weiter betrieben werden muß. Der letztere
Umstand hat weiter zur Folge, daß der Betrieb der Krüppelheilanstalt verhältnismäßig billig wird,
weil ein großer Teil der auf sie entfallenden Generalkostendoch für den Betrieb der Hauptaustalt
aufgewendet werden muß. Insbefondere find auch drei Lehrpersonen von der aufgehobenenAb¬
teilung für epileptische Kinder in der Anstalt noch angestellt, da eine anderweite Verwendung der¬
selben sich nicht ermöglichenließ. Ihre Gehälter müssen unter allen Umständen weiter bezahlt
werden, obwohl jetzt keine Beschäftigungfür sie vorhanden ist. Es entstehen also für den Schul¬
unterricht, der den Kindern in der Anstalt erteilt werden soll, überhaupt keine besonderenKosten.
Wenn auch eine genaue Berechnung der Betriebskostenzur Zeit noch nicht möglich ist, so läßt sich
doch so viel übersehen, daß bei der Berechnung eines Pflegekostensatzesvon 20 Mark pro Tag
nicht nur die durch den Betrieb der Krüppelanstalt gegenüber den, jetzigen Zustand des Leerstehens
der Gebäude entstehenden Mehrausgaben gedeckt, sondern auch eine Verzinsungund starte Tilgung des für
die geplanten Umbauten in Aussicht genommene»Betrages von 800 000 Mark ermöglichtwürde.

Aus diesen Gründen glaubt der Proviuzialnusschuß, deu Vorschlagrechtfertige,,zu können,
den Betrag von 800000 Mark znr Errichtung der Provinzial-Krüppelheilanstalt Suchtet,, bereit¬
zustellen. Der Betrag wäre zunächstvorfchnhweife bei der Landesbank zu entnehmen und fpäterer
Beschlußfassungwäre die Entscheidung darüber vorzubehalten, ob er im Wege einer besonderen
Anleihe aufzuuehmen ist, oder aus bereiten Mitteln genommen werden kann, oder aus dem bisher
alljährlich in den Haushaltsplan eingesetzten Betrage von VuV« der Provinzialumlage für regel¬
mäßig wiederkehrende Hochbauten entnommen werden kann. Eine Ermähiguug des Betrages wird
sich voraussichtlichnoch dadnrch ergeben, daß versucht werde» soll, aus Mitteln der produktiven
Erwerbslosenfürsorgeeinen Zuschuß zu den Kosten zu erhalten.

Ein besondererVorzug der geplanten Einrichtung besteht noch darin, daß je nach dem
Bedürfnis und nach den Erfahrungen, die im Betriebe gemacht werden, die Anstalt beliebig aus¬
dehnungsfähig ist, indem weitere in der Nähe gelegene Hiiufcr der Provinzial-Heil- und Pflege¬
anstalt Iohannistal hinzugezogenwerden. Schon jetzt ist iu Erwägung genommen,das unmittelbar
bei der Kinderabteilung gelegene Franenlazarett ebenfalls zum Zweckeder Unterbringung, ins¬
befondere von operierten und bettlägerigen Krüppeln, zu benutzen. Allerdings ist auch hier die
Heizungsfmge noch ungelöst. Vorläufig kann daher die Benutzung nur im Sommer erfolge,,.
Sollte,, aber Bedürfnis und Erfahrungen dafür sprechen, so würde noch vor dem nächsten Winter
auch hier eine entsprechende Heizungsanlage geschaffen werden tonnen. Auch käme vielleicht eine
Beheizung mit Oefen für den nächsten Winter iu Frage. Ebenso besitzt die Anstalt Iohannistal
in einem anderen Gebäude einen vollkommen eingerichtete» Operationsramn mit zugehörige»Neben-
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räumen. Hier können auch die Operationen von Krüppelkindern vorgenommen werden und zwar
jedenfalls im Sommer, während die Frage der Benutzung im Winter wieder von der Lösung der
Heizungsfrage abhängt.

Was den inneren Netrieb der geplanten Anstalt angeht, fo können darüber genaue Vor¬
schläge jetzt noch nicht gemacht werden. Es wird ein tüchtiger chirurgischer Orthopäde als leitender
Arzt gewonnen werden müssen, der in bezug auf die medizinische Leitung selbständig, jedoch in
wirtschaftlichenDingen dem Direktor der Anstalt unterstellt ist. Auch darf bei den Kindern, die
längere Zeit, bis zu einem Jahre und noch länger, in der Anstalt bleiben, die erzieherische und
unterrichtlicheSeite der Behandlung nicht aus dem Auge gelassen werden, wenn auch grundsätzlich
der Heilzweck bei den Pfleglingen der Anstalt in erster Linie steht. Der Unterricht wird, wie schon
erwähnt, von den Lehrkräftender bisherigen Abteilung für epileptische Kinder erteilt werden können.
Die Pflege soll katholischen Ordensschwesternübertragen werden. Die Anstalt soll aber, wenn auch
der grüßte Teil der unterzubringendenKinder naturgemäß katholischist, nicht wie die bisherige
Anstalt für epileptische Kinder in Iohannisthal eine konfessionell katholische sein. Jedoch soll bei
Unterbringung evangelischerKrüppelkinder zu länger dauerndem Aufenthalt, wobei nicht lediglich
Heilbehandlung, sondern auch in gewissem Umfange Erziehung in Frage kommt, dem aus evange¬
lischen Kreisen geäußerten Wunsche entsprechend, der Unterbringung in der Krüppel-Heil- und Pflege¬
anstalt Bethesda des II. RheinischenDiakonissen-Mutterhauses in Kreuznach der Vorzug gegeben
werden. Vor allem sollen bei der Frage, ob die Unterbringung eines evangelischen Kindes in
Süchtelu erfolgt, die Wünscheder Eltern ausschlaggebendsein. Selbstverständlichwird für Gottes¬
dienst und Religionsunterricht beider Konfessionenausreichend Sorge getragen.

Grundsätzlichsoll die Anstalt nur bestimmt sein für Krüppelkinder, die unter das Gesetz
vom 6. Mai 1920 fallen, die also im Wege der Armenpflege untergebracht werden oder für
Kinder, die zum Zwecke der Verhütung der Verkrüppeluug auf öffentliche Kosten der Stadt- oder
Landkreifeverpflegt werden. Daneben empfiehlt es fich aber auch, etwa 10 Betten zur Aufnahme
von Privatpatienten zur Verfügung zu stellen, für die für Unterbringung und Verpflegung ein
entsprechend höherer Satz an die Anstalt zu zahlen sein würde. Endgültige Bestimmunghierüber wird
aber erst in dem den, Provinziallandtage vorzulegendenHaushaltsplan der Anstalt zu treffen sein.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäßzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

In einem Teile der Provinzial-Heil- und PflegeanstaltIohannistal wird eine „Provinzial-
Krüppelheilanstalt Süchteln" eingerichtet. Die hierzu erforderlichen Mittel im Betrage
von 800 000 Mark find zunächstvorschußweise bei der Landesbank zu entnehmen".

Düsseldorf, den 2b. Februar 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, vr. von Renvers,
Normender. Landeshauptmann.
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Anlage 8.
(Drucksachen.Nr. 7.)

Bericht
des Provinzialausschnsses

über

die Bewilligung von Beihilfen zum Gemeinde- nnd Kreiswegebau

im Rechnungsjahr 1920.

Einem Beschlussedes 4«. RheinischenPruvinziallandtags vom 16. Februar 1906 und
einem Wunsche der III. Fachkommissiondesselben Pruvinziallandtags entsprechendbeehrt sich der
Provinzialausschuß, dem Provinziallandtage die umseitige Nachweisungder für das Rechnungsjahr
1920 au Gemeiudeu und Kreise aus deu ^- und L°Fonds, dem Fonds von 100000 Mark und
der Dotatiousreute von 1902 gewährten Unterstützungenzu,» Gemeinde-und Kreiswegrvnuvorzulegen.

Düsseldorf, deu 25. Februar 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers.
Vorsitzender. Lnndeshauptmanu.

Nachweisung
der

für das Uechnungsjayr 1WU an Gemeinden und preise für Zwecke
des Megewesens aus

«.) den Fonds ^ und N,

d) dem Fonds von 1N0 000 Mark sowie

o) der Iotattonsrente auf Grund des § 5 Absatz .1 des Gesetzes vom 2. Zuni 1902
gewährten Beihilfen.
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Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Nr.
dem

Funds
dem

Fonds
L

dem Funds
von

100 000
Mart

der
Dotation«'

rente
dun 1902

Bemer¬

kungen

1 2 8 4 5 6 7 6

1

3
4
5
6

.7
8
9

10

11
12

13
14

15
16
1?
18
19
20
21
22
23
24
2b
26
27
28
29

Düren

Erkelenz

Schleiden

Adeimu

Ahrweiler
Altenkircheu

Regierungsbezirk Aachen.

Wissersheim
Hochkirchen.
Rath . .
Arnoldsweiler
Venrath
Borschemich
Keyenberg .
Heimbach .
Hausen . .
Mecheruich,

Bürgermeisterei
Mülheim . .
Blankenheim .

Summe

Regierungsbezirk Goblenz.
Kempenich,Gemeinde
Kempenich,

Bürgermeisterei
Lederbach
Weibern
Wabern
Spessart
Denn
Kesseling
Staffel .
Wershofen
Pitscheid
Hummel
Mindert
Kaperich

1000
1000 — — —
1000 — — —
— 21100 — —

1400 — — —
2 000 — — —
— 11200 — —

1000 —> — —
1000 — — —

36 670
-— — — 12 340
— 2 670 — —

8 400 34 970 — 49 010

Orfgen
Schöneberg

Zu übertrage»

500
570

1070

",. 3 090

5330
— 1200
— 1970
— 1640
— 3 760
— 7 200
— 13100
— 11600
— 17 900
— 6 400
— 8 030
— 3 200
— 2 220

20000 —

— —

20 000 86 640

Zusätzlich.

Zusätzlich.
Zusätzlich.
Zusätzlich.
Zusätzlich.
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Nr.

30
31
32
33
34
35
36
3?
38
39
40
41
42
43
44
45
46
4?
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59

Kreis

Altenkirchen

Coblenz-Land
Cochem

Kreuznach
Mayen

Meisenheim
Neuwied

St. Goai

Simmern

Wetzlar

lemeinde

___________3___________

Uebertrag
Neiterschen .....
Seifen ......
Betzdorf .....

Weiler ......
Forst ......

Anschau und Weiler. ,
Bermel ......
Vollesfeld .....

Griesenbach ....
Limbach .....
Krautscheid .....
Windhagen ....
Dernbach .....
Isenburg .....
Dürrholz .....
Stebach .....
Döttesfeld .....
Elsaff ......
Brodenbach . . . .
Werlau, Hungenroth,

Dürdt,Basselscheid, Lie¬
senfeld, Nieder-u.Ober-
gondershausen, Beulich,
Morshausen u. Broden¬
bach sow. Kreis St. Goar

Langscheid.....
Breitscheid .....
Belgweiler .....
Unzenberg .....
Hecken ......
Nickweiler .....
Vollnkirchen ....

Zu übertragen

Bewilligter Betrug aus

dem
Fonds

4

1070
500
970

870

830
700
950
840

1000

1000

500

9230

dem
Fonds

12 700

17 000

17 500

7 200

2 430
4 530

13 000
4 600

dem Fonds
von

100 HO«
Mari

20 000

20000

13000

7 000

78 960 60000

der
Dotation«

rente
von 1902

86 640

20000
12670

9 000
2170
1670
2 230
1010

11300
30000

176690

Bemer¬

kungen

»

Letzte Nllte.

/Zusätzlich.
^ Erste Rute.
Zusätzlich.

Zusätzlich.
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Bewilligter Betrag aus

dem dem dem Fonds der Bemer¬
Nr, Kreis Gemeinde Fonds Fonds

von
100 000

Dotation«-
ltnte kungen4 » Mari von 1902

^i ^ ^i ^
1 2 8 4 ü 6 7 8

Uebeltrag 9 230 78 960 60000 176690

60 Wetzlar Krofdorf, Bürgermeisterei
bezw. Kreis Wetzlar . 10 250

61 " Ulm, Bürgermeisterei
bezw. Kreis Wetzlar . — 8 000 — — Erste Rate.

62 gell Biirenbach ..... 650 — — —
63 Belg . . 500 — — —

64 Büchenbeuren 470 — — —

65 Niedersohren 670 — — —

66 Rüdelhausen 830 — — —

6? Würrich 1000 — — —

68 Hirschfeld . 1000 — — —

69 Sohren. . — — — 2 600
70 Altlay . . — — — 1900
71 Niederweiler — — — 2 000
72 Hahn . .

— — — 2 600

73 Irmenach .
— 1670 — -—

74 Lautzenhausen — 1830 — —

75 Thalcleinich — 2 400 — —

76 Wahlenau . — 1670 — —

77 Ldtzbeuren. — 5170 — —

Summe 14 350 109950 60000 185 790

78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Cleve

»
Crefeld-Land

Düsseldorf-Land
»

Essen-Land

Geldern

Regierungsbezirk Düsseldorf

Asperden,Hassum,
Hommersum und Hülm

Kessel ......
Anrath ......
Klliserswerth . .^ . .
Calcum ......
Byfang ......
Kupferdreh.....
Nieulerl .....
Straelen .....
Issum ......
Sevelen ......

Zu übertragen

9 070
— 6 500 — —
— 7 730 — —
— 5830 — —
,— 4100 — —
— — — 4 570
— 6 330 — —
— 14330 — —
— 5 080 — —
— 8 300 — — l
— 11820 — —

— 79090 — 4 570 l

Zusätzlich.

boua Ml.
als 1. Rate

und 6820 Mt.
zusätzlich.
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105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116

11?
118

Kreis Gemeinde

BewilligterBetrag aus

Nr. dem
Fonds

4

dem
Fonds

dem Fonds
von

100 «M
Marl

der
Dotations-

rente
von 1902

Bemer¬

kungen

i 2 3 4 5 6 ? 8

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104

Geldern
»

Grevenbroich
Kempen

»

Lennep

Moers

Solingen-Land

»

Uebertrag
Kervendonl.....
Winnekendont ....
Garzweiler .....
Dilkrath.....
Amern St. Georg . .
Oedt ......
Grefrath .....
Dhünn ......
Dabiinghausen . . .
Warbt......

Labbeck ......
Richrath'Reusrath ,

Witzhelden.....
Summe

1880
1680

79 090
4 470
8 000

16 830
4330
5 330
3 340

17 530
2000
6 230
6 700
4 830

17 560
15000
11330
12 000
40930

—

4570

Zusätzlich.

Erste Rate.

3 560 255 500 — 4570

Bergheim
Gummersbach

Kegieimngsbezirt Köln.

Mülheim (Rhein)
Land

Rheinbach
Siegkreis

Türnich. . . .
Nümbrecht. . .
Wiehl . . . .
Marienberghllufen
Wiedenest . . .
Drabenderhöhe
Overath . . .

Odenthal .....
Berg.-Gladbach . . .
Hilberath .....
Ruppichteroth, Gemeinde
Ruppichteroth, Bürger¬

meisterei .....
Obeicasiel .....
Stieldorf .....

Zu übertragen

— 8 000 — —
870 21370 — —

— 3 220 — 5 310 l
— 4 770 — 2 750 )
— — — 10000 ^
— 7 530 — —
— — — 22 470

— 14 700 ^
— 5 000 — __
— 2 000 — —
— — — 2 780

— — __
9 «90 ^— 8 780 —

— 2 090 —
870 77 460 — 53 200

Zu Spalte?:
, zusätzlich.
Zu Spalte 7-
, zusätzlich.
Letzte Rate.

Zusätzlich.

Zusätzlich.

lDav.1700Ml.
l zusätzlich.
Zusätzlich,
Zusätzlich.
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Nr. Kreis Gemeinde

BewilligterBetrag aus
dem dem

Fonds Fonds
H. L
^ ^

dem Fonds
von

100 000
Mnrt

6

der
Dotations

rentc
von 1902

Veiner-

knngcu

8

119

120

121
122

123

124
125
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Siegkleis

Waldbrvl

Wipperflirth

Verncastel
»

Bitburg

»

»

Uebertrag 870
Oberdolleudors

Herchen.

Wahlscheid
Molsbach

Waldbrül

Nosbach .
Denklingen.
Lindlar . .

Engelskirchen
Hohkeppel .
Wipperflirth

77 460
1320

21400

53 200

800

810
4 830
3 830

30110

2 220
8 900
7 800

5 070

22 710

5 330
12 850

1050

1 060

16 860

Summe 11140 154 280 113 060

Regierungsbezirk Trier.

Zusätzlich.
Zu Spalte 5:

5000 Ml.
als eiste Rate
1640N Mk.

als letzte Rate
Zu Spalte 7:

16 56U Mk.
zusätzlich und

6150 Mk.
letzte Rate.

Zusätzlich.
Zu Spalte ü:
DllvMN«M.
zusätzlich.

Zu Spalte 7:
zusätzlich.

Zu Spalte 7:
zusätzlich.

Zu Spalte 7:
Dav.8530Mk.
, zusätzlich.

Gouzernth ..... 1000 — — —

Vaesch ...... 1000 — — —
— — — 20000 —

Hamm ...... 800 — — —

St. Thomas .... 950 — — —

Noth ...... 180

Hiittingen .....
950

Schankweiler . . ' . . 1000

Niersdorf ..... 980

Wilsecker ..... 950

Dockendorf ..... 1000 — — —

Hommerdingen . . -
Summe

430 —

9 260 — 20 000 —
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Bewilligter Betrag aus
dem dem dem Fonds der Bemer¬

Nr. Kreis Gemeinde Fonds Fonds von
10« 000

Dowtions-
rente kungenH, L Mail uon 1802

^i ^ ^i <^i
i 2 3 4 5 6 7 8

Uebertrag 9 260 __ 20000
143 Vitburg Schleid ...... 960 — — —
144 „ Holsthum . 1000 — — —
145 „ Seinierich 420 — — —
146 !! Bettingen 1000 8 600 — —
14? Ehlenz . . 990 — .— —
148 » Neidenbach — — — 25 580 l Letzte Rate

> zusätzlich.
149 » Auw und Preist — — — 10000 Zweite Rate.
150 „ Uebereisenbach. — — — 8 330
151 Dann Uezhrim-Ahütte — — — 6430
152 » Leudersdorf — — — 7 510
153 „ Zilsdorf . . — — — 4 600
154 „ Stroheich — — — 5530
155 » Brück . — — — 16 460
156 „ Pützborn — — — 11930
157 !! Roth . — — — 9 220
158 » Deudesfeld — — — 4 220
159 !! Meisburg — „, — 2 970
160 „ Wiesbaum — — 11020
161 !< Niederehe — — 14870
162 Restkreis Merzig- Wedern. — 7 810 — __

Wlldern
163 Ottweiler — — — 20000
164 Prüm Roscheid ..... — — — 2 560
165 „ Lasel . . . — — — 2 060
166 ,. Ieuerscheid. . — — — 1510
167 !> — — — — 12000
168 „ Wallersheim . — — — 50580
169 „ Heckhalenfcld . — 31160 —
170 „ Dllleiden . . — — __ 1170
171 ,. Nümsreuland . — 11200 —

Erste Rate.172 Saarburg Cahren . . . 1000 — ^.
173 „ Iahn , 1000 —
174 » Ayl . . 1000
175 « Beuren. 1000
176 » Nennig . 970 — — —

Zu übertragen 18 600 58 770 40000 « 208 550
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.
Bewilligter Betrag aus

dem dem dem Fonds der Bemer¬
Nr. Kreis Gemeinde Fonds Fonds von

100 «00
Towtions-

lente kungen4 » Mail von 19N2
- ^i ^i ^ ^

i 2 3 4 5 6 ? 8

Uebertrag 18 600 58 770 40000 208 550

17? Saarburg Sinz...... 1000 — — —

178 » ^ Wincheringen .... 1000 — — —

179 !' Tettingen ..... 1000 — — —

180 „ Büschdorf ..... 850 — — —

181 » Weiten ...... 930 — — —

182 „ 1000 — — —

183 „ Biebelhausen .... 1000 — — —

184 1000 — — —

185 „ Cllstel-Staadt . . . . 970 — — —

186 1000 — — —

18? Besch ...... 1000 — — —

188 „ Eft-Hellendorf. . . . 970 — — — -.

189 » Wehingen-Bethingen. . 1000 — — —

190 Irsch ...... — — — 8 330 Letzte Rate.
191 Temmels, Wellen und

Mittel..... — 54 660 — — Zusätzlich.
192 Resttreis

St. Wendel-Baum¬
holder

300

193 Sienhachenbach . . . 300 — — —

194 „ Weierbuch . . 300 — — —

19b Niederalben . 950 — — —

196 Oberreidenbach 1000 — — —

197 Mittelreidenbach 1000 — — —

198 Obertirchen . 1000 — — —

199 " Grügelborn 1000 — — —

200 Reiticheid . 1000 — — —

201 „ Frauenberg
— — — 6000

202 Hammerstein
— — — 12 500

203 Trier-Land Iüsch . - — — — 5070 Zusätzlich.
204 Trierweiler — 7 070 — —

205 Cordel . . — — — 17 400
206 Bescheid .

— 4170 — —

20? Heimesteil.
— 15 650 — —

208 Udelfange» — ! 4100j —

Zu übe ctr« gen 38 170 > 144420> 40000^ 25? 850
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Nr. Kreis Gemeinde

____________3__________

Uebertrag
Benren ......
Geisfeld .....
Olt.......
Kersch ......
Auch ......
Naurath (Wald) . . .
Thomm ......
Eitelsbach .....
Pluwig......
Ralingen .....
Nicdermanderscheid . .
Ältlich......
Wittlich .....

Bruch ......
Manderscheid ....
Bettenfeld .....
Spangdahlem , ... .
Landscheid.....
Burg......
Binsfeld .....
Seinsfeld .....
Gransdorf .....
Lüxem ......
Carl......
Dierscheid .....
Steinborn .....
Arenrath .....
Eifenjchmitt ....

Summe

Bewilligter Betrag aus
dem dem

Fonds Fonds
4 L
^i ^

dem Funds
von

10«» 000
Mark

der
Dotation^

reute
von 19U2

<:

Bemer¬

kungen

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Trier-Land

Wittlich

38 170

38170

144 420

6 070
5170
4 200

4 880

2 670

5 000
3 300

7 000

1630

6 000

2 600

5 430

13 000

40000 257 850
3 370

22 900

6 900
5 600

5 730

1670

4 670

8 500
3 000

10630

7 870

3 000

8 500
2 970

7 930

j Erste Rate,
i Zusätzlich.

Eiste Rate,
l Zusätzlich.
Zusätzlich,

j Erste Rate,
l Zusätzlich.
Zusätzlich.
Erste Rate.

<DllU.300aMl.
> als erste Rate.

Erste Rate.

Zusätzlich.
Zusätzlich.

211370 40000 361090
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Insammenstellung.
RegierungsbezirkAachen .

„ Coblenz .
Düsseldorf

„ Köln . .
Trier. .

Gesamtsumme

8 400 34 970 — 49 010
14 350 109 950 60000 185 790

3 560 255 500 — 4 570
11140 154 280 — 113 060
38170 211370 40000 361090
75 620 766070 100 000 713 520

Bewertung. Die iu Spalte 6 aufgeführtenUnterstützungenim Gesamtbetragevon 100000 Mark
sind auf Grund des Beschlusses des 48, Rheinischen Proviuziallandtags vom 12. März 1908 den
Kreise» Ahrweiler, Cobleuz-Land, Krenznach, Meisenheim, Berncastel und Ottweiler zum Ausbau vuu
wichtigere» Gemeindewegen, die in die dauernde Unterhaltung und Verwaltung der Kreise übergehen,
vertraglich bewilligt worden.

5d
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Anlage 9.
(Drucksachen.Nr. 8.)

Bericht
des Prouinzilllausschusses,

betreffend

die Uebersicht über die für Kleinbahnen bewilligten Mittel und die Förderung
von Bahnunternehmungen.

Gemäß Ziffer VI der Beschlüsse des 38. RheinischenProvinziallandtages vom 2. Juni
1894 ist jedem Provinziallandtag eine Uebersicht über den Stand der für Kleinbahnen bewilligten
Mittel vorzulegen. Entsprechenddieser Bestimmung ist folgendes zu berichten.

Die Mittel zur Förderung von Kleinbahnunternehmungensind von dem 54. Rheinischen
Provinziallandtag am 11. Februar 1914 auf 55 Millionen Mark erhöht worden.

Durch Beschluß des 51. RheinischenProvinziallandtags vom 10. März 1911 wurde der
Provinzialausschuß ermächtigt, bei Darlehen für Kleinbahnen in Höhe bis zu einem Drittel der
Bausumme einen Zinsnachlaß von 1°/° und bei Darlehen in Höhe über einem Drittel bis zu
zwei Dritteln der Bausumme einen Zinsnachlaß von '/2°/n zu gewähren. Der Provinzialausschuß
wurde aber angewiesen,solche Darlehen nicht in größerer Höhe als zwei Dritteln der Bausumme
zu bewilligen. Demgemäß hat vom 10. März 1911 ab die Bewilligung stattgefunden.

Im ganzen sind bis zum 1. Dezember 1920 nachstehende Darlehen bewilligt worden:

Tag
der Bewilligung Darlehnsnehmer Für den Bahnbau

Betrag des
Darlehns

Zinsfuß
nach Abzug des Zuschusses

der Provinz

30./31. Mai 1893

4. Oktober 1894

22.Z23. Januar 1895

6. Mai 1895

Kreis Gummersbach

Kreis Saarlouis

Kreis Gummersbach
Landkreis Aachen
Kreis Beigheim

Zur Bestreitung von Grund¬
erwerb für die Staatsbahn
Osberghausen (Wiehlbrück)

-Wiehl
Ensdorf-Saarlouis-

Wallerfangen
Engelskirchen-Marienheide

Kreisbahnen

Zu übertragen

100 000

701500

700000
300000

1300000

3

3

3

»3
3. Das Darlehen ist, l«'
weit es noch nicht getilgt
war, Ende 1912 aus Anlaß
des Anlaufs der Bahnen
durch den Staat an die
Lanbesbllnl zurückgezahlt
worden.3 101500
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Tag
der Bewilligung

Betrag des Zinsfuß
Darlehnsnehmer Für den Bahnbau Darlehns nach Abzug des Zuschüsse«

der Provinz

Uebertrag 3 101500
13./14. August 1895 Kreis Euskirchen Kreisbahnen 1960000 3
22/23. Oktober 1895 Stadt Oberhausen Oberhausen-Mülheim

(Ruhr)
650000 3

!! Stadt Mülheim-Ruhr Mülheim (Ruhr)-Ober-
hausen

1000000 3

» Kreis Kreuznach Kreuznach-Winterburg
bezw. Wllllhausen

650000 3

21 ./22. Januar 1896 Kreis Gummersbach Engelskirchen-Marienheide 52 000 3
28./29. April 1896 Stadt Rees Rees-Empel 200 000 3

« Stadt Solingen Elektrische Kleinbahnen
in Solingen

690000 3

9./10. Juni 1896 Landkreis Aachen Forst-Brand 200 000 3
1/2. Dezember 1896 Kreis Kreuznach Kreuznach-Winterburg

bezw. Wllllhausen
150 000 3

27./28, April 189? Kreis Gummersbach Zur Bestreitung von Grund¬
erwerb für die Staatsbahn
Osberghausen (Wiehlbrück)

-Wiehl

25000 3

« Kreis Saarlouis Ensdorf-Saarlouis-
Wallerfangen

223 500 3

» Kreis Nergheim Kreisbahnen 450000 3.
lung
vom

Vergleiche die Veme»
bei der Bewilligung

6. Mai 1895.
» Stadt Oberhausen Oberhausen-Mülheim

(Ruhr)
225000 3

15./16. Juni 1897 Aktiengesellschaft Cöln-
Bonner Kreisbahnen

Dransdorf-Güterbahnhof
Boun und Rheinuferbahu

Cüln-Vonn

1 400 000 3

23. August 1897 Stadt Oberhausen Oberhausen-Mülheim
(Ruhr)

125 000 3

14./15. Dezember 1897 Kreis Kreuznach Kreuznach-Winterburg
bezw. Wallhause»

346 000 3

<! Stadt M.Gladbach M. Gladbach-Hardt usw. 1250 000 3
„ Stadt Rheydt In und bei Rheydt 1000000 3

25V26. Januar 1898 Kreis Bergheim Kreisbahnen 250 000 3.
tung
vom

Vergleiche die Vemer-
bei der Bewilligung

6. Mai 1895.

!! Kreis Bernkastel Moseltalbahn Trier-Bullay

Zu übertrage»

375000 3

14 323 000
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Tag
der Bewilligung

Betrag des Zinsfuß
Darlehnsnehmer Für den Bahubau Darlehns nach Abzug des Zuschusses

der Provinz
°/°

Uebertrag 14 323 000
22.23. März 1898 Stadt Mülheim (Ruhr) In Millheim (Ruhr) und

nach Heisseu und DUmptcn
600 000 3

'! Kreis Geileukirchen Alsdorf-Wehr 1260000 3
» Kreis Geldern Kempen-Straeleu-

Kevelaer
400 000 3

18./19. Oktober 1898 Stadt Oberhausen Oberhausen-Mülheilu
(Ruhr)

150 000 3

16. Oktober 1900 Kreis Zell Moseltalbahu Trier-
Nullay

230000 3

Stadt Zell 50 000 3
Gemeinde Burg ^ 6 000 3

Gemeinde Vnkirch 15000 3
14./15. Mai 1901 Kreis Geilenkirchen Alsdorf-Wehr 350 000 3,5

» Kreis Geldern Kempen-Straelen-
Kevelaer

300000 3,5

KleinbahngesellschaftMerzig-Büschfeldals Be¬ 592500 3
Merzig-Vttschfeld teiligungssumme der Pro¬

vinz bei der Gesellschaft
1. Oktober 1902 Stadt Rees Rees-Empel 50 000 3

17. Februar 1903 Kreis Waldbrol Zur Bestreitung der Gruud-
erwerbskosteu für die

Staatsnebenbnhu Wiehl-
Waldbröl bezw. Morsbach

185 000 3

17. April 1903 Landkreis Bonn Rheiuuferbllhn Cüln-Bonn 500000 3
1. Dezember 1903 Kreis Zell Moseltalbahn Trier-

Bullay
500 000 3

15. März 1905 Kreis Gummersbach Zur Deckung der Grund-
erwerbstostenfür die staat¬
liche Nebenbahu Ovcrath-

93 233 3

9. Mai 1905 Kreis Moers
Rüsrath-Knlk
Kreisbahnen 1200000 l 300 000 Mk. zu

1 900000 „ „
3
3,6

22. Mai 1906 Kreis Düren 3 000000 3,6
23. April 190? GemeindenMonheim

und Hitdurf
Vom Staatsbahnhof

Langenfeld nach Monheim
und Hitdorf

Zu übertrage»

600000 3,6

24 404 733



Anlagen zu den Sitzuugsprotokollen. Nr,. 9. 33

Tag
der Bewilligung

Betrag des Zinsfuß
Darlehusnehmer Für den Nahnbau Darlehns nach Abzug des Zuschusses

der Provinz

Uebertrag 24 404 733

^H""°r 19081. Februar
Gemeinden Homberg,
Hochemmerich, Baerl,

Bliersheim und
Friemersheim

Vom Bahnhof Rhein-
Hausen-Friemersheimüber

Hochemmerichnach Homberg
und Baerl

885000 3,6

14. April 1908 Kreis Moers Kreisbahnstrecke Schaep-
Huyseu-Rheurdt-Sevelen-

Hörstgen-Cmnp

666 666 3,5

„ Gemeinde Zweifall Vicht-Zweifllll 31500 3,5
9./10. Juli 1908 Landkreis Solingen Opladen-Langenfeld-

Immigrath
500 000 3,5

18./19. Dezember 1908 Stadt M. Gladbach M. Gladbach-Nheindahlen 550000 3,5
9./10. Februar 1909 Kreis Iülich Vom Staatsbahnhof

Iülich nach dem Bahnhöfe
Puffeudorf

1 250 000 3,5

27. Juli 1909 Landkreis Solingen Immigrath-Ohligs 700 000 3.5
14. Dezember 1909 Kreise Bonn-Stadt, Bonn-Köuigswinter- 2 500 000 3,5

Bonn-Land und Honnef und Nonn- --

Siegkreis Siegburg
" Landkreis Aachen Eupen-Herbesthal uud

Paveestraßc (Eupen) durch
Eupen bis zum Vellmerin

500 000 3.5

5. März 1910 Kreis Moers Nheinberg-Orsoy-Moers-
Schncphuyseumit Rhein»
anschlußbei Orsoy und
Schaephuyseu-Sevelen-

Hörstgcn

900 000 3,5

« Gemeinden Monheim
und Banmberg

Monheim-Bllumberg 210 000 3.5

» Gemeinden Homberg,
Hochemmerich, Baerl,

Bliersheim und
Friemersheim

Vom Bahnhof Rhein^
Hlluseu-Friemersheiinüber
Hochemmerich und Hum^

berg nach Baerl

341800 3,5

26. April 1910 Gemeinden Hitdorf
und Rheindorf

Hitdorf-Rheiudorf 235 000 3.5

7. Juni 1910 Stadt Nees Rees-Empel

Zu übertrage»:

150 000 3,6

33 824 699
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Betrag des Zinsfuß
Tag

der Bewilligung Darlehnsnehmer Für den Bahnbau Darlehns nach Abzug des Zuschusses
der Provinz

'
Uebertrag 33 824699 s 812 000 Ml. zu 3,5

^850 000 „ .. 3,6
l 338 000 .. „ 3.65

7. Juni 1910 Kreis Rees Wesel-Rees-Emmerich-
Hüthum

2 000 000

22. Juli 1910 Kreis Düren Nördliche Umgehungsbahn
bei Düren und Zülpich«

Embken

600 000 3.5

25. Oktober 1910 Gemeinde Hamborn Alsnn, am Rhein-Haltestelle
Sterlrade Süd

700000 3.5

» Kreis Altenkirchen Von Betzdorf-Scheuerfeld
über Elben, Steinebach.

2 000 000 3.5
300000 Mk. zu3.5u,

3. Februar 1911 Kreis Moers
Elkenroth nach Nauroth

Moers-Homberg 450000
150000 ,. ., 3,6°/°
Das Darlehn ist mit Wir«

lung vom 1. Juli 191?
ab in ein Kommunal'
Darlehen umgewandelt
worden.

„ Landkreis Solingen Opladen-Lützeukirchen 650 000 3.5
4. März 1911 Kreis Altenkirchen Von Betzdorf-Scheuerfeld

über Elben, Steinebach,
175 000 3,5

10. März 1911 Kreis Gummersbach
Elkenroth nach Nauroth

Vielstein-Waldbrül 720 000 l 420 000 Mk. zu 3,6
> 300000 .. „ 3.6b

„ „ /< 720000 2 (Zinszuschuß2.1°/»)
" Gesellschaft Straßenbahn

Bonn-Godesberg-Mehlem
Bonn-Godesberg-Mehlem 1200000 3.5

11. März 1911 Siegkreis Siegbnrg-Troisdorf.Mondorf 700 000 3 (Iinszuschuß 1«/°)
2./3. Februar 1912 Kreis Saarlouis Saarlouis-Felsberg 75000 3.15 (Iinszuschuß 1°/°)

7. März 1912 Siegkreis Siegburg-Much 795 000 Zu dem für ländliche Dar¬
lehen zur Zeit der Aw
Hebung geltendenIinsfuße
abzüglichV-»/«

» « 795000 Siehe die Bemerkung '«
Dieses letztere Darlehen von
795000 Mark wird dem
Siegkreisezu höchstens 2°/o
Zinsen zunächst auf 5 Jahre
unkündbar unter der Vor¬
aussetzung zur Verfügung
gestellt,daß der Staat dem
Kreise ein Darlehn in gleicher
Höhe und unter denselben

Bedingungen gewährt
Zu übertragen

Spalte 3.

45404 699
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Tag
der Bewilligung

Darlehnsnehmer Für den Bahnbau
Betrag des
Darlehns

Zinsfuß
nach Abzug des Zuschusses

der Provinz

29. April 1912
1. Mai

20 /21. Dezember 1912

Landkreis Solingen

Stadt Gummersback

24. Juni 1913

2. Dezember 1913

9. Januar 1914

13. Februar 1914

?. April 1914

Gesellschaft Elektrische
Bahnen der Kreise

Bonn-Stadt, Bonn-Land
und des Siegkreises

Siegtreis

Straßenbahnverband
Moers-Camp-Rheinberg

zu Moers

Kreis Rees

Kreis Gummersbach

Kreis Simmern

Gemeinde Holten

Uebertrag
Landwehr-Höhscheid

Von Gummersbach über
Nöckelseßmarnach Nieder-
seßmar und Verschlag mit
einer Abzweigung von Nöckel¬
seßmar nach Thalbecke und

Flümmersbach

Bonn-Künigswinter und
Bonn-Siegburg

Von Mondorf nach Zündorf
und von Sieglar
nach Spich pp.

Von Moers über Repelen,
Lintfort, Camperbruch

nach Camp mit Abzweigung
von Camperbruch nach

Rheinberg

Wesel-Rees-Emmerich

Von Verschlag bis zur
Genkelmündung

Zur Bestreitungder Grund-
erwerbskosten für die

staatliche Nebenbahn von
Simmern nach Gemünden

Hamborn (Marxloh)-
Holten-Bahnhof Holten

und Walsum (Waldschlüß-
chen)°Schacht Wehofen-

Holten

Zu übertragen

45 404699
363 250

940000

3,6

/ 840 000 Mk. zu 3.6
^100 000 „ „ 3,65

150000

1260000

1200000

800 000

500000

150 000

260 000

3,6

3,6

3,6. T>as Darlehen ist mit
Wirkung vom 1. Januar
1920 ab in ein Kommunal»
Darlehen umgewandelt
worden.

3.6

3,6

3,6

Zu dem für ländliche Dar«
lehen zur Zeit der Ab.
Hebung geltendenIinsfuße
abzüglich '/««/».

51027 949

b»
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Tag

der Bewilligung Darlchnsnehmer Für den Bahubau
Betrag des

Darlehns

Zinsfuß
nach Abzug des Zuschüsse

der Provinz
/»

7. April 1914

5. Juni 1914

21. Juli 1914

15. Mai 1915

15. Mai 1915

6. Juli 1915

20. März 1918

Stadt Rheydt

Stadt Saarbrücken

Gemeinde Brebach

Gemeinde Neunkirchen

Gemeinden Solingen,
Wald nnd Haan

Stadt Elberfeld

Stadt Hamborn

Kreis Gummersbach

Uebertrng

Wickmthberg-Wanlo

Von Brebach nach Ens-
heim mit Abzweigung von
Eschringen nach Ormesheim

Von Brebach nach Ens-
heim mit Abzweigung von

Eschringen nach Ormesheim

Von Neunkirchen über
Spiesen nach Elversberg

Solingen-Wald-Haan

Elberfeld (Neumarkt bezw.
Königstrahe) -Wiedener

Häuschen

Von Duisburg-Meiderich
über Hamborn nach Holten

Zur Deckung der beim Bau
der Kleinbahn Bielstein-
Waldbröl entstandenen

Mehrkosten

51 027 949

140 000

500 000

100000

310 000

620 000

370000

620000

120 000

Summe

120000

Die Stadt Rheydt hat auf
das Darlehen verzichtet
undam31.Dezember19l9
den abgehobenen Teil von
300L0 Ml. zurückgezahlt.

4,25

4.25

In dem für ländliche Dar«
lehen zur Zeit der Ab"
Hebung geltenbenZinsfuße
abzüglichV2V»

Zu dem für ländliche Dar<
lehen zur Zeit der Ab¬
hebung geltenden Zinsfüße
abzüglich>/2°/»

Zu dem für ländliche Dar»
lehen zur Zeit der Ab<
Hebung geltenbenIinsfuße
abzüglich'/»°/°

4,«

Zu dem für ländliche Dar¬
lehen zur Zeit der Ab<
Hebung geltenbenIinsfuße
abzüglich V«°/».

Zu 2"/» Zinsen zunächst au!
lN Iahre unkündbar unter
der Voraussetzung, daß der
Staat dem Kreise ein Z«'
satzdarlehen in gleiche'«
Netrage und unter deN'
selben Bedingungen wie
das staatliche Hauptdal'
lehen gewährt.

53927 949
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Von den bewilligtenMitteln in Höhe von 55 Millionen Mark ist demnachnoch ein Rest¬
betrag von 1072 051 Mark vorhanden. Da nicht anzunehmen ist, daß in der ersten Zeit nach
dem Friedensschlüssegrößere Darlehensanträge für neue Kleinbahnen gestellt werden, so wird vor¬
aussichtlich dieser Nest für das Jahr 1921 ausreichen.

Nötigenfalls können, wie früher bereits geschehen ist, weitere Darlehen vorbehaltlich der
Erhöhung der Mittel durch den nächsten Provinziallandtag bewilligt werden.

Eine Zusammenstellungder im Laufe des Jahres 1920 und zwar bis zum 15. November
entstandenenAenderungen im Bestände und im Betriebe der Kleinbahnen in der Nheinprovinz ist
in dem folgenden Nachtrage beigefügt.

Düsseldorf, den 25. Februar 1921.

Der Provinzialllusschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers.
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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Nachtrag, enthaltend die bis zum 15. November 1920 vorgekommenen Aenderungen
Kleinbahnendes

Nr. Bezeichnungder Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Die landespolizeiliche
Genehmigungist erteilt

am auf auf Grund

1 2 3 4 b 6 ?

^. Neu Hmzugelommene
Keine.

V. Neu in Betrieb genommene,in früheren
HlegierungsbezirK

Wesel—Rees—
Emmerich—Hüthum

Kreis Rees Regierungs-
Präfident

b. Aug.
1912

99 Jahre des Klein¬
bahngesetzes

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 9. 39

zu der Zusammenstellungder in der Rheinprovinzlandesvolizeilichgenehmigten
öffentlichenVerkehrs.

Betriebszweck
(Personen-und
Güterveilehr oder
einer derselben)

Betriebs¬

kraft

Spur¬
weite

m

Länge der
Bahn

m

Davon auf
Straßen in

Unterhaltung
der Provinz

M

Am
15. November
1920 waren
im Betriebe

M

Netrag be» von
der Provinz
bewilligten
Darlehns

8 9 1(1 ll 12 13 14

Verzeichnissen schon aufgeführte Bahnstrecken.
Düsseldorf.

Personen- und Elektrizität 1,48» 41975 26 28? 39759

Güterverkehr
2 800000
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Anlag e 10.
(Drucksachen. Nr. 9.)

Bericht und Antrag
des Piovinzialausschusses,

betreffend

die Stellvertretung des Landeshauptmanns.

Während der Amtsdauer des jetzigen Landeshauptmanns haben sich die Geschäfteder Ver¬
waltung teils durch Auwachsen der bereits vorhandenen, teils durch das Hinzutreten neuer Ver¬
waltungszweigeauf ein Vielfaches des früheren Umfangs vermehrt. Erwähut seien die Fürsorge¬
erziehung Minderjähriger, die Kriegsbeschädigten-und Kricgshinterbliebeuen-,die Flüchtlings-, die
Krüppelfürsorge,das Landes-Arbeits- uud Verufsamt. Neu entstände» find die größten Heil- und
Pflegeanstalten, fämtliche Fürsorgeerziehungsanstalten,die Taubstummenanstalt Eustirchen und die
HebammenlehranstaltElberfeld.

Dazu kommen,insbesondere in den letzten Jahren, die hier wie in allen anderen Ver¬
waltungen außerordentlichvermehrten und erschwerten Angelegenheitendes Etats- und Finanzwesens,
des Personal- und Besoldungswesens,die durch die Besatzung verursachten Schwierigkeiten,insbesondere
auf dem Gebiet der Straßenverwaltung, ferner die Beteiligung der Provinz an einer Anzahl weiterer
Aufgaben bezw. Gesetzen und Gesetzentwürfen:Rhein-Weser-Kanal, Hochwcisserbekämpfuug, Ueber¬
nahme von Steinbrüchen, Hilfe für notleidendeKleinbahnen, Sozialisierung der Elektrizität usw.

Nicht weniger als bei der Zentralverwaltung, zuni Teil noch mehr haben sich die Ge»
schäfte bei den angeschlossenen Verwaltungen, bei der Landesversicherungsanstalt,Provinzial-Feueo
Versicherungsanstalt,Landesbank vermehrt.

Letztere hat sich, was den Umschlag betrifft, ans kleinen Anfängen zu einer der größten
deutfchen Banken entwickelt; der Umschlag, der 1913 auf 900 Millionen Mark gestiegen war, ist
inzwifchen auf mehr als 44 Milliarden im Jahre 1920 angewachfen.

Bei der Landesversicherungsanstalt,die 7 Heilanstalten besitzt, sind zurzeit etwa 1150
Beamte und Angestellte beschäftigt, bei der Feuerverficherungsanstalthaben sich diefe von 51 im Jahre
1900 auf 38Him Jahre 1920 vermehrt, das Versicheruugskapitalhat sich in derselbenZeit von
3 Milliarden'auf etwa 20 Milliarden erhöht.

Die erst feit 6 Jahren bestehende Provinzial-Lebensversicherungsanstaltbefindet sich in
bester Entwickelung,der Neuzugang beträgt 1920 fast 2? Millionen Mark.

Ein solches Anwachsen der Geschäfte, die nach Inkrafttreten des Gesetzes über die
Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen (Autunomiegesetz)eine weitere bedeutende
Vermehrung erfahren werden, erfordert eine weitergehende Entlastung des Landeshauptmanns
durch einen ständigen Vertreter, als das bisher der Fall war. Diese Vertretung wird mit einer
erheblichen Mehrarbeit für den damit zn beauftragenden Beamte,, vechnnden fein und der bis'
herige Stellvertreter des Landeshauptmanns hat den Wunfch geäußert, wegc» seines umfaugreichen
sonstigen Dezernats und wegen seines Lebensalters möge bei der Auswahl des Stellvertreters von
seiner Person abgesehen werden. Zu diesem Wuusch wird der Provinzialansschuß, dem die Aus-
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wähl des Vertreters obliegt, Stellung zu nehmen haben. Für den Stellvertreter des Landes¬
hauptmanns wird eine seiner demnachstigenTätigkeit entsprechende Zulage zu dem Gehalt als
Landesrat zu bewilligen sein und der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:

„Der Proviuziallandtag wolle die pensionsfähige Zulage fltr den ständigen Stellver¬
treter des Landeshauptmauns auf 6000 Mark, zuzüglich des jeweiligen Ausgleichs-
zuschlags, festsetzen."

Düsseldorf, den 12. März 1921.

Der Provinzilllausschuß:

vi-. Adenauer, Dr. von Renvers.
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 11.
(Druckfachen. Nr. 10.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Aenderung der Besoldungsordnungund der Bestimmungen über Ruhegehalt- und
Hinterbliebenenversorgungder Proviuzialbemnten.

Der 59. Provinziallandtag hat in seiner Sitzung am 9. Dezember vorigen Jahres beschlossen:
„Der Prouinzialausschuß wird ermächtigt,im Anschlußan die staatliche Revision

der Besolduugsordnung über eine neue Besoldungsordnung für die Provinzialbeamten
nebst den dazugehörigenBestimmungenüber Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung
sowie Ausbildung der Provinzialbeamten zu beschließenund dem demnachstigen Provinzial¬
landtag bei seinem ersten Zusammentreten hierüber Bericht zu erstatten.

Der Provinziallandtag legt Wert darauf, daß der Provinzialausfchuß mit tun¬
lichster Beschleunigungbei der Ausführung dieses Auftrages die Wünscheder einzelnen
Beamtengruppen wohlwollendprüft und etwa vorgekommene Harten ausgleicht.

Die Provinzilllverwaltungwird ersucht, bei der Regelung der Besoldungin Fühlung
mit den zu gemeinsamen Vesoldungs-Vereinbarungengebildeten Kommunal-Vereinigungen
der Provinz zu bleiben und sich solchen Vereinbarungen tunlichst anzuschließen".

-lnzwiickenist das erwartete preußische Beamten-Diensteinkommens-Gesetz am 17. Dezember
1920 eraana n und am 5. Februar 1921 veröffentlichtworden. Die Ausführungsbestimmnngen
u di^m Ke?et. stehe noch aus, der Proviuzialausschuß hat aber geglaubt, im Interesse der

Mimmnngen des Gesetzes, für welche befondere Ansführnngs-



42 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 11.

bestimmungennicht erforderlich sind, in die Besoldungsordnung und die Bestimmungen über die
Ruhegehalts- und Hinterbliebenenbezügeder Provinzialbeamten übernehmenzu sollen.

Welche Aenderungenbeschlossen sind, ergibt sich aus der in der Anlage beigefügtenGegen¬
überstellungder bisherigen und der neuen Besoldungsordnung.

Von dem Neudruck eines Gruppen- bezw. Besoldungsplanes ist abgesehen worden. Die
bisher vorgenommenenAenderungen betreffen lediglichdie andeiweite Eingruppierung der Aufseher
und Oberausseherin der Arbeitsanstalt Brauweiler und der Direktoren und Lehrer der Taubstummen-
und Blindenanstalten; sie sind entsprechendder staatlichen Regelung der nächsthöherenGruppe
zugeteilt worden.

Nachdem im Staat die unterschiedliche Behandlung der vor dem 1. April 1920 und der
von diesem Tage ab in den Ruhestand getretenen Beamten und deren Hinterbliebenenfortgefallen
ist, tonnten die Nestimmungen über Ruhegehalt- und Hinterbliebenenbezügeder Provinzialbeamten
der Rheinprovinz nachstehende Fassung erhalten:

Die Versorgung der in den Ruhestand versetzten Beamten sowie der Hinterbliebenendieser
und der im Amt verstorbenenBeamten richtet sich nach den für Staatsbeamte und ihre Hinter¬
bliebenen im Beamten-Diensteinkommengesetz vom 17. Dezember 1920 und im Beamten»Altruhe-
gehaltsgesetz vom 17. Dezember 1920 erlassenenBestimmungen.

§2.
Im übrigen verbleibt es bei den für die Pensionierung und die Witwen- und Waisen-

versorgung der Provinzialbeamten geltenden Bestimmungen. Eine Höchstgrenze für das Witwengeld
besteht nicht. Die Berechnungdes Ruhegehalts vom Ortszuschlag erfolgt nach dem zuletzt tatsächlich
bezogenen Ortszuschlag,sofern er höher war als der Ortszuschlags-Durchschnittssatz,sonst nach diesem.

2.

Das Gesetz vom 17. Dezember 1920 hat nicht die von der Beamtenschaft erhofften
Aenderungen,insbesondere hinsichtlich anderweiterEingruppierung einer großen Anzahl von Neamten-
klassen, gebracht, die Beamtenschaftder Provinzialverwaltnng vertritt aber die Auffassung, daß die
von ihr gewünschten Aenderungender Provinzinl-Besoldungsordnungzum größten Teil unabhängig
von der Revision der preußischen Besoldungsordnungvorgenommenwerden könne, da die Beamten
der RheinischenProvinzialverwaltung sowohl an sich als auch im Verhältnis zu den entsprechenden
Beamtenllassen anderer preußischerProvinzen zu niedrig eingruppiert worden seien.

Die Provinzialverwaltung ist der Ansicht, daß ein Teil dieser Wünschesich wird erfüllen
lassen, daß aber von ausschlaggebenderBedeutung hierfür die noch nicht ergangen«»Ausführungl-
bestimmungenzum preußischen Dienstemkummensgesetz sein werden. Letztereshat neben den bisher
ausschließlich vorgesehenen gehobenen «Meilen, in die der Beamte im Wege der Beförderung gelangte
— Leistungsprinzip —, nunmehr zahlreiche, bis in die Gruppe XII hineinreichende Aufrückungs-
stellen geschaffen,es enthält aber keine Nestimmungen darüber, nach welchen Grundsätzen diese
Stellen besetzt werden sollen, ob z. B. der Beamte nach einer bestimmtenAnzahl von Jahren, die
er in der Eingangsstelle verbracht hat, in die höhere Gruppe aufrückt, oder ob, wie der Entwurf
des Besoldungsgesetzes vom 27. Oktober 1920, Drucksache 3176, vorsah, eiu bestimmtesprozentuales
Verhältnis zwischen den Eingangsstellen und den Aufrücknngsstellen bestehen soll oder ob noch andere
Möglichkeiten vorgesehenwerden sollen. Die Entscheidung hierüber ist den Ausführungsbestim
mungen vorbehalten.
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Zahlreiche Wünscheder Provinzialbeamten haben ihre Ursache in dem bisherigen Fehlen
der Aufstiegmöglichkeit in eine höhere Gruppe; die Klagen über diesen Mangel kommen naturgemäß
nicht von den jüngeren Beamten, die eben erst eine Stelle erreicht haben, sondern von denen, die
längere Zeit in einer Gruppe sind, dort vielleichtdas Endgehalt erreicht haben und nun in ver¬
hältnismäßig frühem Lebensalter am Ende des Erreichbaren stehen. Viele dieser Wünschewerden
erfüllt werden können durch Uebernahme des staatlichenSystems der Aufrückungsftellen,ohne daß
es erforderlichsein wird, die Eingangsstelle für die betreffende Beamtenklafsein eine höhere Gruppe
zu verlegen.

Ohne Kenntnis der Ausführungsbestimmungenwird sich eine Revision des Besoldungsplans
nicht ermöglichenlassen, anderseits ist aber eine Beschleunigungderselben in allseitigem Interesse
erwünschtund notwendig, um auf diesem Gebiet zu einem Abschluß zu kommen.

Der Provinzialausschuß hält es deshalb für zweckmäßig, daß der ihm durch den 59. Pro»
vinziallandtag erteilte Auftrag wiederholt wird, umso mehr, als etwaige Bedenken, die früher hier»
gegen hätten erhoben werden können, durch die Bestimmungen des Gesetzes zur Sicherung einer
einheitlichenRegelung der Beamtenbesoldung— sog. Sperrgesetz— vom 21. Dezember 1920 aus¬
geräumt sein dürften.

Der Provinzialausschuß beehrt sich deshalb zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle von der durch den Provinzialausschußbisher beschlossenen
Aenderungder Besoldungsordnungsowie der Bestimmungenüber Ruhegehalt und Hinter¬
bliebenenversorgungder Provinzialbeamten Kenntnis nehmen und ihn mit der Durch¬
führung der weiteren Aenderungen— unter Beobachtungdes Beschlusses des 59. Pro-
vinzillllandtags vom 9. Dezember 1920 — beauftragen."

Düsseldorf, den 12. März 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

6»
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Uesoldungsordnuntt für die Beamten der Rheinischen Provinzialverwaltunss.
Bisherige Fassung. Meue Fassung

auf Grund des Beschlusses des Provinzialausschusses
vom 25. Februar 1921.

I. MensteinKsmmen.
8 1. Regelung der Gehaltsverhältnisse.
1. Die Gehaltsverhältnifseder Beamten wer¬

den durch die Anstellungsurkunde,den Anstellungs-
uertrag oder das Berufungsschreibengeregelt und
zwar, soweit nicht im Einzelfalle Abweichendes
bestimmt ist, »ach dem zu dieser Besoldungsordnung
gehörigen Besoldungsplane.

2. Für Anwärter, Angestellteund Lehrlinge
gelten besondere Bestimmungen,

8 2. Grundgehalt.
Die Beamten erhalten ein Grundgehalt nach

Maßgabe der Besoldungsordnung und des Be¬
soldungsplanes. Beamte, die mehrere im Be¬
soldungsplanevorgeseheneStellen bekleiden, erhalten
das Grundgehalt der höheren Stelle.

Bei weiblichen Beamten — Stellen sind im
Besoldungsplane mit einem (f) bezeichnet — wird
das Grundgehalt um 10 V» gekürzt.

8 3. Dienstaltersstufen.
1. Die Beamten werden mit dem Anfangs-

gruudgehalt der Stelle angestellt, soweit nicht
»,) aus der Vesuldungsordnungsich etwa anderes

ergibt.
d) bei der Anstellung der vom Provinzialland-

tagc zu wählenden Beamten der Provinzial-
landtag, bei der Anstellung der übrigen Beamten
der Provinzialausschuß anders bestimmt.
2. Das Grundgehalt, soweit es uicht Einzel¬

gehalt ist, steigt nach Dienstaltersstufen mit zwei¬
jähriger Anfrücknugsfristbis zur Erreichung des
Höchstgehalts. Die Alterszulagen werden gezahlt
vom 1. des Kalendermonats, in den der Eintritt
in die neue Altersstufe fällt.

8 4. Ortszuschlag.
1. Die Beamten erhalten außer dem Grund¬

gehalt einen Ortsznschlag in derselben Höhe wie
die am gleichen Orte befindlichen Staatsbeamten.
Für seine Höhe ist der dienstliche Wohnsitz maßgebend.

I. ZlensteinKommen.
1. Regelung der Gehaltsverhältnisse.

(Unverändert.)

8 2. Grundgehalt.
Die Beamten erhalten ein Grundgehalt nach

Maßgabe der Besoldungsordnung und des Be¬
soldungsplanes. Beamte, die mehrere im Be-
soldungsplane vorgeseheneStellen bekleiden, erhalten
das Grundgehalt der höheren Stelle.

Bei weiblichen Beamten — Stellen sind im
Nesoldungsplllnemit einem (f) bezeichnet— wird
das Grundgehalt um 10°/» gekürzt.

Auf die Berechnung des Ortszuschlags ist
die Kürzung des Grundgehalts ohne Einfluß.

8 3. Dienstaltersstufen.
(Unverändert.)

3 4. Ortszuschlag.
1. Die Beamten erhalten außer dem Grund¬

gehalt einen Ortszuschlag in derselbenHöhe wie
die am gleichen Orte befindlichen Staatsbeamten.
Für seine Höhe ist der dienstliche Wuhnsitz maßgebend.

Anmerkung: Die eingetretenenVeränderungen sind
durch stärkerenNruck hervorgehoben.
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2. Verheiratete weibliche Beamte erhalten den
Ortszuschlag zur Hälfte.

3. Der Ortszuschlag beträgt in den Orten
Durch-

der Ortsklasse: H, U 0 v ll schnitt
bei einem Grundge- ^t ^/i »/i ^i ^ >^t
halt bis 4900 ^i: 2000 160U 1400 1200 1000 1440
über 4900 bis 5700: 2500 2000 1700 1450 1200 1770
„ 5 700 „ 7 000: 3000 2400 2000 1700 1400 2100
„ 7 000 ,. 8 100: 3500 2800 2300 1950 1600 2430
„ 8100 „ 10 500: 4000 3200 2600 2200 1800 2760
„ 10 500 „ 12 500: 4500 3600 2900 2450 2000 8090
„ 12 500: 5000 4000 3200 2700 2200 3420.

4. Verminderung des Ortszuschlags infolge
von Versetzung gilt nicht als Verkürzungdes Dienste
einkommens.

5. Bei Versetzungen beginnt mit dem Bezug
des Gehalts der neuen Stelle der Bezug des ent¬
sprechenden Ortszuschlags.

§ 5. Dienstwohnung.
1. Wird den Beamten eine Dienstwohnung

gewährt, so werden ihnen auf den Ortszuschlag
einschließlich Ausgleichszuschlag(8 12), falls das
Anfangsgehalt ihrer Besoldungsgruppe7000 Mark
nicht übersteigt, 30 Prozent, falls es 7000 Mark,
aber nicht 11000 Mark übersteigt, 40 Prozent
und im übrigen 50 Prozent des für sie in ihrer
Besoldungsgruppe erreichbaren höchsten Ortszu¬
schlages einschließlich Ausgleichszuschlagzu dem¬
selben angerechnet.

Ueue Fassung.

2. Eine verheiratete Beamtin erhält den
Ortszuschlag nur zur Hälfte, wenn sie mit
ihrem Ehemann einen gemeinsamen Haushalt
führt. Sie erhält jedoch den vollen Ortszu¬
schlag, wenn der Unterhalt der Familie über-
wiegend von ihr bestritten wird.

3. Der Ortszuschlag beträgt iu den Orten
Durch-

der Ortsklasse: ^ L <I v 15 schnitt
bei einem Grundge- ^ <^i ^ ^ ^ ^<
halt bis 4900 ^: 2000 1600 1400 1200 1000 1440
über 4 900 bis 5 700: 2500 2000 1700 1450 1200 1770

„ 5 700 „ 7 000: 3000 2400 2000 1700 1400 2100
„ 7UM„ 8100:3500 2800 2300 1950 1600 2430
„ 8100 „ 10 500: 4000 3200 2600 2200 1800 2760
„ 10 500 „ 12 500: 4500 8600 2900 2450 2000 3090
„ 12 500: 5000 4000 3200 2700 2200 3420.

4. Verminderung des Ortszuschlags infolge
von Versetzung gilt nicht als Verkürzungdes Dienst¬
einkommens.

5. Bei Versetzungen beginnt mit dem Bezug
des Gehals der neuen Stelle der Bezug des ent¬
sprechenden Ortszuschlags.

8 4a.
Die Beamten, deren Dienststelle im be»

setzten Gebiet liegt und die ihren Wohnsitz im
besetzten Gebiet haben, erhalten eine Vesatzungs-
zutage nach den jeweils für die Staatsbeamten
geltenden Vorschriften.

8 5. Dienstwohnung.
1. Wird dem Beamten eine Dienstwoh¬

nung zugewiesen, so wird ihm dafür auf den
ihm zustehenden Ortszuschlag einschließlich
Ausgleichszuschlag ein angemessener Betrag
angerechnet.

Dieser Betrag soll den am Wohnort des
Beamten für Wohnungen derselben Art zu
zahlenden Mietpreisen entsprechen. Die Fest«
setzung geschieht durch die zuständige Behörde
unter Mitwirkung der zuständigen Beamten-
Vertretung. Bei dieser Festsetzung ist zu berück¬
sichtigen außer dem wirklichen Wert der
Wohnung auch der Wert, den die Wohnung
für den Beamten hat.

Auf den Ortszuschlag einschließlichAus¬
gleichszuschlagdürfen, falls das Anfangsgrund¬
gehalt der Besoldungsgruppe des Wohnungs¬
inhabers 7000 Mark nicht übersteigt, nicht
mehr als 30 v. H., falls es 7000 Mark, aber
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2. Bei Beamten, die Einzelgehalt beziehen,
wird über die Berechnungder Dienstwohnungund
der Sachbezüge(8 8) durch den Provinziallandtag
besondere Bestimmung getroffen.

3. Der Landeshauptmann ist ermächtigt,Un¬
billigkeiten, die durch Anwendung der Ziffer 1
entstehen können, auszugleichen.

§ 6. Sondervergütungen.
1. Für Dienstleistungenim Hauptamt, auch

wenn sie über das festgesetzteoder übliche Arbeits¬
maß hinausgehen, werden den Beamten besondere
Vergütungen (persönliche Zulagen, Weihnachts-Pp.
Gratifikationen, Entschädigung für Uebelstunden
ufw.) nur gewählt, wenn solche im Besoldungs-
plane vorgesehen sind. Bisher gewahrte, im Be-
soldungsplane nicht vorgesehene Zulagen und be¬
sondere Vergütungen fallen mit dem Inkrafttreten
dieser Besoldungsordnung fort.

Ob eine von einem Beamten geforderte Arbeit
als Dienstleistungim Hauptamt anzusehenist, be¬
stimmt der Landeshauptmann.

2. Besondere Vergütungen in außerordent¬
lichen Fällen aus zur Verfügung stehenden Mitteln
find hierdurch nicht ausgeschlossen.

8 7. Nebenbezüge.
Mit einem Amt verbundene besondere Neben¬

bezüge (Vorlesungs-,Unterrichtshonurare,Gebühren.
Gewinnanteile usw.) fließen den Beamten nur zu,
soweit dies ausdrücklich bestimmt ist oder geueh-
migt wird.

8 8. Sonstige Vergünstigungen.
Für Verpflegung. Dienstkleidung,Heizungs¬

und Beleuchtungsmittel,Nutzungvon Garten- und
Wirtschaftsland usw. werden den Beamten ange¬
messene Beträge auf das Diensteinkommenange¬
rechnet. Die Festsetzung erfolgt durch die zustän¬
dige Kommission.

Neue Ilassuug.

nicht 11000 Mark übersteigt, nicht mehr als
40 v. K., im übrigen nicht mehr als 50 v. K.
des für ihn in seiner Besoldungsgruppe er»
reichbaren höchsten Ortszuschlags einschließlich
Ausgleichszuschlag angerechnet werden.

2. Gibt der Inhaber einer Dienstwohnung
unter Zustimmung der Provinzialverwaltung
Niiume anderweit ab, die bei der letzten Wert»
festsetzung berücksichtigt sind, so ist der anzu»
rechnende Wert der Wohnung neu festzusetzen.
Der Erlös für die abgegebenen Niiume steht
dem abgebenden Beamten nicht zu.

3. Der Landeshauptmann ist ermächtigt,Un«
billigkeiten, die durch Anwendung der Ziffer 1
entstehenkönnen, auszugleichen.

§ 6. Sondervergütungen»
(Unverändert.)

8 7. Nebenbezüge.
(Unverändert.)

8 8, Sonstige Vergünstigungen.
Für Verpflegung, Dienstkleidung,Heizungs¬

und Beleuchtungsmittel,Nutzung von Garten- und
Wirtschaftsland usw. werden den Beamten ange¬
messene Beträge auf das Diensteinkommenange¬
rechnet. Die Festsetzung erfolgt durch die zustän¬
dige Kommissionunter Mitwirkung der zustän»
digen Veamtenvertretung.
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ß 9. Vesoldungödienstalter.
1. Das Besoldungsdienstalterder Beamten mit

aufsteigenden Gehältern beginnt mit dein Tage der
Anstellungin der jeweiligenStelle, soweit nicht in
der Besolduugsorduuug oder in den Ausführungs¬
bestimmungen dazu etwa Abweichendes bestimmt ist.

2. Den Militäranwärtern wird bei der ersten
planmäßigen Anstellung, wenn sie im Heere oder
in der Marine

a) 9 Jahre oder weniger gedient haben, die tat¬
sächlich abgeleisteteDienstzeit bis zu einem
Jahre,

d) über 9 Jahre gedient haben, außerdem d,c
Militär- und Marinedienstzeit,soweit sie und
die folgende Zivildienstzeit9 Jahre übersteigt,
mit der darüber hinausgehenden Zeit, höchstens
aber mit vier weiteren Jahren auf das Be-
solduugsdienstalterangerechnet.
3. Beim Aufrücken aus einer Besoldungs¬

gruppe in eine andere erhält der Beamte in der
neuen Gruppe stets deu gegenüber seinem bisherigen
Grundgehaltsslltznächsthöheren Satz. Diesen behält
er für die volle, für das Weiteraufsteigeuin die
folgende Stufe vorgeschriebeneZeit. Hätte er
jedoch in der früheren Gruppe schou vor Ablauf
dieser Frist eine weitere Alterszulage erhalten und
wäre er damit in den Bezug eines Grundgehalts
gelangt, das über das in der neuen Gruppe ihm
gewährte hinausgeht oder ihm gleichkommt, so steigt
er auch in der ueueu Befolduugsgruppe zu der¬
selben Zeit in die nächsthöhere Gehaltsstufe.

Meue Jassung.

Den Beamten, die im Interesse der öffent»
lichen Sicherheit und Ordnung zum Tragen
von Dienstkleidung gezwungen sind, sind diese
zu liefern, und zwar unentgeltlich, soweit dies
bisher geschehen ist, sonst unter Anrechnung
eines angemessenen Betrages.

§ 9. Besoldungsdienstalter.
1. Das Besoldungsdienstalter der Beamten

mit aufsteigenden Gehältern beginnt mit dem Tage
der Anstellung in der jeweiligen Stelle, soweit
nicht in der Besoldungsordnungoder in den Aus-
führungsbestimmungendazu etwa Abweichendes be¬
stimmt ist.

Von diesem Zeitpunkt ab sind die Zeit-
abschnitte für das Verbleiben im Anfangs-
grundgebalt und für das Aufsteigen in die
höheren Gehaltsstufen zu rechnen.

2. Den Militäranwärtern wird bei der ersten
planmäßigen Anstellung, wenn sie im Heere oder
in der Marine

».) 9 Jahre oder weniger gedient haben, die
tatsächlich abgeleistete Dienstzeit bis zu einem
Jahre,

*)b) über 9 Jahre gedient haben, außerdem
die nachfolgende Militär» und Marine»
dienstzeit und die nachfolgende Zivil-
dienstzeit. wenn die Gesamtdienstzeit
13 Jahre nicht überschritten hat, mit
höchstens weiteren 4 Jahren, bei längerer
Dienstzeit für je 2 Dienstjahre mit einem
weiteren Jahre bis zur Höchstgrenze von
insgesamt 8 Jahren auf das Vesoldungs-
dienstalter angerechnet.

3. Beim Aufrücken aus einer Besoldungs¬
gruppe in eine andere erhält der Beamte in der
neuen Gruppe stets den gegenüber seinem bis¬
herigen Grundgehaltssatznächsthöheren Satz. Diesen
behält er für die volle, für das Weiteraufsteigen
in die folgende Stufe vorgeschriebene Zeit. Hätte
er jedoch in der früheren Gruppe schon vor Ab¬
lauf dieser Frist eine weitere Alterszulage erhalten
und wäre er damit in den Bezug eines Grund¬
gehalts gelangt, das über das in der neuen Gruppe
ihm gewährte hinausgeht oder ihm gleichkommt,
so steigt er auch in der neuen Besoldungsgruppe
zu derselbenZeit in die nächsthöhere Gehaltsstufe.

") Die günstigere Bestimmung des 8 9 Ziffer 2 b
ist einstweilen nicht auszuführen.
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4. Das Besoldungsdienstalterdarf bei einem
Uebertritt in die nächsthöhere Besoldungsgruppein
dieser nicht um mehr als 4 Jahre, beim Uebertritt
aus Gruppe 12 in Gruppe 13 nicht um mehr
als 6 Jahre gekürzt werden. Werden bei einer
Beförderung Besoldungsgruppen übersprungen, so
ist das Besoldungsdienstalter so festzusetzen, wie
wenn der Beamte zunächst in die dazwischenliegen¬
den Gruppen eingereiht worden wäre.

5. Wieweit den Beamten bei der Festsetzung
des Besoldungsdienstaltersdie Dienstzeit im Reichs-,
Staats- oder Kommunaldiensteoder sonstige Tätig¬
keit außerhalb des Beamtenverhältnissesangerechnet
weiden kann, bestimmt bei den vom Provinzial-
landtage zu wählenden Beamten der Landtag, bei
den übrigen Beamten der Provinzialausschuß. Die
für eine Tätigkeit außerhalb des Beamtenverhält-
nisscs anzurechnende Zeit darf die Hälfte der
Gesamtaufrückungszeitder Besoldungsgruppenicht
übersteigen, in der der Beamte planmäßig angestellt
wird.

6. Von der Festsetzung seines Vesoldungs-
dienstalterswird der Beamte schriftlich benachrichtigt.

7. Für die Bestimmung des Dienstalters der
Beamten im Verhältnis zueinander sind die Vor¬
schriftender Befoldungsordnnng ohne Einfluß.

Neue Fassung.

4, Das Besoldungsdienstalterdarf bei einem
Uebertritt in die nächsthöhere Besoldungsgruppein
dieser nicht um mehr als 4 Jahre, beim Ueber¬
tritt aus Gruppe 12 in Gruppe 13 nicht um
mehr als 6 Jahre gekürzt weiden. Werden bei
einer BeförderungBesoldungsgruppenübersprungen,
so ist das Besoldungsdienstalterso festzusetzen, wie
wenn der Beamte zunächst in die dazwischenliegen¬
den Gruppen eingereiht worden wäre.

5. Wieweit den Beamten bei der Festsetzung
des Besoldungsdienstaltersdie Dienstzeit im Reichs-,
Staats- oder Kommunaldiensteoder sonstige Tätig¬
keit außerhalb des Beamtenverhältnissesangerechnet
werden kann, bestimmt bei den vom Provinzial-
landtage zu wählendenBeamten der Landtag, bei
den übrigenBeamten der Provinzialausschuß. Die
für eine Tätigkeit außerhalb des Beamtenverhält¬
nisses anzurechnendeZeit darf die Hälfte der Ge¬
samtaufrückungszeit der Besoldungspruppe nicht
übersteigen, in der der Beamte planmäßig an¬
gestellt wird.

Ist ein Beamter aus einer planmäßigen
Stelle des Provinzialdienstes freiwillig aus-
geschieden oder ist sein früheres Veamtenver»
hä'ltnis durch Dienstentlassung gelöst worden,
so wird im Falle seiner Wiederanstellung bei
Festsetzung des Besoldungsdienstalters und des
Diensteinkommens der neuen Stelle auf das
frühere Besoldungsdienstalter und das frühere
Diensteinkommen des Beamten in der Negel
keine Nücksicht genommen. Beamte, die ihre
Stelle freiwillig aufgeben, sind hierauf aus'
drUcklich hinzuweisen. Ueber Ausnahmen, die
in einzelnen Fällen aus Villigkeitsgründen ge>
macht werden sollen, entscheidet die Stelle,
die den Beamten anstellt (Provinzialausschuß,
Provinziallandtag). Beamte, die wegen eines
in Ausübung des Dienstes erlittenen Unfalles
in den Nuhestand versetzt worden sind, muß
im Falle ihrer späteren Wiederanstellung die
frühere Dienstzeit auf das Vesoldungsdienst-
alter angerechnet werden.

6. Von der Festsetzungseines Besoldungs¬
dienstalterswird der Beamte schriftlichbenachrichtigt,

7. Für die Bestimmung des Dienstalters der
Beamten im Verhältnis zueinander sind die Vor¬
schriftender Besoldungsordnung ohne Einfluß.

8. Die Entscheidungen des Provinzial-
ausschufses bezw. des Provinziallandtags über
die Festsetzung des Besoldungsdienstalters sind
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§ 10. Anspruch auf Dienstalterszulllgen.
Auf die Dienstalterszulllgen(§ 3) haben die

Beamten einen Rechtsanspruch. Der Anspruch ruht,
solange ein förmliches Disziplinarverfahren oder
wegen eines Verbrechens oder Vergehensein Haupt¬
verfahrenoder eine Voruntersuchungschwebt. Führt
das Verfahren zum Verlust des Amtes, so findet
eine Nachzahlungdes zurückbehaltenen Mehrgehalts
nicht statt.

8 11. Kinderbeihilfen.
1. Neben dem Diensteinkommenerhalten die

Beamten für jedes unterhaltungsberechtigteKind
eine Kinderbeihilfe, die beträgt: bei Kindern bis
zum vollendeten 6. Lebensjahremonatlich 40 Mark,
bei Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahre
monatlich 50 Mark, bei Kindern bis zum vollen¬
deten 21, Lebensjahre monatlich 60 Mark.

2. Für Kinder vom 14. bis 21. Lebensjahre
wird die Kinderbeihilfenur gezahlt, wenn sie kein
reichssteuerpflichtigesEinkommen haben. Ueber¬
steigt das eigene Einkommendes Kindes den reichst
steuerfreien Einkommensteil um weniger als den
Betrag der Kinderbeihilfe einschließlich des Aus¬
gleichszuschlages (ß 12), so wird die Kinderbeihilfe
gewährt, aber gekürzt um den Betrag, um den
das eigene Einkommen des Kindes den reichs-
steuerfreienEinkommensteilübersteigt.

3. Unterhaltungsberechtigtim Sinne des Abs. 1
und 2 sind:

»,) eheliche Kinder,
K) für ehelich erklärte Kinder,
o) an Kindesstatt angenommeneKinder,
ä) unehelicheKinder, wenn der Unterhalt von

dem Beamten als Erzeuger gewährt wird,
vorausgesetzt,daß seine Vaterschaftfestgestellt
ist, oder wenn der Unterhalt von der Beamtin
als Mutter gewährt wird. Die Kinderbei¬
hilfe darf den Betrag der von dem Beamten
als Erzeuger gezahlten Unterhaltsrente nicht
übersteigen. Für ein und dasselbeKind wird
die Kinderbeihilfenur einmal gewahrt.

4. Verheirateten weiblichen Beamten wird die
Kinderbeihilfefür gemeinsame Kinder nur gewährt,
wenn der Ehemann bei Berücksichtigung seiner son-

Neue Ilassung.

für die Beurteilung der vor den Gerichten
geltend gemachten vermögensrechtlichen Dienst»
eintommensansprüche maßgebend.

8 10. Anspruch auf Dienstalterszulllgen.
(Unverändert.)

§ 11. Kinderbeihilfen.
1. Neben dem Diensteinkommen erhalten die

Beamten für jedes .......... Kind eine
Kinderbeihilfe, die beträgt: bei Kindern bis zum
vollendeten 6. Lebensjahre monatlich 40 Mark,
bei Kindern bis zum vollendeten14. Lebensjahre
monatlich 50 Mark, bei Kindern bis zum vollen¬
deten 21. Lebensjahre monatlich 60 Mark.

2. Für Kinder vom 14. bis 21. Lebensjahre
wird die Kinderbeihilfenur gezahlt, wenn sie kein
reichssteuerpflichtiges Einkommenhaben. Uebelsteigt
das eigene Einkommendes Kindes den reichssteuer¬
freien Einkommensteilum weniger als den Betrag
der Kinderbeihilfe einschließlich des Ausgleichszu¬
schlages (§ 12), so wild die Kinderbeihilfegewährt,
aber gekürzt um den Betrag, um den das eigene
Einkommendes Kindes den reichssteuerfreienEin¬
kommensteilübersteigt

3. Die Kinderbeihilfe wird gewährt:
a) für eheliche, für ehelich erklärte und an

Kindesstatt angenommene Kinder,
b) für Stiefkinder, die in die Familien¬

gemeinschaft aufgenommen sind,
c) auf Antrag für uneheliche Kinder, wenn

der Unterhalt von dem Beamten als
Erzeuger gewährt wird, vorausgesetzt, daß
seine Vaterschaft festgestellt ist, oder wenn
der Unterhalt von der Beamtin als
Mutter gewährt wird. Antragsberechtigt
ist außer dem Beamten selbst auch der
Vormund des Kindes. An wen die
Beihilfe auszuzahlen ist, bestimmt das
Vormundschaftsgericht.
4. Verheirateten weiblichen Beamten wird die

Kinderbeihilfefür gemeinsame Kindel nur gewährt,
wenn der Ehemann bei Berücksichtigungseiner
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stigen Verpflichtungenaußerstande ist, ohne Ge¬
fährdung des standesgemäßen Unterhaltes der
Familie diese zu unterhalte:,.

5. Die Zahlung der Kinderbeihilfe erfolgt
mit dem 1. desjenigenMonats, in dem die Vor^
aussetzungenfür den Anspruch erfüllt sind. Die
Kinderbeihilfe fällt weg mit dem Fortfall des
Diensteinkommens,im übrigen mit dem Ablauf
des Kalendervierteljahres,in dem die sonstigen Vor
aussetzuugeufür die Gewährung wegfallen, ins¬
besondere das Kind das 14. <oder 21. Lebensjahr
vollendet, stirbt oder eine Ehe eingeht oder in
dem das Kind nach Vollendung des 14. Lebens¬
jahres ein eigenes reichssteuerpflichtiges Einkommen
bezieht, das den reichssteuerfreienEinkommensteil
um mindestens den Betrag der Kinderbeihilfeein»
schließlich Ausgleichszuschlag(8 12) übersteigt.

8 12. Ausgleichszuschlag.
Zu dem Grundgehalt, dem Ortszuschlag und

den Kinderbeihilfen wird zur Anpassung an die
jeweilige Wirtschaftslage den Beamten ein ver¬
änderlicherAusgleichszuschlag in Höhe des für die
Staatsbeamten für die gleiche Zeit festgesetzte»
Satzes gewährt.

ß 13. Gehaltszahlung beim Todesfall.
1. Hiuterläßt ein im Dienst verstorbener ruhe-

gehaltsberechtigter Beamter eine Witwe oder unter-
haltsberechtigteKinder (8 11 Abs. 3), so werden
die vollen Dienstbezügedes Verstorbenennoch für
die auf den Sterbemonat folgenden 3 Monate unter
Anrechnung der für die Zeit nach dem Sterbe¬
monat bereits gezahlten Gehaltsbezüge gewährt.

2. Dieser Betrag kann mit Genehmigungdes
Provinzialausschuffes auch dann gewährt werden,
wenn der Verstorbene keine Witwe und Unterhalts«
berechtigte Kinder, wohl aber bedürftige Verwandte
der aufsteigenden Linie oder bedürftigeGeschwister,
Geschwisterkinder oder Pflegekinder hinterläßt, deren
HllUpternährer er war, und ferner, wenn und so¬
weit der Nachlaß znr Deckung der Kosten der letzten
Krankheit und der Beerdigung nicht ausreicht.

3. Die Zahlung erfolgt im voraus in einer
Summe. An wen sie zu erfolgen hat, bestimmt
der Landeshauptmann,

Hlene Fassung.

sonstigen Verpflichtungenaußerstandeist, ohne Ge¬
fährdung des standesgemäßenUnterhaltes der Fa¬
milie diese zu unterhalten.

Das Necht auf Bezug der Beihilfe
ruht, soweit für ein Kind aus Mitteln des
Reichs, der Länder, anderer öffentlicher Ver»
bände oder anderer Arbeitgeber eine ent»
sprechende Beihilfe gezahlt wird.

5. Die Zahlung der Kinderbeihilfe erfolgt
mit dem 1. desjenigenMonats, in dem die Vor¬
aussetzungenfür den Anspruch erfüllt sind. Die
Kinderbeihilfe fällt weg mit dem Fortfall des
Dienfteinkommens,im übrigen mit dem Ablauf des
Kalendervierteljahres,in dem die sonstigen Voraus¬
setzungen für die Gewährung wegfallen, insbe-
soudere das Kind das 14. oder 21. Lebensjahr
vollendet, stirbt oder eine Ehe eingeht oder in dem
das Kind nach Vollendung des 14. Lebensjahres
ein eigenes reichssteuerpflichtigesEinkommen be¬
zieht, das den reichssteuerfreienEinkommensteil
um mindestensden Betrag der Kinderbeihilfeein¬
schließlich Ausgleichszuschlag (§ 12) übersteigt.

ß 12. Ausgleichszuschlag.
(Unverändert.)

§ 13. Gehaltszahlung beim Todesfall.
(Unverändert.)
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Bisherige Fassung.

H 14. Uebergangsbestimmungen.
1. Die am 1. April 1920 im Dienste be¬

findlichen Beamten mit aufsteigenden Gehältern
werden in die Besoldungsgruppen mit derjenigen
Gehaltsstufe eingereiht, die ihrem bisherigen Be¬
soldungsdienstalterin der Stelle entspricht, die sie
am 1. April 1920 bekleiden. Dabei wird für
diejenigen Beamten, die bisher ein Einzelgehalt
bezogen und für die durch diese Besoldungsordnung
Dienstllltersstufen eingeführt werden, das Besol-
dungsdienstalter auf den Tag des Eintritts in ihre
Stelle festgesetzt.

2. Werden durch den Besoldungsplan mehrere
Klassen der bisherigen Besoldungsordnungzu eiuer
Gruppe vereinigt, so ist die volle Dienstzeit, die
der Beamte in den vereinigtenKlassen zurückgelegt
hat, bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters
zu berücksichtigen.

3. Sollte sich für einzelnevor dem 1. April
1920 beförderteBeamte ergeben, daß am 1. April
1920 nach den neuen Gehaltsgrundsätzenihr Gehalt
in der jetzigen Stelle hinter dem Satze zurückbleibt,
den sie erhalten würden, wenn sie in der zuletzt
von ihnen bekleideten Stelle verblieben und erst zum
1. April 1920 befördert worden wären, oder daß
sie in der früheren Stelle bei dem nächsten Auf¬
steigen nach dem 1. April 1920 früher einen höhereu
oder den gleichen Grundgehaltssatz erreicht hätten,
als es in der neuen Stelle der Fall sein würde,
so ist das Besoldungsdienstalterso festzusetzen, als
wenn sie erst mit dem 1. April 1920 in die neue
Stelle eingerückt wären.

4. Den Beamten aus der Klasse der Militär-
anwärter, auch wenn sie sich nicht mehr in der
ersten Stelle befinden, wird das Besoldungsdienst¬
alter soweit vorgerückt, wie es vorgerückt wäre,
wenn ß 9 Abs. 2 schon zur Zeit ihrer ersten plan-
mähigen Anstellung oderHIeberführnng in eine höhere
Gehaltsklassegegolten hätte.

Neue Fassung.

8 14. Uebergllngsbestimmungen.
1. Die am 1. April 1920 im Dienste befind«

lichen Beamten mit aufsteigenden Gehältern werden
in die Besoldungsgruppenmit derjenigenGehalts¬
stufe eingereiht, die ihrem bisherigen Besoldungs¬
dienstalter in der Stelle entspricht, die sie am 1. April
1920 bekleiden. Dabei wird für diejenigenBe¬
amten, die bisher ein Einzelgehalt bezogen und
für die durch diese BesoldungsordnungDienstlllters¬
stufen eingeführtweiden, das Befoldungsdienstalter
auf den Tag des Eintritts in ihre Stelle festgesetzt.

Für Beamte, die zum 1. April 1920 in
eine Stelle befördert werden, die in einer
höheren Besoldungsgruppe als die bisher von
dem Beamten bekleidete Stelle vorgesehen
ist, wird das Besoldungsdienstalter unter Be¬
rücksichtigung von § 9 Abs. 3 so festgesetzt,
als wenn sie erst im Laufe des 1. April 1920
in die neue Stelle eingerückt wären. Das
Gleiche gilt für diejenigen Beamten, welche
mit Wirkung vom 1. April 1920 in Stellen
eingereiht werden, die als Aufrückungsstellen
bezeichnet sind.

2. Weiden durch den Besoldungsplanmehrere
Klassen der bisherigen Besoldungsordnungzu einer
Gruppe vereinigt, so ist die volle Dienstzeit, die
der Beamte in den vereinigtenKlassenzurückgelegt
hat, bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters
zu berücksichtigen.

3. Sollte sich für einzelnevor dem 1. April
1920 beförderte oder aus dienstlichenRücksichten
versetzte Beamte ergeben, daß am 1. April 1920
nach den neuen Gehaltsgrundsätzenihr Gehalt in der
jetzigen Stelle hinter dem Satze zurückbleibt, den sie
erhalten würden, wenn sie in der zuletzt von ihnen
bekleideten Stelle verblieben und erst zum 1. April
1920 befördert worden wären, oder daß sie in der
früheren Stelle bei dem nächsten Aufsteigen nach
dem 1. April 1920 früher einen höherenoder den
gleichen Grundgehaltssatz erreicht hätten, als es in
der neuen Stelle der Fall sein würde, so ist das
Besoldungsdienstalterso festzusetzen, als wenn sie
erst mit dem 1. April 1920 in die neue Stelle
eingerückt wären.

4. Den Beamten aus der Klasse der Militär-
anwärter, auch wenn sie sich nicht mehr in der
ersten Stelle befinden, wird das Besoldungsdienst¬
alter soweit vorgerückt, wie es vorgerücktwäre,
wenn ß 9 Abs. 2 schon zur Zeit ihrer ersten plan¬
mäßigen Anstellung oder Ueberführung in eine
höhere Gehaltstlasse gegolten hätte.
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Misyerige Zassung.

8 15. Versetzungvon Beamten.
Versetzungen,die aus dienstlichenGriindcu

erforderlichwerden, muß sich jeder Provinzial-
beamte gefallen lassen, sofern in dem neuen Amt
eine gleichartige oder gleichwertigeTätigkeit von
ihm gefordert wird, auch wenn das neue Amt mit
einem geringeren Einkommen verbunden ist. In
diefem Falle bezieht der Beamte das bisherige
Diensteinkommenund die entsprechendenAlteis¬
zulagen weiter, dagegen kommen etwaige Neben¬
einnahmen, falls sie nicht auch für das neue Amt
vorgesehen sind, in Fortfall.

8 16. Stellenzahl.
Die Zahl der zu jeder Gruppe gehörenden

Beamten wird durch den Haushaltsplan lediglich
nach Maßgabe des Bedürfnisses festgesetzt.

8 17. Zahlung der Dienstbezüge.
Die Beamten erhalten ihre Dienstbezüge,

soweit sie ihnen in festen Barbezügen zustehen,
monatlich, bei Ueberweifung auf eiu Konto viertel¬
jährlich im voraus.

§ 18. Aenderung der Bezüge.
Eine Aenderung der durch diese Aesoloungs-

ordnung geregelten Dienstbezüge bleibt für den
Fall einer durch Gesetz erfolgenden Aenderung der
Bezüge der Staatsbeamten dem Provinziallandtag
vorbehalten.

Aeue Fassung.

5. Ueber vorstehende Bestimmungen hin¬
aus kann der Provinzialausschuß bezw. der
Provinziallandtag in besonders gearteten Aus¬
nahmefällen zur Vermeidung offenbarer Härten
eine Vorrückung des Vesoldungsdienstalters
bestimmen.

8 15. Versetzungvon Beamten.
(Unverändert.)

8 16. Stellenzahl.
(Unverändert,)

§ 17. Zahlung der Dienstbezüge.
(Unverändert.)

§ 1«. Aenderung der Bezüge.
Aenderungen der Vesoldungsordnung

tonnen insoweit durch den Haushaltsplan er¬
folgen, als sie durch Aenderungen in der
Organisation der Provinzialverwaltung, ins-
besondere durch die Einrichtung neuer in der
Vesoldungsordnung nicht aufgeführter Ve-
amtenklafsen erforderlich werden.

Eine Aenderung der durch diese AesuldungB-
urdnung geregelten Dienstbezüge bleibt für den
Fall einer durch Gesetz erfolgenden Aenderung der
Bezüge der Staatsbeamten dem Provinziallandtag
vorbehalten.

8 19.
Die Kriegszeit wird allen Provinzial»

beamten nach Maßgabe der staatlichen Ve-
stimmungen angerechnet.
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Bisherige Fassung.

Bisher ß 19, jetzt § 21.
Inkrafttreten der Besoldungsordnung.
Diese Vesoldungsordmmgtritt am 1. April

1,920 in Kraft. Alle entgegenstehendenBestim¬
mungen weiden aufgehoben.

Visher Z 20, jetzt 8 22.
Ausfiihrungsbestimmungen.

Der Landeshauptmann wird zum Erlaß von
Auöführungsbestimmungeuermächtigt.

Ueue Fassung.
§20.

Soweit bei Ausführung dieser Vesoldungs-
ordnung Streitigkeiten über die dem einzelnen
Beamten aus diesen Bestimmungen zustehenden
Ansprüche entstehen, ist von den zur Ent¬
scheidung berufenen Verwaltungsbehörden auf
Antrag des Beamten die für ihn zuständige
Veamtenvertretung zur Mitwirkung zuzu¬
ziehen.

8 21. Inkrafttreten der Besoldungsordnung.
Diese Befoldungsordnung tritt am 1. April

1920 in Kraft. Alle entgegenstehendenBestim¬
mungen werden aufgehoben.

8 22. Ausführungsbestimmungen.
Der Landeshauptmann wird zum Erlaß von

Ausfilhrungsbestimmungenermächtigt.

Bericht und Antrag
Anlage 12.

(Drucksachen. Nr. II.)

des Provinzialausschusses,
betreffend

Aenderung des 8 ^7 des Reglements, betreffend die Versetzung der
Provinzilllbeamten der Rheinprovinz in den Ruhestand.

Nach dem Gesetz vom 15. Dezember 1920, betreffend Einführung einer Altersgrenze,
treten unmittelbare Staatsbeamte, mit Ausnahme der richterlichen Beamten, an dem auf die
Vollendung des 65. Lebensjahres zunächst folgenden 1. April oder 1, Oktober in den Ruhestand.
Auf Antrag des Fachministers kann das Staatsministerium für einzelne Beamte die Wirkung der
vorgeschriebenen Altersgrenze bis zu einem späteren Zeitpunkte, jedoch nicht bis nach Vollendung
des 68. Lebensjahres hinausschieben.

Bei den richterlichenBeamten tritt an die Stelle des 65. das 68. Lebensjahr, eine
Hinausschiebungist nicht vorgesehen.

Der Uebertritt in den Ruhestand erfolgt kraft Gesetzes ohne besonderesVerfahren.
Nach § 9 können die Bestimmungen dieses Gesetzes durch Provinzialstatut auch für die

Provinzialbeamten in Kraft gesetzt werden.
Es muß zugegeben werden, daß der dem Gesetz zugrunde liegende Gedanke ein richtiger

ist, und daß die Maßnahmen, die auf Grund dieses Gesetzes erfolgen, in zahlreichen Fällen sachlich
begründet sein werden.



54 Anlagen zn den Sitzungsprutokollen. Nr. 12.

In anderen Fällen wird man das Gegenteil feststellenmüssen; es werden Beamte den
Dienst verlassen müssen, bei denen körperlicheund geistige Leistungsfähigkeit,Verwertung ihrer
langjährigen Erfahrungen usw. eine Belassung im Dienst wünschenswertermachen würden als bei
manchem jüngeren Beamten. Diese Unterschiedetonnen nicht ausbleiben bei Anwendung eines
Gesetzes,das zwangsweisean das rein äußerlicheMoment der Vollendung des 65. Lebensjahres
Folgen knüpft und keinen Spielraum läßt für die Berücksichtigung der Tatsache, daß die Erreichung
dieses Lebensalters bei den einzelnenMenschenaußerordentlichverschieden wirkt.

An die Stelle des Zwangs wird die Möglichkeit treten müssen, einen 65 Jahre alten
Beamten ohne seinen Willen in den Ruhestand zu versetzen. Das nach ßs 1? ff. des Reglements,
betreffend die Versetzung der Provinzialbeamten der Rheinprovinz in den Ruhestand, vom
12. März/28. Mai 1908 vorgeseheneVerfahren zur Versetzung eines Beamten gegen dessen
Willen in den Ruhestand würde damit fortfallen, die Erörterungen, Beweiserhebungenusw. über die
Frage der Dienstsähigkeitwürden ausscheiden. Eine derartige Bestimmung dürfte den tatsächlichen
Verhältnissen besser Rechnung tragen als das preußische Gesetz.

Der Provinzialausschuß beantragt daher:
„Der Provinziallandtag wolle folgende Aenderung des Reglements, betreffenddie Ver¬

setzung der Provinzialbeamten der Rheinprovinz in den Ruhestand, vom

1908 beschließen:
8 1? bisherigeFassung:

Hat ein Provinzialbeamter das 65. Lebens¬
jahr vollendet, so kann er gegen seinen Willen
in den Ruhestand versetzt werden, wenn von der
ihm unmittelbar vorgesetztenDienstbehörde bezw.
von dem Landeshauptmann, bezw. wenn es sich
um die Versetzungdes Landeshauptmanns in
den Ruhestand handelt, von dem Vorsitzenden
des Provinzialausschussesdie Erklärung abge¬
geben wird, daß sie nach pflichtmäßigemEr^
messen den Beamten für unfähig halten, seine
Amtspflichtenferner zu erfüllen.

Provinzialbeamte, welche das 65. Lebens¬
jahr vollendet haben, können auch ihrerseits die
Versetzung in den Ruhestand ohne den Nachweis
der Dienstunfähigkeitbeanspruck)en.

12. März
28. Mai

Düsseldorf, den 12. März 1921.

§ 1? neue Fassung:
Provinzialbeamte, welche das 65. Lebens¬

jahr vollendet haben, können sowohl ihrerseits
die Versetzungin den Ruhestand beanspruchen,
als auch durch Beschluß der in § 15 Absatz 2
genannten Stellen in den Ruhestand versetzt weiden.

Im ersteren Falle ist der Beamte zur An¬
gabe von Gründen nicht verpflichtet, im letzteren
Falle hat er keinen Anspruch auf Mitteilung
der Gründe, muß aber auf seinen Antrag ge¬
hört werden. Von der Absicht, ihn in den
Ruhestand zu versetzen, ist der Beamte 4 Wochen
vor der Beschlußfassungzu benachrichtigen.

Der gemäß Absatz 1 ergehende Beschlußist
endgültig. Er tritt drei Monate nach Ablauf
des Monats, in dem er ergangen ist, in Kraft.

Die Bestimmungender nachfolgenden §§ 18
bis 21 finden für die Fälle, in denen Beamte
wegen Vollendung des 65. Lebensjahres in den
Ruhestand versetzt werden, keine Anwendung.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer,

Vorsitzender.
1>. von Renvers,

Landeshauptmann,
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Anlage 13.
(Drucksachen.Nr. 12.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Versetzung des Landesbaurats, Geheimen Baurats Esser in den Ruhestand.

Landesbaurat, Geheimer Baurat Esser, geboren am 24. Oktober 1847, hat mit Rücksicht
auf seinen Gesundheitszustandseine Versetzung in den Ruhestand zum 1. Juli d. Is. beantragt.

Der Provinzilllausschuß hat, da Herr Geheimrat Esser die im H 1? des Reglements,
betreffend die Versetzung der Provinzialbeamten der Rheinprovinz in den Ruhestand, angegebene
Altersgrenze überschrittenhat, in der Sitzuug vom 12. d. Mts. beschlossen,die Inruhestandversetzung
des Genannten unter Bewilligung der ihm nach den Bestimmungen des uorgedachtenReglements
zustehenden Ruhegehaltsbezügebeim Provinziallandtage zu beantragen.

Mit Bezugnahme auf § 15 des Pensionsreglements wird daher beantragt:
„Der Provinziallandtag wolle die Versetzung des Landesbaurats, Geheimen Baurats
Esser iu den Ruhestand vom 1. Inli d. Is, ab unter Bewilligung der ihm reglements«
mäßig zustehenden Ruhegehaltsbezügebeschließen".

Düsseldorf, den 12. März 1921.

Der Provinzilllausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renuers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 14.

Bericht und Antrag
(Drucksachen.Nr. 13.)

des Provinzialausschusses,
betreffend

die Stellungnahme des Provinziallandtags zu dem Entwurf eines Gesetzes über
die Erweiterung der Selbständigkeitsrechte der Provinzen.

Wie aus den Anlagen hervorgeht, ist die Provinzialverwattung ersucht worden, ein G»t°^.
achten des am 13. März 1921 zusammentretendenProvinziallandtags zu einem dem Landes- "^"^
hauptmann am 14. v. M. zugegangenen Entwurf eines Gesetzes über die Erweiterung der
Selbständigteitsrechteder Provinzen herbeizuführen.
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Der Provinzicilllusschußhat in seiner Sitzung am 25. v. M. zu diesem ErsuchenStellung
genommen. Er ist der Ansicht, daß bei der außerordentlichenBedeutung dieses Gesetzentwurfsdie
Begutachtung durch den Provinziallandtag einer sorgfältigen, längere Zeit erforderndenVorbereitung
bedarf, und beehrt fich, den Gesetzentwurf— Anlage 3 — vorzulegen mit dem Antrage:

„Der Provinziallandtag wolle eine Kommission wählen, die in Verbindung mit der
Provinzialverwaltung den Entwurf zu prüfen und dem folgenden Provinziallandtag
Bericht zu erstatten hat".

Düsseldorf, den 12. März 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Der Ober-Präsident der Anlage 1.
Rheinprovinz.

I.'Nr. ?. 145/21. Coblenz, den 23. Februar 1921.

Unter Bezugnahme auf die §§ 34 und 58 der Provinzialordnnng für die Rheinprovinz
ersuche ich, den mit meinem Schreiben vom 12. dieses Monats — IV 102/21 — übersandten
Entwurf eines Gefetzes über die Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen dem am
13. n. Mts. zusammentretendenProvinziallandtage zur Abgabe seines Gutachtens vorzulegen und
mir das Gutachten demnächst zukommen zu lassen.

In Vertretung: gez. Brandt.

An den
Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz/

Düsseldorf.

Der Minister des Innern. Anlage 2.

IV» III. 113.

Berlin, den 1. Februar 1921.

In der Anlage übersende ich 12 Abdrucke des vorläufigen Entwurfs eines Gesetzes über
die Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen zur gefälligen Kenntnisnahme mit dem
Ersuchen, den Entwurf demnächst an den Provinziallandtag, fobald er auf Grund des Gefetzes über
die Wahlen zu den Provinziallandtagen uud zu den Kreistagen vom 3. Dezember 1920 neu
gewählt worden ist, zur Stellungnahme weiterzugebenund seinerzeitüber das Gutachten des Pro«
vinziallandtags zu berichten.
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Der Gesetzentwurfwill das Programm des Artikels 72 der PreußischenVerfassung,in dem
den Provinzen eine Erweiterung ihrer Zuständigkeit auf dem Gebiete der Verwaltung zugesagt ist.
näher ausführen. Den Provinzen werden neue Rechte sowohl auf dem Gebiete der provinziellen
Gesetzgebungwie auf dem der Verwaltung eingeräumt. In Zukunft sollen auch die Provinzial-
landtage berechtigtsein, auf den ihnen durch das Autonomiegesetzübertragenen Gebieten bindende
Rechtsnormen zu geben. Hierher gehören insbesondereder Erlaß von Ausfiihrungsbestimmungen
unter den im Gesetz näher bezeichneten Voraussetzungensowie die Regelung solcher im Gesetz be¬
sonders genannten Angelegenheiten,die wegen ihres Charakters oder ihrer örtlichen Eigenart sich
besonderszu einer provinziellenPflege eignen, wie das Wegerecht,das Feld- und Forstpolizeirecht,
das Recht der land- und forstwirtschaftlichenInteressengemeinschaften(Realgemeinden, Haubergs-
genossenschaften, Gehöferschaften,Märkerschaften usw.), das Erbrecht bäuerlicher Grundstücke,das
Recht des Feuerwehrwesens,das Recht der Jugendfürsorge, abgesehen vom Unterrichtswesen,sowie
das Recht der Denkmals- und Heimatpflege(vgl. § 2).

Neben der Gewährung dieses Gesetzgebungsrechts an die Provinzen tritt eine wesentliche
Erweiterung ihrer Zuständigkeit auf dem Gebiete der Verwaltung. Entsprechendder auch in der
Verfassung vorgesehenen Einteilung ist hierbei zwischen Selbstverwaltungsangelegenheitenund Auf-
tragsangelegenheitenzu unterscheiden. Der Kreis der ersteren, die die Provinzen der Zentralstellen
nach eigener freier, pflichtmäßigerEntschließung verwalten können, erstreckt sich in vollem Umfang
auf alle die Gebiete, auf denen den Provinzen das Gesetzgebungsrecht zusteht. (Vergl. § 5.)

Daneben sollen den Provinzen als Auftragsangelegenheiteneine Reihe wichtigerstaatlicher
Aufgaben übertragen werden, deren Ausführung bisher den staatlichenVerwaltungsbehördenoblag.
Diese Auftragsangelegenheitenbleiben wie bisher staatliche Angelegenheiten,lediglich ihre Ausführung
in den Provinzen findet in Zukunft durch provinzielle Organe statt. Wie bisher die staatlichen
Behörden in der Provinz im allgemeinen und zum Teil auch in Einzelfragen der Anweifung der
obersten Landeszentralbehördeunterstanden, fo würden in Zukunft bezüglich dieser Auftragsangelegen¬
heiten auch die provinziellenOrgane den obersten Landeszentralbehördenunterstehen. Nach § 6 des
Gesetzes handelt es sich hierbei um folgende Gebiete: das Kleinbahnwesen,die wichtigsten Gebiete
des Wasserwesens, insbesonderedas Meliorationswefen, die Baupolizei und das Fluchtlinienwefen,
die Wohnungsfürsorge, das landwirtschaftlicheUnterlichtswesen,das Gebiet der Arbeitsnachweisung
und der Berufsberatung, das Eichwesen.

Schließlich sieht der Gesetzentwurfdie Einführung von Beiräten, zunächst bei dem Pro-
vinzialschulkullegium und den Regierungs-Abteilunge»für Kirchen-und Schulwefenvor.

Diese Beiräte sind von dem Provinziallandtag nach Verhältniswahlrecht zu bestellen und
verwalten ihr Amt ehrenamtlich. Ihre Mission ist, eine Mitwirkung der provinziellenBevölkerung
bei Verwaltungsmllßnahmenvon allgemeinerund für die Allgemeinheitbesonderer Bedeutung herbei¬
zuführen. Während diese Mitwirkung im allgemeinen der Natur der Sache entfprechend nur beratend
fein kann, ist ihr bei solchen Verwattungsmaßnahmen, die die Veränderung der Konfessionalitäteiner
bestehendenSchule und die Gestaltung des Religionsunterrichts in einer bestehenden Schule zum
Gegenstand haben, ein Recht zur Zustimmung oder Ablehnung gesichert. (Z 8.)

Darüber hinaus können durch ProvinzialgesetzBeiräte auch für die Ober- und Regierungs-
Präsidenten behufs Mitberatung auf einzelnenVerwaltungsgebietengeschaffen werden. (§ 9.)

Selbstverständlich werden den Provinzen durch die Uebertragung der erwähnten neuen
Zuständigkeiten neue Koste» erwachsen. Bei der überaus ungünstigen Lage der Finanzen des
Staates wie auch der Provinzen wird auch hier größte Sparsamkeit notwendig sein. Der Staat

8
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will den Provinzen, deren Unkosten bei der Ausführung der bisher von staatlichenOrganen durch¬
geführtenAufgabenin ihrer Gesamtheitvoraussichtlich höher als die bisherigenstaatlichen Aufwendungen
sein weiden, außer den für den Staat durch die Neuregelungersparten Beträgen einen Zuschlagvon
50°/« überweisen. Bei den Auftragsangelegenheitenverbleiben dem Staat dabei zu seinen Lasten
naturgemäß alle diejenigen Ausgaben, die zur rein sachlichenVerwendungfür die einzelnen Angelegen¬
heiten selbst bestimmtsind.

Um Mißverständnissenvorzubeugen, ist in geeigneterWeise besondersdarauf hinzuweisen,
daß die Bestimmungen des Entwurfs keineswegsden vollen Umfang der den Provinzialverbänden
obliegenden Aufgaben und Zuständigkeitenumfassen,daß sie vielmehr nur nach einer, allerdings sehr
wichtigenSeite — nämlich im Verhältnis zu dem Staate —, die Ergänzung zu den bereits bisher
gegebenenZuständigkeitenbilden. In letzter Hinsicht verweise ich insbesondereauf den wichtigsten
Grundsatz des deutschen Gemeindeverfassungsrechtes,wonach Gemeinden und Gemeindeverbändensich
auf allen Gebieten, auf denen oie Zuständigkeit nicht anderweitig geregelt ist, kraft ihres Selbst¬
verwaltungsrechtes betätigen können. Das gilt insbesondere für den großen Kreis der Aufgaben
auf wirtschaftlichemund sozialem Gebiete, insbesondereauf dem Gebiete der Wohlfahrtsfürsorge.

Neben diesem Selbstverwaltungsrechtsiud den Provinzen weiter in jüngster Zeit durch die
Reichs- und die PreußischeVerfassung wichtigeneue politische Rechte eingeräumt worden. Hierher
gehören insbesonderedie Rechte auf Mitvertretung des Landes Preußen im Reichsrat und auf aus¬
schließliche Besetzungdes Preußischen Staatsrats durch Vertreter der Provinzen, endlich auf Mit¬
wirkung bei der Besetzungder wichtigsten Verwaltungsposten in der Provinz.

Der anliegende Gesetzentwurfist inzwischenin der Presse von mir veröffentlichtworden.
Es handelt sich, wie ich nochmalshervorhebe,zunächst lediglichum einen vorläufigeu Entwurf, der
eine festumrissene Grundlage für die gutachtliche Stellungnahme der neuen Provinziallandtage sowie
für Erörterungen der Presse bilden soll.

Ich ersuche ergebenst, bei dem demnächstigen Bericht über die gutachtliche Stellungnahme
des Provinziallandtages, auch selbst, sowohl grundsätzlichwie zu den einzelnen Punkten des Ent¬
wurfs Stellung zu nehmen, mich auch über wichtige Aeußerungen dazu, sei es der Presse, sei eS
politischerParteien oder maßgebenderPersönlichkeiten,zu unterrichten.

In Vertretung:
gez. Unterschrift.

An die
Herren Ober-Präsidenten

der Provinzen Ostpreußen, Brandenburg, Nieder¬
schlesien, Sachsen, Schleswig-Holstein, Hannover,

Westfalen, Hessen-Nassau,Rheinprovinz.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 14. 59

Anlag e 3.

Entwurf
eines Gesetzes über die Erweiterung der Selbständigkeitsrechte der Provinzen.

§ i.
Die Provinzialverbände sind befugt, durch Provinzialgesetzauf den in § 2 bezeichneten

Gebieten für den Umfang der Provinz Vorschriftenmit Gesetzeskraft zu erlassen.
Den Provinzialgesetzengehen vor:

1. Reichsgesetze,
2. Landesgesetze, die

entweder
«,) künftig ergehen

oder
b) auf anderen Gebieten ergangen sind.

Erlassene Provinzialgefetzetreten insoweit außer Kraft.
Rechte und Pflichten, die durch Provinzialgefetzebegründet werben, muffen nach festen

gleichmäßigenNormen bemessen werden.
Dem Reich und dem Staat können durch Provinzialgesetz andere Lasten oder Pflichten

nicht auferlegt werden als diejenigen, welche fich für ihn als Eigentümer von Grundstückenoder
als Unternehmen gewerblicher Betriebe nach den für Grundbesitzerund Gewerbetreibendeallgemein
geltenden Normen ergeben.

s 2.
Der Regelung durch Provinzialgesetzunterliegen:
1. Ausfühmngsvorschriften zu Staatsgesetzen, soweit in diesen Gesetzen nichts anderes

bestimmtist, sowie zu Reichsgesetzen, soweit der Erlaß solcher Vorschriftenden Provinzen
landesrechtlichübertragen ist.

2. Angelegenheiten,deren befondereRegelung für die einzelnen Provinzen zweckmäßig ist.
Solche Angelegenheitensind bis auf weiteres:
»,) das Wegerecht,
K) das Feld- und Forstpolizeirecht,
o) das Recht der land- und forstwirtfchaftlichen Interesfengemeinfchaften(Realgemeinden,

Hllubergsgenoffenfchaften,Gehöferfchaften, Märkerfchaften, Iahnschaften usw.) mit
Ausnahme der Wassergenossenschaften,

ä) das Erbrecht bäuerlicher Grundstücke,
s) das Recht des Feuerwehrwesens,
k) das Recht der Jugendfürsorge, abgesehen vom Unterrichtswesen,
ß) das Recht der Denkmals- und Heimatpflege.

8 3.
Der Erlaß von Provinzialgesetzenerfolgt nach den für den Erlaß von Provinzialstatuten

vorgefehenenBestimmungen.

Soweit die Provinzialgesetzedie Verwaltungsbehörden zu Anordnungen an bestimmte
Personen ermächtigen, welche ein Gebot oder Verbot enthalten oder die Rechte Dritter berühren,

8»



60 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 14.

müssendie Provinzialgesetzeden durch solche Anordnung Betroffenen gegen die Anordnung innerhalb
zweier Wochen den Einspruch gewähren.

Für die weitere Behandlung des Rechtsmittels müssen folgende Grundsätzebeachtet werden:
Der Einspruch ist bei derjenigen Stelle einzulegen, welche die Anordnung erlassen hat.

Gegen den auf den Einspruch ergehenden Bescheid oder, falls im Provinzialgesetzgegen diesen
Beschwerde an höhere Instanzen vorgesehen ist, gegen den in letzter Instanz ergehenden Veschwerde-
bescheid steht den Betroffenen die Klage im Verwaltuugsstreitverfahren zu unter den im § 127
Absatz 3 des Landesverwaltungsgesetzesvorgesehenen Voraussetzungen.

Den Provinzialverbänden wird als Selbstverwaltungsangelegenheitübertragen die bisher
von den Ministern, den Ober-Präsidenten und Regierungs-Präsidenten geführte Verwaltung der¬
jenigen Angelegenheiten,die gemäß § 2 der Regelung durch Provinzialgesetzunterliegen.

Die den Ministern, den Ober-Präsidenten und Regierungs-Priisidentenin diesen Angelegen¬
heiten zustehenden Befugnissegehen auf den Provinzialverband über. An die Stelle des Provinzial-
rats und des Bezirksausschussesim Veschlußverfahrentritt der Provinzialausschuß.

Insoweit es sich um polizeiliche Angelegenheitenhandelt, ist die Provinzialverwaltung letzte
Beschwerdeinstanz vorbehaltlichdes gesetzlich vorgesehenen Verwaltungsstreitverfahrensund der gesetzlich
vorgesehenen Beanstandung durch die Aufsichtsbehörden

Im übrigen bleiben die gesetzlich festgelegten Zuständigkeiteneinschließlich der Rechtsmittel
uuberührt.

8 6.
Den Provinzialverbänden wird als Auftragscmgelegenheit übertragen die bisher vom

Ober-Präsidenten oder vom Regierungs-Priisidenten geführte Verwaltung der Angelegenheiten
«,) des Kleinbahnwesens,
t>) des Wassergesetzes (einschließlich des gesamten Meliorationswesens),
«) der Baupolizei,
ä) des Fluchtlinienwesens,
s) des Wohnungswesensim Rahmen der Landwohnungsgesetzgebung,
k) des Eichwesens,
8) des landwirtschaftlichenUnterrichtswesens,
K) der Arbeitsnachweise,
i) der Berufsberatung.

Die genaue Abgrenzung der Zuständigkeit der Provinzialverbände erfolgt durch Bekannt«
machung des Staatsministeriums, die in der Gesetzsammlung zu veröffentlichen ist.

8 7-

Die Verwaltung der den Provinzialverbänden übertragenen Auftragsangelegenheitenwird
geführt vom Landeshauptmann oder den von ihm mit seiner Vertretung beauftragten Landesbeamten.
An die Stelle des Bezirksausschusses im Veschlußverfahrentritt der Provinzialrat.

Bei jedem Provinzialfchulkollegiumund bei jeder Regierungsabteilung für Kirchen- und
Schulwesenwird ein Beirat von 5 Mitgliedern gebildet.
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Die Mitglieder der Beiräte werden von dem Provinziallandtag nach den Grundsätzender
Verhältniswahl gewählt. Für die Wählbarkeit zum Beirat, die Wahldauer und die Durchführung
der Wahl gelten die für die Wahl zum Provinzialausschuß und den Provinzialtommissioneumaß¬
gebenden Bestimmungen.

Die Beiräte solle» von den Stellen, denen sie beigegebensind, in den Verwaltungs-
angelegenheitenvon allgemeiner Bedeutung gehört werden. Sie sind berechtigt, hierin Anregungen
zu geben.

Verwaltungsmaßnahmen,die eine Veränderung der Konfessionalitiit einer bestehenden Schule
oder der Gestaltung des Religionsunterrichts in einer bestehenden Schule betreffen, bedürfen der
Zustimmung des Beirats.

Die Mitglieder der Beiräte verwalten ihr Amt ehrenamtlich Die durch die Beiräte
entstehenden Kosten fallen dem Provinzialverband zur Last.

8 9.
Durch Provinzialgefetzkann ferner für einzelneVerwaltungsgebiete die Einrichtung eines

Beirats von höchstens 5 Mitgliedern beim Ober-Präsidenten und bei den Regierungs-Präsidenten
erfolgen, § 8 Abfatz 2, 3 und 5 findet Anwendung.

8 10.
Die Vorschriften der Artikel 73 und 86 der Verfassung werden durch dieses Gesetz

nicht berührt.
8 11.

Für Selbstverwaltungsangelegenheitenüberweist der Staat den Provinzen als Kostenbeitrag
jährlich den Betrag, den er durch die Uebertragung der in § 2 Ziffer 2 und ß, 5 genannten
Selbstverwaltungsangelegenheitennach dem Staatshaushaltsplan für 1920 erspart, zuzüglich eines
Zuschlags von 50 v. H. Die Verteilung des Kostenbeitrags auf die Provinzen erfolgt nach einem
Maßstab, den das Staatsministerium nach Anhörung des Staatsrats festsetzt und alle 3 Jahre
ändern kann.

Für Auftragsangelegenheitenüberweist der Staat jeder Provinz als Verwaltungskosten¬
zuschuß jährlich den Betrag derjenigen Verwaltnngskosten,die er durch Uebertragung der in § 6
bezeichneten Auftragsangelcgenheitennach dem Staatshaushaltsplan für 1920 in der Provinz an
persönlichen Ausgaben (Besoldungen usw.) und solchen sächlichen Ausgaben, die nicht zu Gunsten
der übertragenen Angelegenheitenselbst zn verwendensind (Geschäftsbedürfnifse,Reisekosten, Unter¬
haltung der Dienstgebäudeusw.) erspart, zuzüglicheines Zuschlags von 50 v. H.

Die Festsetzungder hiernach vom Staate zu zahlenden Beträge erfolgt durch Beschluß
des Staatsministeriums.

8 12. ,
Der Staat überweistjeder Provinz zu Eigentum diejenigen Grundstücke und Gebäude nebst

Einrichtungen, welche für Zwecke der ihr gemäß § 5 Absatz 1 und 8 6 übertragenenVerwaltungen
dienen. Soweit die Grundstückeund Gebäude noch für andere staatliche Zwecke benutzt werden,
räumt der Staat der Provinz ans Verlangen ein Mitbenutzungsrechtfür die Zwecke der der Provinz
übertragenen Verwaltung ein.

8 13,
Die Provinzen find verpflichtet, auf Verlangen des Staates diejenigen Staatsbeamte»,

Augestelltenund Arbeiter in den Dienst der Provinz zu übernehmen, welche zur Zeit des Intraft-
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tretens dieses Gesetzes in der Provinz in einer der ihr übertragenen Verwaltungen tätig und mit
der Uebernahmeeinverstandensind.

8 14.
Als Provinzen im Sinne dieses Gesetzesgelten auch die Grenzmark Posen'Westpreußen

und die Hohenzollern'schenLande. An die Stelle des Provinziallandtags tritt der Kommunal¬
landtag, an die Stelle des Landeshauptmanns tritt in Hohenzollern der Vorsitzendedes Landes»
ausschusses.

Anlage Ib.

Bericht
(Drucksachen.Nr. 14.)

des Provinzilllausschusses,

betreffend

die Wahlen zum Staatsrat auf Grund des Gesetzes vom 16. Dezember 1920.

Nach Artikel 31 der PreußischenVerfassung vom 30. November 1920 ist zur Vertretung
der Provinzen bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Staates ein Staatsrat zu bilden. Der
Staatsrat besteht aus Vertretern der einzelnenProvinzen, die von den Provinziallandtagen zu
wählen sind.

Die Wahl der Mitglieder des Staatsrats und ihrer Stellvertreter hat nach § 2 des auf
Grund des Artikels 43 der Verfassung ergangenen Gesetzes über die Wahlen zum Staatsrat vom
16. Dezember 1920 nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu erfolgen.

Wählbar sind alle reichsdeutschen Männer und Frauen, die das 25. Lebensjahr vollendet
und ihren Wohnsitzein Jahr im Bezirke des Wahlkörpers haben.

Ausgeschlossen von der Wählbarkeit ist:
1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaftoder wegen geistiger Gebrechen

unter Pflegschaft steht;
2. wer die bürgerlichenEhrenrechtenicht besitzt,
Abgeordnetedes preußischenLandtags können nicht Mitglieder des Staatsrats sein.
Die Wahl der Staatsratsmitglieder hat auf Einladung des Staatskommissars dein,

Provinziallandtag in der ersten Tagung des Wahlkörpers nach seiner Neuwahl stattzufinden.
Nach der seitens des Herrn Ober-Präsidenten, als Staatskommisfar, an die Mitglieder

des Wahlkörpers ergangenen Einladung hat der am 20. Februar d. I. neugewählte Provinzial¬
landtag der Rheinprovinz gemäß Bestimmung des Staatsministeriums 14 Mitglieder des Staats¬
rats und die gleiche Anzahl Stellvertreter zu wählen. Der Zeitpunkt der Wahl ist auf
Dienstag, den 15. März 1921, nachmittags 3 Uhr, festgesetzt worden.

Wahlvorschläge sind auf Anordnung des Wahltommissars dem Herrn Landes¬
hauptmann bis zum 14. d. Mts., nachmittags 3 Uhr, einzureichen.

Auf einstimmigen Beschluß des Provinziallandtags kann an Stelle der Einreichung
der Wahlvorschläge die Wahl zum Staatsrat auch nach dem im ß 23 des Gesetzes vom
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16, Dezember 1920 angegebenenvereinfachtenVerfahren vorgenommenwerden. Wegen der dieser-
halb ergangenenBestimmungensowie der übrigen für die Wahl in Betracht kommenden Vorschriften
wird auf den beigefügten Auszug aus dem Gesetze über die Wahlen zum Staatsrat Bezug genommen.

Düsseldorf, den 12, März 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renners,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage.

Auszug
aus dem Gesetze über die Wahlen zum Staatsrat vom 16. Dezember 1920.

8 4.
In den Wahlvorschlagensind die Bewerber nach Zu- und Vornamen, Stand oder Beruf,

Wohnort und Wohnung in erkennbarerReihenfolge aufzuführen,
8 5.

Die Wahlvorschläge müssen von mindestens drei Mitgliedern des Wahlkörpers uuter»
zeichnet sein. Der erste Unterzeichnergilt als Vertrauensmann, wenn nicht ein anderer als solcher
bezeichnet ist. Der Vertrauensmann ist zur Aenderung und Rücknahmedes Wahlvorschlagsbefugt.

Mit den Wahlvorfchlägenist die Erklärung der Bewerber einzureichen,daß sie der Auf¬
nahme ihrer Namen in den Wahlvorschlagzustimme«.

8 6.
Der Name des ersten Bewerbers auf jedem Wahlvorfchlage dient als Bezeichnungdes

ganzen Wahlvorschlags.
8 7-

Eine Verbindung von Wahlvorschlägenfindet nicht statt.
8 8,

Die Wahlvorschläge mit den im § 5 Abs. 2 genannten Erklärungen müssen spätestens
vierundzwanzigStunden vor der festgesetztenWahlzeit bei dem Staatskommisfar (Ober-Präsidenten)
oder der von ihm bezeichneten Stelle eingegangensein. Später eingehendeWahlvorschlägedürfen
nicht berücksichtigt werden.

Den Wahlvorstand bilden der Vorsitzende und zwei von ihm als Beisitzerzu benennende
Mitglieder des Wahlkörpers. Der Vorsitzende bestellt einen der Beisitzerzum Schriftführer.

8 10,
Vor Beginn der Wahl prüft der Wahlvorstand die Wahlvorfchlage; er veranlaßt nötigen¬

falls die Vertrauensmänner zur Beseitigung von Mängeln, insbesondere zur Ersetzung von Be¬
werbern, gegen deren Wählbarkeit Bedenkenvorliegen.
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Bewerber sind zu streichen:
1. wenn sie nicht wählbar sind;
2. wenn ihre Persönlichkeitnicht einwandfrei feststeht;
3. wenn sie in verschiedenen Wahlvorschlägen benannt sind und sich nicht rechtzeitigfür

einen bestimmtenWahlvorschlagerklären, nachdemder Vorsitzendeden Vertrauensmann
darauf aufmerksamgemachthat;

4. wenn die nach § 5 Abs. 2 erforderlichenErklärungen fehlen.
Nach Abschlußder Prüfung entscheidetder Wahlvorstand über die Zulassung der Wahl¬

vorschläge. Aenderungen, insbesondere auch die Zurücknahme von Wahlvorschlägen, sind hiernach
nicht mehr zulässig.

8 11-
Die Wahl findet in öffentlicher Sitzung des Wahltörvers ohne Aussprachestatt.

§ 12.
Der Vorsitzendegibt bei Beginn der Wahl die eingereichten Wahlvurschlägeunter Hervor.

Hebung ihrer Bezeichnung(ß 6) bekannt und teilt mit, ob sie von dem Wahlvorstande zugelassensind.
8 13.

Gewählt wird mit verdeckten Stimmzetteln.
Die Wähler werden in der Nuchstabenfolgeaufgerufen. Jeder aufgerufene Wähler legt

den Stimmzettel zusammengefaltetin die Wahlurne.
8 14.

Der Schriftführer vermerktdie Stimmabgabe jedes Wählers nebst dessen Namen in der Liste .
8 15.

Jeder Wähler kann stimmen, bis der Vorsitzendedie Wahl für geschlossenerklärt hat.
8 16.

Ungültig sind Stimmzettel, die
1. mit einem Kennzeichen versehensind,
2. keinen Namen oder keine Angabe enthalten, aus der die Bezeichnung des Wahl-

Vorschlags oder die Person mindestens eines Bewerbers unzweifelhaft zu erkennenist,
3. eine Verwahrung oder einen Vorbehalt enthalten,
4. die Bezeichnung verschiedenerWahlvorschläge oder Namen aus verschiedenen Wahl-

Vorschlägen enthalten,
5. ausschließlichauf Personen lauten, die in den zugelassenenWahlvorschlägen (8 12)

nicht aufgeführt sind.
8 1?.

Ueber die Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet der Wahlvorstand. Ungültige Stimmzettel
werden als nicht abgegebenbetrachtet.

8 18.
Zwecks Verteilung der Mitglieder des Staatsmts und ihrer Stellvertreter auf die Wahl¬

vorschläge wird die Summe der auf die einzelnenWahlvorschlägeentfallenen Stimmen nacheinander
durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt, bis vou den sich hierbei ergebenden Teilzahlen so viele Höchstzahlen
der Größe nach ausgesondert werden können, wie Mitglieder zu wähle» sind. Von jedem Wahl-
uorschlagsind so viele Mitglieder und Stellvertreter gewählt, wie auf ihn Höchstzahlenentfallen.
Wenn die au letzter Stelle stehendeHöchstzahl ans mehrere Wahlvorschlägezugleich entfällt, so
entscheidet das vom Vorsitzenden zn ziehendeLos.
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8 19.
Der Vorsitzendeverkündet das vom Wahlvorstande festgestellte Ergebnis der Wahl unter

Angabe der Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenen gültigen Stimmen sowie der
Namen der Gewählten.

8 20.
Ueber die Wahlhandlung (88 9 bis 19) ist eine Niederschriftaufzunehmen, die von allen

Mitgliedern des Wahlvorstandes unterschriebenwerden soll.
(Nach der Ausführungsanweifungvom 2U. Februar 1921 soll die NiederschriftfolgendeAngaben ent>

halten: Ort und Zeit der Wahl, die Namen des Vorfitzendenund der Beisitzerunter Bezeichnungdes Schrift«
führers, die Wahluorfchläge,welche eingereicht und zugelassen worden find unter Hervorhebungihrer Bezeichnung,
die Mitteilung, ob mit verdeckten Stimmzetteln (§ 13) oder durch Zuruf gewählt worden ist (§ 23), die Zahl
der für gültig und für ungültig erklärten Stimmen; für ungültig erklärte Stimmzettel find der Niederfchriftals
Anlagen beizufügen, die Zahl der für die einzelnenWahlvorschlägeabgegebenen gültigen Stimmen, die Namen
der als Mitglieder und als Stellvertreter Gewählten, sowie bei den anwesenden Gewählten ein Vermerküber die
Annahme oder Ablehnung der Wahl.)

8 21.
Der Vorsitzende hat die Gewählten, soweit sie anwesend sind, mündlich, anderenfalls schrift¬

lich von der auf sie gefallenen Wahl sofort zu benachrichtigen und sie aufzufordern, sich im Falle
der Anwesenheitsofort, im Falle der Abwesenheitbinnen einer Woche nach Zustellung der Nach¬
richt über die Annahme der Wahl zu erklären. Schweigen oder Annahme unter Vorbehalt gilt
als Ablehnung. In diesem Falle wird nach 8 3 Abs. 4 und 6") verfahren.

8 22.
Der Vorsitzende hat die gesamtenVerhandlungen über die Wahl und über die Ermittlung

des Wahlergebnisses unverzüglich dem Minister des Innern zur Vorlage an den Staatsrat
einzureichen.

8 23.
Auf einstimmigeuBeschluß des Wahltorpers kann an Stelle der Einreichung von Wahl«

vorschlügen und der Wahl mit verdeckten Stimmzetteln nach folgendem vereinfachtenVerfahren
gewählt werden.

Die Richtungen oder Gruppen des Wahlkörpers vereinbaren die Verteilung der auf den
Wahlkörper entfallenden Sitze im Stantsrat untereinander. Sie überreichendem Vorsitzendendie
Namen der von ihnen zu benennendenMitglieder nnd Stellvertreter sowie der für den Fall des
Ausscheidensoder Nachrückenseines Stellvertreters berufenen Ersatzmänner (H 3 Abs. 4 und 6)*)
unter Angabe von Stand oder Beruf, Wohnort und Wohnung nebst den im 8 5 Abs. 2 vorge¬
schriebenen Erklärungen. Sie benennenferner die zur Abgabe von Erklärungen gemäß 8 3 Abs. 6»)
bevollmächtigtenVertrauensmänner.

Der Wahlvorstand stellt die Wählbarkeit der Vorgeschlagenenfest und veranlaßt erforder¬
lichenfalls ihre Ersetzung. Die Wahl der Vorgeschlagenenerfolgt sodann nach Bekanntgabe der
Vorschlägedurch den Vorsitzendendurch Zuruf.

*) § 3 Abs. 4: Scheidet ein Mitglied dauernd aus, so tritt an seine Stelle sein Stellvertreter und an
dessen Stelle derjenige Ersatzmann,der hinter dem an letzter Stelle zum Stellvertreter Gewähltenals nächster auf
dem Wahlvorschlägesteht. . .....

*) 8 3. Abf. 6: Bis zum Beginne der Sitzung des Staatsrats, m der über das Ausscheiden emes
Mitglieds Beschluß gefaßt werden foll. kann der Vertrauensmann (8 5) an Stelle des nach dem Wahluorfchlag
an erster Stelle zum Nachrücken bestimmten Ersatzmanns(Abs. 4) einen der anderen auf demselben Wahlvorschlage
benannten Bewerber für die freigewordeneStelle als Stellvertreter bezeichnen.

9
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8 24.
Das Ergebnis der Wahlen ist öffentlich bekanntzumachen.
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jedes Mitglied des Wahlkörpers binnen zweier

Wochen nach der Bekanntmachung Einspruch beim Vorsitzenden erheben. Ueber den Einspruch
beschließtder Staatsrat. Auch im übrigen prüft der Staatsrat die Gültigkeit der Wahlen von
Amts wegen. Gegen den Beschluß des Staatsrats steht dem, der den Einspruch erhoben hat, und
dem, dessen Wahl für ungültig erklärt ist, binnen zweier Wochen die Klage beim Oberverwaltungs-
gericht zu. Die Klage hat im Falle der Ungültigkeitserklärungeiner Wahl aufschiebende Wirkung.

Anlage 16.

Bericht und Antrag
. des Provinzialausschusfes,

betreffend

die Herbeiführung eines Gutachtens des Provinziallandtages über die Frage
der kommunalen Vereinigung der GemeindenLangerfeldund Nächstebreck

mit der Stadt Barmen.

Im Auftrage des Herrn Ministers des Inneru hat der Herr Oberpräsident die Provinzial»
Verwaltung ersucht, ein Gutachten des Provinziallandtages über die Vereinigung der Gemeinden
Langerfeld und Nächstebreck mit der Stadt Barmen herbeizuführen.

Die EingemeindungsfrageLaugerfeld-Barmen schwebt schon seit 20 Jahren, Wenn seinem
zeit auch eine Einigung zwischenden Gemeinden erfolgte, so wird die Eingemeindung auf das
entschiedenstevom Kreistage des Kreises Schweln, und vom Provinziallandtage der Provinz
Westfalen bekämpft.

Die Sachdarstellung des Herrn Oberpräsidentenist in der Anlage beigefügt; der Provinzial¬
ausschuß ist aber der Ansicht, daß für die Beurteilung einer so bedeutsamenund lebhaft um¬
strittenen Frage wie die der Eingemeindung von Langerfeld und Nächstebreck nach Barmen die
Einforderung von gutachtlichenAeußerungen der beteiligten Gemeinden selbst, die Einholung von
Plänen, aus denen die Grenzveränderungersichtlich ist, und vor allem auch die Kenntnis der Gründe,
die die Kreisvertretung und den WestfälischenProvinzinllandtag zur ablehnenden Stellungnahme
veranlaßt haben, unbedingt erforderlich ist. Die Beschaffuugdieser Unterlagen ist zurzeit nicht
mehr möglich, da die Aufforderung des Herrn Oberpräsidenten zur Einholung des Gutachtens des
Provinziallandtags erst am Abend des 4. März hier eingegangenist.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinzmllandtag wolle den Provinzialausschuß beauftragen, ein Gutachten über
die Vereinigung der Gemeinden Langerfeld und Nächstebreck mit der Stadt Barmen
auszuarbeiten und dem nächsten Provinzinllandtag zur Beschlußfassungvorzulegen".

Düsseldorf, den 12. März 1921

Der Provinzialausschuß:
Dr, Adenauer, Dr. von Renvers.

Vorsitzender. Uandeshauptmann.
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Der Oberpräsident der Rheinprovinz.

Anlage.

Coblenz, den 1. März 1921.

6. 474/21.

pp-

Unmittelbar an den Ostteil des rheinischenStadtkreises Varmen grenzen die das Amt
Langerfeld im westfälischen Kreise Schwelm bildendenLandgemeindenLangerfeld und Niichstebreck,
die im Laufe einer jahrzehntelangenEntwicklungräumlich und wirtschaftlich mit der Stadt Barmen
verwachsen sind. Die Bestrebungen,die beiden Landgemeindenauch tommunalrechtlichmit der Stadt
Barmen zu vereinigen, reichen bis zum Jahre 1900 zurück. Sie sind infolge der wirtfchaftlichen
Entwicklungimmer von neuem aufgenommen worden und haben neuerdings dazu geführt, daß die
Stadtverordneten-Versammlung von Barmen und die Vertretungen der beiden Landgemeindenund
des Amtes die Vereinigung beschlossen haben. Die Beschlüsse datieren vom 26.Z27. August und
7. Oktober 1919.

Die Stadt Barmen zählt auf einem Gebiete von 2171 Ka 160781 Einwohner mit einem
Staatseintommensteuersollvon rd. 4 970 000 Mark und einem Realsteuersollvon rd. 1590 000 Mark.
Die Gemeinden Langerfeld und Niichstebreck umfassenein Gebiet von 1593 Kn, mit 18524 Ein¬
wohnern und einem Gesamtsteuersollvon rd. 473 000 Mark. Die Entwicklungder im engen Tal
der Wupper gelegenen,im Norden und Süden von Bergen eingeschlossenenStadt Barmen ist nach
Westen hin durch die dort angrenzende Stadt Elberfeld begrenzt. Ausdehnungsmüglichkeithat
Barmen nur nach Osten auf das Gebiet des Amtes Langerfeld. Der Ausdehnungsmöglichleit
bedarf Barmen aber dringend. Im Gegensatz zu wohl allen anderen preußischen Großstädten hat
Barmen keine Eingemeindungenvorgenommen oder sonstige Gebietserweiterungenerfahren. Ein
Vergleichdes Areals Barmens in den Jahren 1880 und 1910 mit anderen rheinischen Großstädten
ergibt folgendes Bild:

1880 1910 mithin 1910 mehr
K» Iik abs. K» v. H.

Barmen . . . . 2171 2171 — —

Aachen 3038 5062 2 024 66,62
Köln . . 770 11739 10969 1 424.55

Crefeld . 2 074 4 752 2 678 129,12

Düsseldorf 4863 11155 6 292 129,12
Duisburg 3 753 7 073 3 320 88,46

Elberfeld , 2 844 3148 304 10,69

Efsen . . 881 3875 2 994 339,84

Mülheim (R chr) 811 7 072 6 211 765,84.

Zurzeit ist Barmen räumlich die kleinste von allen rheinischenGroßstädten. Die Folge
davon ist eine ständige Zunahme der Dichtigkeitder Besiedlung: 1880 kamen auf ein Hektar 44.5,
1910 dagegen rund 80 Einwohner. Während 1880. abgesehen von den GemeindenGroß-Berlins.

ch 10 der heutigen preußischenGrußstädte eine größere Bevölkenmgsdichtigkeitaufwiesen alsno
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Barmen, lame» 1910 nur noch in Mona und Königsberg mehr Einwohner auf ein Hektar. Die
Wohndichte (Verhältnis der Einwohnerzahl zur Größe der bebauten Fläche) ist in Barmen ent- ,
sprechend stark und für rheinische Verhältnisse erheblich— 288 Einwohner auf ein Hektar bebauter
Fläche. Daß eine noch dichtere Bebauung mit der dadurch bedingten weiteren Erhöhung der Wohn¬
dichte die Wohnungsverhaltnifsefür den größten Teil der Bevölkerung,namentlich für die Albeiter-
fchaft, sehr ungünstig gestalten müßte, liegt auf der Hand. Durch die Ausdehnung des bebauten
Gebiets ist der Vorrat an noch bebnuuugsfähigemGeländeständig zurückgegangen.Als erschwerender
Umstand kommt hinzu die bereits erwähnte Tatsache, daß das Stadtgebiet, in dem engen Tal der
Wupper und auf den angrenzenden Beigengelegen, nur vereinzelte ebene Flächen aufweist, die
größtenteils schon bebaut sind. Die Abhänge in den Seitentälern der Wupper sind vielfachsteil,
der Boden ist felsig, so daß die Anbaumöglichkeiten hier äußerst beschränkt sind. Die auf den An¬
höhen vorhandenen ebenen Flächen haben außerdem untereinander und mit der Talsohle nur sehr
schlechte Verbindungsmöglichkeiten,dn der Höhenunterschiedzwischen Talsohle und Bergketten bis zu
200 rn beträgt. Die Höhen kommen somit zur Ansiedlnngvon gewerblichen Unternehmungenkaum
und für die Anlage von Wohnvietteln auch nur iu sehr beschränktem Maße in Frage.

Barmen bedarf also dringend neuen geeignetenSiedlungsgeländes Solches ist nur durch
Eiugemeindung des Amtes Langerfeld zu fchaffen. Die beiden Gemeinden des Amtes verfügen
über ein großes, dünn besiedeltesGebiet, das sowohl für die Anlage gesunder Wohnviertel wie für
gewerblicheUnternehmungen geeigneten Boden besitzt. Dementsprechend hat in den letzten Jahrzehnten
in verstärktem Maße eine Ausdehnungder Barmer Industrie auf das LangerfelderGebiet stattgefunden.
Infolge der ineinander übergehendenBebauung sind die Gemeindegrenzen,die an einigen Stellen
fogar die Häufer und Fabriken durchschneiden,im Ortsbilde nicht mehr erkennbar. Der. an
Aarmen' angrenzendeTeil des Amtes Langerfeld hat den Charakter eines Vororts von Barmen.
Beide Landgemeindensind durch Straßenbahnen der Stadt Barmen, die ihr Gebiet ganz durch¬
queren, mit dieser verbunden und hinsichtlich der Krankenanstalten, höheren Schulen und sonstiger
Bildungseinrichtungenin erster Linie auf die Stadt Barmen angewiesen.

Die Zugehörigkeitder ein einheitliches WirtschaftsgebietbildendenOrtsteile zu verschiedenen
politischenGemeinden hat auf einer Reihe von Gebieten der Verwaltung zu schwere» Unzuträg¬
lichkeitengeführt, namentlich hinsichtlich des Ausbaues der- Straßen, der Reinhaltung und der
Regulierung der Wupper und der Kanalisation, die in den beiden Landgemeindenohne Benutzung
der Barmer Anlagen nicht durchgeführtwerden kann. Ist, wie oben ausgeführt, die Eingemeindung
von Langerfeld und Niichstebreck für die Stadt Barmen eine Lebensfrage, so ist sie auch im
Interesse der beiden Landgemeindengeboten. Das Amt Langerfeld ist während der Kriegsjahre in
seiner Leistungsfähigkeitbeträchtlichzurückgegangen, was sich aus dem Verhältnis seiner Steuerkraft
zu der des Gesamtlreises Schwelm (im Jahre 1913: 20 v.H., im Jahre 1919: 17 v.H.) ergibt.
Dementsprechend hat das Amt seinen kommunalen Aufgaben nicht in gleichem Maße gerecht werden
können wie die Stadt Barmen, so insbesondereauf den Gebieten der LebensmiEelversorgung,des
Volks- und Fachschulwesens,des Wohnungswesens und der Wohlfahrtspflege (Kinderfürsorge!).
Diese Schwierigkeitenwerden sich für das Amt in nächster Zeit aller Voraussicht nach noch steigern.
Seitens -der zahlreichen Arbeiterschaftim Amte Langerfeld wird die Verfchiedenheit in den genannten
Einrichtungen sowie in der gesamten Wohlfahrtspflege und in den Tarifverträgen als höchst lästig
empfunden, zumal vielfach Arbeiter desselben Fabrikunternehmens zum Teil auf dem Gebiet der
Stadt Barmen, zum Teil auf dem des Amtes Langerfeld wohnen. Gründliche Abhilfe kann nur
die kommunaleVereinigung des Amtes mit der Stadt fchaffen. die auch durch eiue einheitliche
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Behandlung des Iluchtlinienwescns eine den neuzeitlichenGrundsätzenentsprechende Besiedelungdes
Langerfelder Geländes ermöglichen wird.

Der Kreistag des Kreises Schweln« hat gegen die Eingemeindung Stellung genommen.
Er befürchtetdavon ungünstigeFolgen nicht nur für die wirtschaftliche Weiterentwicklung,sondern
direkt für das Bestehen des KreisesSchwelm. Eine Prüfung der Rückwirkung einer Eingemeindung
des Amtes Langerfeld nach Barmen auf die Verhältnisse des Kreises Schwelm ergibt jedoch, daß
der Kreis auch nach Ausscheiden der beiden Gemeinden leistungsfähigbleibt.

Einwohner
Fläche Staatssteuersoll

(1919)

Der Kreis Schwelm hat zurzeit ....

Auf das Amt Langerfeld entfallen . , .

89 76?

18 524

15 680

1593

2 751385

472 901

Es würden dem Kreis demnach verbleiben. 71 243 14 097 2 278 484

Die Eingemeindungvon Langerfeld und Niichstebrecknach Barmen würde eine Aenderung
der Provinzialgrenzen zwischen Westfalen und Rheinprovinz zur Folge haben (vergl. ß 4 Abs. 3
der Provinzialordnung).

Der Provinziallandtag der Provinz Westfalen ist von dem Minister des Innern zur
Stellungnahme aufgefordertworden. Er hat sich einstimmiggegen die Eingemeindungausgesprochen,
weil auch er davon Nachteile für den Kreis und die Stadt Schwelm erwarte, weil dem Provinzial»
verband durch das Ausscheiden der beiden Gemeinden deren Steuerkraft verloren gehe (bei einem
Steuersoll von rd. 473 000 Mark und einer Provinzialumlage von 40 u. H, jährlich rd. 190 000
Mark) und weil die Eingemeindungfür die abzutrennendenGemeinden keine Lebensfrage bedeute,
ihnen auch nicht anherordentlicheVorteile biete.

gez. von Groote.

Anla ge 17 .
(Drucksachen.Nr. 16.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Tarifsätze der von den Armenverbändenzu erstattendenArmenpflegekosten,

Der 59. Rheinische Provinziallandtag im Dezember 1920 hat Stellung genommen zu
einer vom preußischen Minister für Volkswohlfahrt in Vorschlag gebrachten Aenderung des Tarifes,
nach dem ein preußischerArmenverband die von einem anderen preußischenArinenverband für
einen nichtortsangehörigenHilfsbedürftigen aufgewendeten Kosten zu erstatten hat. Der Provinzial¬
landtag hat dem Vorschlagedes Ministers mit der Maßgabe zugestimmt, daß an Stelle der vom
Minister vorgeschlagenen Erhöhung um 200«/« des Tarifes vom 30. November 1910 en, Zuschlag
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,von 500°/» treten solle. Nunmehr übersendetder Minister für Vollswohlfahrt den in der Anlage
beigefügten Erlaß vom 12. Februar 1921, eingegangen beim Landeshauptmann am 11. März 1921.

Der darin vorgeschlagenen Abstufung der Tarifsätze nach Maßgabe der Ortsklassen der
Besoldungsgesetze glaubt der Provinzialausschuß nicht zustimmenzu können. Die wichtigsten Fälle,
in denen die Tarifsätze in Anwendung kommen, sind die Fälle der Krankenhausverpflegung. In
diesen Fällen sind aber die den Ortsarmenverbänden der unteren Ortsklassen entstehendenKosten
in allen denjenigenFällen, in denen der Ort kein eigenes Krankenhaus hat, nicht nur ebenso groß,
sondern vielfach sogar höher als in den Orten der höheren Ortsklassen mit eigenen Kranken¬
häusern; denn die Kranken müssendann von dem betreffenden Ortsarmenverbande in dem Kranken¬
haus der nächstenStadt untergebracht werden und für sie muß in vielen Fällen ein höherer Ver¬
pflegungssatz gezahlt werden, als für die Kranken, die von dem Ortsarmenverbande der Stadt
selbst im Krankenhauseuntergebracht werden. Ein allgemeiner Tarif wird niemals den Bedürf¬
nissen jedes Einzelfalles voll gerecht werden können. Infolgedessen erscheint es vorzuziehen, die
von dem letzten Provinziallandtag als billig anerkannte einheitlicheErhöhung um 500°/« des
Armenpflegetarifs von 1910 beizubehalten.

Gegen die übrigen Vorschläge in dem Erlaß des Ministers für Volkswohlfahrt sind
Bedenken nicht zu erheben. Insbesondere ist auch die Anregung zu begrüßen, das im § 35 des
preußischen Ausführungsgesetzeszum U. W. G. den Provinziallandtagcn zugesprocheneAeußerungsiecht
zu den Tarifänderungen auf die Provinzialausschüssezu übertragen. Gerade im letzten Jahre hat
die Notwendigkeit,vorher sämtlicheProvinziallandtage zu hören, dazu geführt, daß die schon seit
längerer Zeit dringend notwendigeErhöhung der Tarifsätze bis heute nicht erfolgen konnte.

Demgemäß beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:
1. Der Provinziallandtag erklärt zn den in dem Erlaß des preußischenMinisters für

Volkswohlfahrt vom 12. Februar 1921 gemachten Vorschlügenüber Aenderung des
Armenpflegetarifs: Eine Abänderung des Tarifes nach Maßgabe der Ortsklassen der
Besoldungsgesetzeerscheint nicht angebracht, vielmehr ist eine einheitlicheErhöhung
entsprechend'dem Beschluß des 59. Provinziallandtages vom 10. Dezember 1920
vorzuziehen.

Im übrigen sind gegen die Vorschläge in dem oben angeführten Erlaß keine
Bedenkenzu erheben.

2. Der Provinziallandtag beschließt,für die Zukunft den Provinzialausschuß zu bevoll¬
mächtigen, an Stelle des Provinziallandtages zu Aenderungen des PreußischenArmen¬
pflegetarifs entsprechenddem dem Provinziallandtag nach ß 35 des preußischenAus¬
führungsgesetzeszum U.W.G. zustehenden Rechte Stellung zu nehmen.

Düsseldorf, den 12. März 1921.

Der Provinzialausschuß:

vr. Adenauer, Dr ^ Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Der Minister für Volkswohlfahrt. ^lm N 66. den 12. Febrnar 1921.
III. N. 60. II. Ang.

Betrifft: Aenderung des Armenpflegetarifs.

Die in meinem Erlaß vom 27. September1920 — III. N. 753 — in Vorschlag
gebrachte Aenderung der bisher geltenden Armentarife entspricht der in der Zwischenzeit erfolgten
Preissteigerung nicht mehr. Auch sind mir seitdem beachtenswerteAnregungen zuteil geworden,
welche mich veranlassen, meinen Vorschlagzu andern. Für die Tarifsätze zu 1a und d und 5a
und d halte ich eine Abstufung nach den Teuerungsverhiiltnifsender erstattungsberechtigtenGemeinden
auf Grund der statistischen Erhebungen für ihre Einreihung in die Ortsklassen der Besoldungsgesetze
in der Weise für wünschenswert,daß Ortsklasse

^ 700°/°
L 600°/°
0 500°/«
I) 400°/°
N 300"/°

der in dem ursprünglichenTarif vom 30. November 1910 (Ministerialblattfür die innere Ver¬
waltung Seite 333) angegebenenSätze fordern kann.

Für Arzneien und ärztliche Behandlung (Ziffer 2 des Tarifes) halte ich eine gleichmäßige
Erhöhung der ursprünglichen Tarifsätze auf 2 Mark für angemessen.Für Ziffer 4 schlage ich
folgende Neufassung vor:

„Die Tarifsätze gelten als Pauschsätze für die innerhalb eines Kranken- oder Armenhauses
untergebrachtenPersonen.

Für die in offener Armenpflege untergebrachtenKinder unter 14 Jahren sind die tatsächlich
entstandenennotwendigenKosten auch über die Tarifsätze hinaus zu erstatten.

Für die in offener ArmenpflegeuntergebrachtenPersonenüber 14 Jahren und in allen
Fällen offener Armenpflege,wo nicht volle Verpflegung, sondern nur ein Zuschuß zur Verpflegung
oder zur ärztlichen Behandlunggewährtwird, sind nur die tatsächlichentstandenen notwendigen
Auslagen zu erstatten; die Betrage der Nr. 1 und 2 gelten hierbei als Höchstsätze.

Da'bei den zu erwartenden daneruden Schwankungen der Preise in der Folgezeit noch
öfter Aenderungen der Tarife notwendig werden,halte ich es ferner für erwünscht, eine raschere
Anpassung der Tarifsätze an die Preisgestaltungdadurch zu erzielen, daß die Zustimmungder
Provinzillllandtagevor jeder Tarifänderungnicht mehr notwendig wird. Ich schlage vor, den
Provinziallandtageueine Eingabe vorzulegen, entweder auf das ihnen in § 35 des Preußischen
Ausführungsgesetzeszum Unterstützungswohnsitzgesetz zugesprochene Aeußerungsrecht zu den Tarif¬
änderungen zu verzichtenoder in dieser Richtungden Provinzialausschüssenweitgehende Vollmacht
zu geben.

An den Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz
in Düsseldorf.
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Bei der großen Dringlichkeit der Neufestsetzungder Tarife bitte ich, die Beschlüsseder
Provinziallandtage möglichst zu beschleunigen. Eine Riickdatieiung der neufestzusetzenden Tarife
etwa auf den 1. April 1920 halte ich nicht für zweckmäßig,um schwierige rechnerische Aus¬
einandersetzungenund eine nicht zu verautwortende Vielschreiber« zu vermeiden. Ich beabsichtige
vielmehr, den neuen Tarif am 1. April 1921 in Kraft treten zu lassen.

Im Auftrage:
Unterschrift.

die Herren Oberpräsidenten und die Regierungspräsidenten
in Schneidemühl, Oppeln und Sigmaringen.

Der Oberpriisident der Rheiuprovinz. Coblenz, den 10. März 1921.
L. 2. Nr. 163.

Abschrift übersendeich mit dem Ersuchen ergebenst, den Beschluß des Provinziallandtags
herbeizuführenund sogleich nach der Beschlußfassungzu berichten.

Im Auftrage:
Unterschrift.

<5^>»5VH"
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